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Ablaufplan Wahlsberg (Grundmodul)

		Zeitbedarf

		Raum/Ort

		Aktivitäten/Handlung



		Vorbereitungsphase



		45 (Min.)

		Plenum

		Begrüßung und Einführung

Vorstellung des Aktionsbündnisses

Warm-up und Kennenlernen

Einführung in die Kommunalpolitik

Einführung in die Planspielmethode

Ablaufplan vorstellen



		15 (Min.)

		Plenum

		Stadtbegehung mit der Gemeindeverwaltung (Szenario)



		Simulationsphase



		20 (Min.)

		Individuell

		Einarbeitung in die Rolle (und Position)

Bestimmung der persönlichen Position

Einlesen in die Beschluss-Vorlage



		45 (Min.)

		Fraktionen

		Erste Fraktionssitzung



		20 (Min.)

		Plenum

		Erste Gemeinderatssitzung



		45 (Min.)

		Ausschüsse

		Ausschusssitzungen



		30 (Min.)

		Fraktionen

		Zweite Fraktionssitzung



		15 (Min.)

		Individuell

		Externe Verhandlungen



		30 (Min.)

		Plenum

		Zweite Gemeinderatssitzung



		Auswertungsphase



		30 (Min.)

		Plenum

		Reflexion, Auswertung und Feedback
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Ablaufplan Grundmodul Wahlsberg (Spielleitung)



		Uhrzeit

		Dauer

		Raum

		Handlung 

		Aufgabe TN

		Aufgabe Spielleitung



		

		45 Min.

		Plenum

		Begrüßung/Einführung

Vorstellung des Aktionsbündnisses

Warm-up

Einführung in die Kommunalpolitik

Einführung in die Planspielmethode

Ablaufplan vorstellen

		

		Begrüßung

Vorstellung des Aktionsbündnisses

Warm-up anleiten

Einführung in die Kommunalpolitik

Basisinformationen zur Planspielmethode

(Szenario, Rolle, Ergebnisoffenheit)

Erläuterung des Planspielablaufs

Klärung wesentlicher Grundbegriffe

(Gemeinderat, Stadtrat, Ausschuss, Fraktion, etc.)

Erläuterung der Sonderfunktionen (OB, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende)

Ablaufplan vorstellen und austeilen

· Ablaufplan



		

		15 Min.

		Plenum

		Stadtbegehung mit der Spielleitung (Szenario)

		

		Stadtbegehung mit ppt und Szenario präsentieren.



		

		20 Min.

		Individuell

		Einlesen

		Einarbeitung in die Rolle (und Position) Bestimmung der persönlichen Position

Einlesen in die Beschluss-Vorlage

		Verteilen der Namensschilder (Zufallsprinzip)

Materialien an alle austeilen: 

· Rollenprofile

· Beschluss-Vorlage

· (jeweilige Fraktionsposition)



Die Spielleitung steht für Fragen zur Verfügung.



		

		45 Min.

		Fraktionen















		Erste Fraktionssitzung















		Fraktionen:

Informationsaustausch über

Rolleneigenschaften;

Wahl des/der Fraktionsvorsitzenden;

Aufteilung auf die verschiedenen Ausschüsse;



Erarbeitung von Leitlinien und Zielen für die Arbeit in den Ausschüssen.

		Als Vertretung der Gemeinderatsverwaltung:

Materialien an jeweilige Fraktion austeilen:

· Fraktionsaufträge (1)



Namen der Fraktionsvorsitzenden 

in das Redemanuskript für die/den OB (1) eintragen und diesem das Skript übergeben und erläutern.








		

		20 Min.

		Plenum

		Erste Gemeinderatssitzung

		Eröffnung der Gemeinderatssitzung (OB);

Darstellung der verschiedenen Fraktionspositionen;

Überweisung der Beschluss-Vorlage an die Ausschüsse zur Vorberatung mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen.

		Als Mitglied der Gemeinderatsverwaltung: 

Unterstützung der/des OBs (bei Bedarf).



		

		45 Min.

		Ausschüsse



		Beratungen

		Ausschüsse:

Evtl. Wahl eines/einer Vorsitzenden;

Erarbeitung von Beschlussempfehlungen zur Beschluss-Vorlage.



		Als Vertretung der Gemeinderatsverwaltung:

Materialien an jeweiligen Ausschuss austeilen: 

· Arbeitsaufträge in die Ausschüsse geben.

· Ggf. Hintergrundinformationen

· Vorlage/n für die Beschlussempfehlung 

· bei Bedarf Anregungen zu taktischen Fragen und Kompromissen.

· Sicherstellung einer erfolgreichen Arbeit der Ausschüsse 

· Unterstützung (bei Bedarf!) bei der Formulierung von Beschlussempfehlungen.

Nach Fertigstellung der Beschlussempfehlungen sollten diese für jede Fraktion kopiert werden.

Unterstützung bei Bedarf.








		

		30 Min.







und









15 Min.

		Fraktion







und









Individuell

		Zweite Fraktionssitzung







und









Externe Verhandlungsrunde

		Erarbeitung einer gemeinsamen Position zur Beschluss-Vorlage;

Gegebenenfalls Erarbeitung von alternativen Anträgen;

Abgabe der Anträge bei der Gemeinderatsverwaltung;

Beauftragung einer Sprecherin/eines Sprechers zur Darstellung der Fraktionsposition im Plenum;

Letzte Verhandlungen mit anderen Fraktionen/Mitgliedern des Gemeinderats.

		Als Vertretung der Gemeinderatsverwaltung:

· Fraktionsaufträge (2)

· Formulare für Anträge an die Fraktionen 

Bei Bedarf: 

· Hilfestellung bei der Formulierung von Anträgen



· Ermutigung zu Verhandlungen und Absprachen zwischen den Fraktionen; Namen der Fraktionsrednerinnen oder -redner in das Redemanuskript für die/den OB (2) eintragen.



		

		30 Min.

		Plenum

		Zweite Gemeinderatssitzung

		Öffentliche Darstellung der Fraktionspositionen zur Beschluss-Vorlage durch einen Fraktionssprecher/eine Fraktionssprecherin mit evtl. Anträgen.



Diskussion und Abstimmung über die Anträge und Beschluss-Vorlage.



		Vor Beginn: Besprechung des Redemanuskripts mit der

Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister:

· gemeinsame Sichtung der eingereichten Änderungsanträge

· Notiz der Anträge in einer strukturierten  Reihenfolge auf Flipchart/Overheadfolie



Erläuterung des Abstimmungsmodus (einfache Mehrheit) für das gesamte Plenum.



Als Mitglied der Gemeinderatsverwaltung: Unterstützung der/des OB (bei Bedarf)



		

		30 Min.

		

		Auswertung und Reflexion

		

		Entlassen der Teilnehmenden aus ihren Rollen. Leitung und Moderation der Auswertungs- und Reflexionsphase
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		APD
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		APD
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Ali Yilmaz



		APD
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		APD
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		CVP
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		CVP
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		CVP
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		CVP
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		CVP
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		CVP
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		CVP
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		CVP
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		CVP
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		CVP
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		CVP
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		CVP
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		FUL
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		FUL
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		FUL
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		FUL
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		FUL
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		FUL

Peter Wenger



		FUL
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Erwin Feige



		FUL
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		LRP
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		LRP
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		LRP
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		LRP
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		LRP

Holger Reißmann

		LRP
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		ÖSP
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		ÖSP

Leandro Stühlike



		ÖSP

Claudia Thor

		ÖSP

Wilhelm Mannig



		ÖSP

Burak Süleyman

		ÖSP

Dr. Toni Leither



		ÖSP

Dr. Christiane Greifeld

		ÖSP

Normen Krüger



		ÖSP

Anne Mühl

		Spielleitung



		Spielleitung 

		Spielleitung



		Spielleitung

		Spielleitung



		Bürgerinitiative

		Bürgerinitiative



		Bürgerinitiative

		Bürgerinitiative



		Bürgerinitiative

		Bürgerinitiative



		Presse

		Presse



		Presse

		Presse



		Presse

		Presse
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Szenario (Stadtbegehung)

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wahlsberg,

wir freuen uns, dass Sie so zahlreich zu unserer Stadtbegehung erschienen sind. Diese Stadtbegehung wurde nötig, weil es seit geraumer Zeit Probleme in unserer Innenstadt gibt, die der Lösung bedürfen. In den letzten Monaten haben immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt ihren Unmut über ihre Lebenssituation geäußert. Sie klagen über starken Lärm zur Nachtzeit, der sie nicht schlafen lässt. Einige klagen über Erkrankungen, die sie auf Ihre Schlaflosigkeit zurückführen. Andere beschweren sich über den unkontrollierten Alkoholkonsum in der Innenstadt, vor allem unter Jugendlichen, der immer wieder zu Gewalttaten und Vandalismus führt. Einige Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt fühlen sich nachts vor ihrer eigenen Haustür nicht mehr sicher. Gleichzeitig wissen wir um die Attraktivität unserer Innenstadt für viele Touristinnen und Touristen, Innenstadtbesucherinnen und -besucher und feierfreudige Nachtschwärmer.



Ausgangslage

Wahlsberg übt als städtisches Zentrum mit dem entsprechenden Angebot an Gastronomie, Konzerten, kulturellen Angeboten, Diskotheken und Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen etc. eine besondere Anziehungskraft auch auf das weitere Umland aus. Außer dem entsprechenden gastronomischen Angebot verdankt Wahlsberg seine Beliebtheit auch der Atmosphäre mit den historischen Gebäuden, dem südländischen Flair und dem angenehmen Klima, welches es in den Sommermonaten ermöglicht, sich bis in die Nachtstunden im Freien aufzuhalten. Dies macht Wahlsbergs Charakter als offene und lebendige Stadt aus. Die Innenstadt ist seit langem Ziel zahlreicher freizeitorientierter Personen und Gruppen aus Wahlsberg und dem Umland, die insbesondere nachts – am Wochenende nochmals verstärkt – die kulturellen und gastronomischen Einrichtungen sowie die öffentlichen Plätze in Wahlsberg besuchen. Dies führt auch zu einem regen Verkehr von Passantinnen und Passanten, die sich abends und nachts durch die Straßen und Gassen bewegen.

Es ist zu beobachten, dass sich das Ausgehverhalten in den letzten Jahren stark verändert hat. Insbesondere nach Inkrafttreten des Beschlusses der Landesregierung zur Verkürzung der Sperrzeiten auf nunmehr 03:00 Uhr unter der Woche und 05:00 Uhr vor Samstagen sowie vor Sonn- und Feiertagen haben viele Lokale bis weit in die Nachtstunden geöffnet. Die zunehmende Verschiebung der Ausgehzeiten in die späten Nacht- bzw. frühen Morgenstunden, oft auch verbunden mit übermäßigem Alkoholkonsum der Besucherinnen und Besucher der Innenstadt, führt dort zu verstärkten Belastungen. Dabei werden neben den einzelnen Gaststätten auch öffentliche Plätze zum Aufenthalt angesteuert. Dies bringt nicht nur Lärmbelastungen mit sich, die von den durchziehenden bzw. sich auf öffentlichen Plätzen aufhaltenden Personen verursacht werden, sondern auch starke Verunreinigungen der Straßen und Hauseingänge. Hinzu tritt die Einschränkung des subjektiven Sicherheitsgefühls durch eine Vielzahl an Gewaltdelikten im Innenstadtbereich.



Es besteht somit ein Interessenskonflikt zwischen den freizeitorientierten Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt auf der einen und dem Bedürfnis nach Nachtruhe und einem angenehmen und sicheren Umfeld der Anwohnerschaft auf der anderen Seite. Um diesen Nutzungskonflikt in der Innenstadt zu lösen, wird die Stadtverwaltung folgende Beschlussvorlage in den Gemeinderat einbringen.






		Beschlussvorlage



		Dezernat/Amt:

Amt für öffentliche Ordnung



		Betreff: 

Nutzungskonflikt im öffentlichen Raum – Sperrzeitverlängerung, Alkoholverbot und Videobeobachtung in der Innenstadt



		Beratungsfolge

		Öffentlich

		Nicht Öffentlich

		Beschlussempfehlung

		Beschluss



		Hauptausschuss

		X

		

		X

		



		Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

		X

		

		X

		



		Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

		X

		

		X

		



		Gemeinderat

		X

		

		

		X



		Beschlussantrag:



		1. Der Gemeinderat stimmt einer Sperrzeitverlängerung gemäß Ziffer IV.1 zu. 



		2. Der Gemeinderat befürwortet die Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum in der Innenstadt gemäß Ziffer IV.2.



		3. Der Gemeinderat stimmt der Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum gemäß Ziffer IV.3 zu.







Die Beschlussvorlage sieht drei Maßnahmen zur Lösung des Nutzungskonfliktes vor:



IV.1 Sperrzeitverlängerung

Für den Innenbereich von Gaststätten und öffentlichen Vergnügungsstätten, zu denen auch Theater und Kinos gehören, soll die Sperrzeit werktags von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr und am Wochenende von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr gelten (bisherige Regelung: 03:00 Uhr unter der Woche und 05:00 Uhr vor Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen). 

[bookmark: _GoBack]Auf Freisitzflächen und Veranstaltungen im Bereich der Innenstadt (wie Wahlsberger Weinfest und Narrenhock, Open Air Kino und Musik-Festival) wird der Beginn der Sperrzeit sowohl werktags als auch am Wochenende auf 23:00 Uhr festgesetzt.



IV.2 Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum der Innenstadt

Die Polizei geht von einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Straftaten in der Innenstadt aus. Das Alkoholverbot gilt nicht nur auf öffentlichen Wegen und Plätzen, sondern vielmehr in allen öffentlich zugänglichen Bereichen. Das Verbot gilt nicht in Gebäuden, in Gaststätten und auf konzessionierten Freisitzflächen. Verboten sind der Konsum alkoholischer Getränke und das Mitsichführen alkoholischer Getränke. Die Regelung soll sowohl werktags als auch am Wochenende jeweils zwischen 20:00 und 06:00 Uhr gelten. Die Polizei kann, um das Alkoholverbot durchzusetzen, Getränke beschlagnahmen und Bußgelder bis zu 1000 € aussprechen.



IV.3 Polizeiverordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum

Die Verordnung sieht die Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum vor. Die Überwachung soll durch die Polizei im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums erfolgen. Denn nur von dort kann der Einsatz von Interventionskräften schnell und zielgerichtet gesteuert werden.

Das Bildmaterial soll sieben Tage gespeichert und bei Ausbleiben einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit nach diesem Zeitraum unwiderruflich gelöscht werden. Die entstehenden Kosten zur Installation des Kamerasystems von rund 100.000 € könnten von der Stadt getragen werden ebenso wie die Personalkosten in ähnlicher Höhe.



Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, d. h. die Christliche Volkspartei (CVP), die Freie und Unabhängige Liste (FUL), die Arbeiterpartei Deutschlands (APD), die Ökologisch-soziale Partei (ÖSP) und die Liberale Reformpartei (LRP) werden sich unter dem Vorsitz der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters in der kommenden Gemeinderatssitzung mit der Beschlussvorlage befassen. Aber nicht nur die Fraktionen im Gemeinderat befassen sich mit der Problemlage. Auch viele engagierte Bürgerinnen und Bürger nehmen sich dem Thema an. Es soll sich auch schon eine Bürgerinitiative gegründet haben.
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Gemeinderatssaal


Hauptausschuss


Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport


Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen


Christliche Volkspartei (CVP)


Arbeiterpartei Deutschlands (APD)


Freie und unabhängige Liste (FUL)


Ökologisch-soziale Partei (ÖSP)


Liberale Reformpartei (LRP)
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Hintergrundinformationen Alkoholverbot



Lagebild und Zielsetzung

Die Körperverletzungsdelikte in Wahlsberg haben in den vergangenen Jahren einen Höchststand erreicht. Wurden vor fünf Jahren noch 502 Körperverletzungsdelikte in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst, stieg die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr auf 1.374 an. 



Von 421 wegen Körperverletzung in der Innenstadt ermittelten Tatverdächtigen standen 218 (52 %) unter Alkoholeinfluss. Dies ist der bislang in der Innenstadt höchste festgestellte Wert überhaupt.



Die Auswertung der PKS belegt den Handlungsbedarf. Bei Körperverletzungen in der Innenstadt stand nahezu jede zweite tatverdächtige Person unter Alkoholeinfluss. Widerstandshandlungen gegen eingesetzte Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte geschehen in rund 2/3 aller Fälle in alkoholisiertem Zustand.



Die Polizeidirektion Wahlsberg hat ein Konzept erarbeitet, um die Gewaltkriminalität an den erkannten Brennpunkten einzudämmen. Besonders in den Nachtstunden setzt die Polizeidirektion einen Schwerpunkt auf das Ziel einer verbesserten Sicherheitslage in der Innenstadt. Sie verfolgt eine Strategie konsequenter Repression gegenüber auffälligen, gewaltbereiten Personen und versucht, festgestellte Ordnungsverstöße möglichst an Ort und Stelle zu unterbinden.



Zielsetzung der angestrebten Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum ist es, die hohe Zahl der Gewaltdelikte, insbesondere mit dem Hintergrund des übermäßigen Alkoholkonsums, einzudämmen.  



Polizeiverordnung  zur  Begrenzung  des  Alkoholkonsums  im  öffentlichen Straßenraum

[bookmark: _GoBack]Das von der Polizeidirektion Wahlsberg erarbeitete Lagebild ergibt einen kausalen Zusammenhang  zwischen Gewaltdelikten und vorangegangenem Alkoholkonsum. Der Alkoholkonsum findet nicht nur in der Szene- und Nachtgastronomie statt. Erheblich ist auch der Konsum von mitgebrachtem (und damit billigem) Alkohol außerhalb gastronomischer Betriebe und konzessionierter Freisitzflächen. In Einzelfällen erreichen Besuchergruppen die Innenstadt zwar bereits in alkoholisiertem Zustand. In der Regel findet der unkontrollierte Alkoholkonsum jedoch in der zentralen Innenstadt statt.



Im Gebiet der Innenstadt wird jede zweite Gewalttat zur Nachtzeit unter Alkoholeinfluss verübt. Damit besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass der unreglementierte Alkoholkonsum innerhalb dieses Bereichs für die Gefahrenlage zumindest mitursächlich ist. Nicht jeder Alkoholkonsum im hier dargestellten örtlichen und zeitlichen Zusammenhang führt zu Gewalttaten. Die Bereitschaft zu Auseinandersetzungen wird jedoch gefördert. Im Hinblick auf die zu schützende körperliche Unversehrtheit der Besucherinnen und Besucher der Stadt kommt es nicht darauf an, ob das Verhalten im konkreten Einzelfall zu einem Schadenseintritt (Körperverletzung) führen wird. Der polizeirechtlich „abstrakten“ Gefahrenlage für das Schutzgut der körperlichen Unversehrtheit soll mit einem präventiven Verbot begegnet werden.



Zusätzliche Gefahrenlagen bestehen, weil der Polizeivollzugsdienst durch betrunkene Zuschauerinnen und Zuschauer bei Einsätzen behindert wird. Von betrunkenen Personen weggeworfene und zerstörte Glasflaschen können zu Verletzungen der eingesetzten Polizeihunde führen. Schließlich bestehen Verletzungsgefahren durch herumliegende Glasscherben für unbeteiligte Personen, besonders für Betrunkene. Für die Stadtreinigung besteht frühmorgens ein immenser Reinigungsaufwand.



Die Auswertung zu relevanten Tatzeiten ergab:

Die Innenstadtstadt weist die höchste Belastung in den Monaten Januar, September sowie Oktober und November auf. Nach den vorliegenden Analysen ereignen sich die Delikte zum überwiegenden Teil in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag sowie in den Nächten vor gesetzlichen Feiertagen, jeweils in der Zeitspanne zwischen 01:00 ‒ 06:00 Uhr morgens.



Es wird deshalb vorgeschlagen, mit einer Polizeiverordnung den Alkoholkonsum im Innenstadtbereich zu reglementieren. Eine solche Polizeiverordnung des Bürgermeisteramtes bedarf gemäß § 15 Polizeigesetz (PolG) der Zustimmung des Gemeinderates.
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Hintergrundinformationen Sperrzeit




Lagebild und Zielsetzung


Nach § 11 der Gaststättenverordnung (GastVO) von Baden-Württemberg können die Kommunen bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder bei besonderen örtlichen Verhältnissen die Sperrzeit durch Rechtsverordnung in einem bestimmten Bereich, aber auch allgemein, verändern. Ein öffentliches Interesse liegt insbesondere dann vor, wenn geltende Lärmgrenzen in bestimmten Bereichen überschritten werden. Dies gilt nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung auch dann, wenn der Lärm nicht den konkreten einzelnen Betrieben zuzuordnen ist, sondern dieser von Gästen verursacht wird, die sich auf dem Weg von und zu einer Gaststätte befinden. Grundsätzlich bestünde daher die Möglichkeit, über Sperrzeitverlängerungen die Besucherströme und damit den Lärm in gewissem Umfang einzudämmen oder zeitlich vorzuverlegen. Gleichzeitig wäre unter Berücksichtigung der aktuellen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung wohl auch das Merkmal der besonderen örtlichen Verhältnisse erfüllt, da in der Innenstadt eine große Anzahl von Bewohnerinnen und Bewohnern auf eine sehr große Anzahl gastronomischer Betriebe trifft.


Dabei kann es für beide Merkmale auch ausreichen, dass in einem bestimmten Bereich eine problematische Gesamtgemengelage besteht, ohne dass man die Voraussetzungen für jeden einzelnen betroffenen Betrieb feststellen müsste. Gleichwohl ist es für eine rechtlich nicht angreifbare Sperrzeitverordnung in diesem Sinne erforderlich, die Voraussetzungen nach § 11 GastVO nicht nur punktuell festzustellen, sondern diese konkret für den von einer Sperrzeit betroffenen Bereich nachzuweisen. Schwierigkeiten macht daher die konkrete Eingrenzung dieses Bereichs.


Sofern eine Sperrzeitenregelung nicht für den gesamten Innenstadtbereich, sondern für besonders schützenswerte Wohnquartiere eingeführt wird, ist die Wirksamkeit dieser Maßnahme nach ihrer Einführung kontinuierlich zu überprüfen. Je nach Eingrenzung des Bereichs bzw. bei Beschränkung einer Sperrzeitverordnung auf bestimmte Straßen besteht die Möglichkeit, dass sich die Lärmproblematik verlagert und deshalb zusätzliche Maßnahmen notwendig werden. Auch dann, wenn eine Straße den Fußweg zu einem weiteren "Anziehungspunkt" für Besucherinnen und Besucher der Innenstad darstellt, lässt sich diese Straße durch Sperrzeitverlängerungen für die in dieser Straße angesiedelten Betriebe nur dann beruhigen, wenn gleichzeitig Maßnahmen am "Anziehungspunkt" umgesetzt werden.


Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass einzelne Sperrzeitverlängerungen, bezogen auf Einzelbetriebe im Bereich der Innenstadt, als isolierte Maßnahmen aus Sicht der Stadtverwaltung nicht in Frage kommen. Solche Maßnahmen, nur bezogen auf einzelne Betriebe, würden nämlich angesichts der flächendeckenden Problematik an der Gesamtsituation mit herumziehenden Gruppierungen keine wesentliche Verbesserung erwarten lassen. Eine generelle Sperrzeitverlängerung im Bereich der Innenstadt kann zu einer Verbesserung zugunsten der  Wohnnutzung führen. Bezogen auf das Nachtleben in der Innenstadt würden sich damit aber Veränderungen ergeben.


Ziel der angestrebten Sperrzeitverlängerung im gesamten Innenstadtbereich, ist die frühzeitige Beruhigung der Lärmsituation in der Innenstadt, um die Anwohnerschaft vor nächtlicher Lärmbelästigung und Touristinnen und Touristen sowie „friedliche“ Gäste der Innenstadt vor zumeist alkoholisierten Provokateuren und Aggressoren zu schützen.


Bisherige Regelungen


Die Sperrzeit ist bisher folgendermaßen geregelt: 


Für den Innenbereich von Gaststätten und öffentlichen Vergnügungsstätten, zu denen auch Theater und Kinos zählen, gilt die durch die baden-württembergische Gaststättenverordnung festgelegte Sperrzeit. Bis Ende 2009 begann die Sperrzeit um 02:00 Uhr, in den Nächten am Wochenende um 03:00 Uhr. Seit 01.01.2010 beginnt die Sperrzeit nun um 03:00 Uhr, in der Nacht zum Samstag und zum Sonntag um 05:00 Uhr. Sie endet jeweils um 06:00 Uhr. 


Auf Freisitzflächen ist die Rechtsverordnung der Stadt Wahlsberg über die Festsetzung der Sperrzeit für die Außenbewirtung von Gaststätten maßgebend. Mit der erstmaligen Einführung zum 01.01.2004 wurde der Sperrzeitbeginn für das gesamte Stadtgebiet auf 23:00 Uhr festgesetzt. In der jetzigen, seit 25.07.2005 geltenden Fassung, beginnt die Sperrzeit draußen in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag sowie in Nächten auf gesetzliche Feiertage um 00:00 Uhr, an den übrigen Tagen um 23:00 Uhr. 


In Spielhallen gilt nach der Gaststättenverordnung eine Sperrzeit von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr. 


Für die beliebten Veranstaltungen im Bereich der Innenstadt (wie dem Weinfest und dem Narrenhock) werden Bewirtungszeiten bis täglich 24:00 Uhr genehmigt.
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Hintergrundinformationen Videobeobachtung




Ausgangslage und Zielsetzung


Die Körperverletzungsdelikte in der Innenstadt haben in den vergangenen Jahren einen Höchststand erreicht. In der Innenstadt wurden 631 Körperverletzungsdelikte verübt. Rund ein Drittel der Körperverletzungsdelikte sind am Tatort nicht aufklärbar. Dies erfordert einen hohen polizeilichen Aufwand zur Klärung im Nachhinein, wenngleich einige Taten unaufgeklärt bleiben. 


Aber nicht nur Körperverletzungsdelikte haben in den vergangenen Jahren zugenommen, auch Akte des Vandalismus sind im Innenstadtbereich seit Jahren auf einem hohen Niveau: So wurde der Stadtbrunnen beschädigt, historische Gebäude mit Farbe beschmiert, Autos, Schilder, Scheiben und Außenbereiche der Gastronomie in Mitleidenschaft gezogen.


Das Ziel der angestrebten Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche ist es, auf präventive und repressive Weise Gewaltdelikte zu verhindern. Erstens sollen Gewaltdelikte durch die abschreckende Wirkung der Videoüberwachung verhindert werden und zweitens soll die Videoüberwachung zur Klärung von Gewaltdelikten beitragen und die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützen. Die objektive Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung werden wesentlich verbessert.


Rechtsgrundlage


In der Rechtssprechung über die Zulässigkeit des Einsatzes von Videoüberwachungstechnik durch öffentliche Stellen spielt die Abwägung zwischen dem staatlichen Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem grundrechtlich geschützten Recht auf informationelle Selbstbestimmung betroffener Personen eine wesentliche Rolle.


Das deutsche Verfassungsrecht räumt den Bürgerinnen und Bürgern das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein, das heißt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber entscheiden darf, ob und wem er seine personenbezogenen Daten zu welchem Zweck preisgibt. Dieses Recht wird aus der im Grundgesetz verankerten Menschenwürde abgeleitet.


Eine Einschränkung dieses Grundrechts ist nur auf Basis einer klaren und verständlichen gesetzlichen Grundlage erlaubt (Normenklarheit). Außerdem müssen diese Eingriffe immer dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen.


Die Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung durch Kommunen und Gemeinden bildet in Baden-Württemberg § 20a des Landesdatenschutzgesetzes:


§ 20 a


Videobeobachtung und Videoaufzeichnung
(Videoüberwachung)


(1) Mit Hilfe optisch-elektronischer Einrichtungen dürfen personenbezogene Daten erhoben werden (Videobeobachtung), wenn dies im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts erforderlich ist,


1.
um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen, die sich in öffentlichen Einrichtungen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Amtsgebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen öffentlicher Stellen oder in deren unmittelbarer Nähe aufhalten, oder


2.
um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder sonstige bauliche Anlagen öffentlicher Stellen sowie die dort oder in deren unmittelbarer Nähe befindlichen Sachen zu schützen, insbesondere die Begehung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten zu verhindern oder deren Verfolgung oder die Geltendmachung von Rechtsansprüchen zu ermöglichen. 


Die Videobeobachtung ist nur zulässig, wenn


1.
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die in Satz 1 genannten Rechtsgüter, Einrichtungen oder Objekte gefährdet sind und


2.
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen
überwiegen.


(2) Die Videobeobachtung und die erhebende Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.


(3) Die Speicherung (Videoaufzeichnung), Übermittlung und Nutzung der nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, soweit sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt werden. Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur verarbeitet werden soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten erforderlich ist.


(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese über die Tatsache der Speicherung zu benachrichtigen.


(5) Die Videoaufzeichnungen und daraus gefertigte oder sich auf die Videoüberwachung beziehende Unterlagen sind unverzüglich, spätestens jedoch vier Wochen nach der Datenerhebung zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt werden.


(6) Der erstmalige Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen bedarf der vorherigen schriftlichen Freigabe durch die verantwortliche Stelle. Die schriftliche Freigabe hat folgende Angaben und Begründungen zu enthalten:


1.
Zweck der Videoüberwachung,


2.
Darlegung der Erforderlichkeit der Videobeobachtung und gegebenenfalls der Videoaufzeichnung, insbesondere auch in Bezug auf die räumliche Ausdehnung und den zeitlichen Umfang,


3.
Tatsachen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1,


4.
eine Abwägung mit den Interessen der Betroffenen,


5.
Maßnahmen nach Absatz 2,


6.
Namen der zugriffsberechtigten Personen und vorgesehene Datennutzungen und -übermittlungen,


7.
Zeitpunkt der Löschung und gegebenenfalls Fristen für die Prüfung der Löschung sowie die hierfür maßgeblichen Erwägungen und


8.
technische und organisatorische Maßnahmen.
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Hauptausschuss

1. Den Vorsitz des Hauptausschusses übernimmt die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister. Deren Aufgabe ist es, für geordnete und konstruktive Beratungen im Ausschuss zu sorgen. Sie müssen alle Mitglieder des Ausschusses fair und gleich behandeln. Als Sitzungsleitung wachen sie über die Einhaltung des Zeitplans. Es steht Ihnen zu, störende Mitglieder zur Ordnung zu rufen und nötigenfalls des Saales zu verweisen.
Sie tragen Sorge dafür, dass die Ergebnisse der Beratungen im Ausschuss schriftlich festgehalten werden. Sie können hierfür einen Schriftführer oder eine Schriftführerin bestimmen.

2. Diskutieren Sie folgende Fragen: 

· Welche Argumente sprechen für eine Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche? Was spricht dagegen?

· Wie steht Ihre Fraktion zur Videoüberwachung? Wie ist Ihre persönliche Meinung?

· Gibt es alternative Lösungsvorschläge? Gibt es Kompromisse, die Sie aushandeln oder eingehen können?

Bilden Sie hierfür gegebenenfalls Arbeitsgruppen. Sollten Sie weitere Hintergrundinformationen für die Diskussion benötigen, können Sie diese von der Gemeinderatsverwaltung (Spielleitung) einfordern!

3. Formulieren Sie eine Beschlussempfehlung zum Thema Videoüberwachung.




Ausschusssitzung (45 Min.)



Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

1. Wählen Sie aus der Mitte Ihres Ausschusses eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden als Stellvertretung für die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister. Aufgabe des Vorsitzes ist es, für geordnete und konstruktive Beratungen im Ausschuss zu sorgen. Er oder sie muss alle Mitglieder seines Ausschusses fair und gleich behandeln. Als Sitzungsleitung wacht er/sie über die Einhaltung des Zeitplans. Es steht Ihnen zu, störende Mitglieder zur Ordnung zu rufen und nötigenfalls des Saales zu verweisen. 
Die Sitzungsleitung trägt Sorge dafür, dass die Ergebnisse der Beratungen im Ausschuss schriftlich festgehalten werden. Dafür kann eine Person zur Schriftführung bestimmt werden.



2. Diskutieren Sie folgende Fragen:

· Welche Argumente sprechen für eine Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum? Was spricht dagegen?

· Wie steht Ihre Fraktion zum Alkoholverbot?  Wie ist Ihre persönliche Meinung?

· Gibt es alternative Lösungsvorschläge? Gibt es Kompromisse, die Sie aushandeln oder eingehen können?

Bilden Sie hierfür gegebenenfalls Arbeitsgruppen. Sollten Sie weitere Hintergrundinformationen für die Diskussion benötigen, können Sie diese von der Gemeinderatsverwaltung (Spielleitung) einfordern!

3. Formulieren Sie eine Beschlussempfehlung zum Thema Alkoholverbot.




Ausschusssitzung Wahlsberg (45 Min.)



Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

1. Wählen Sie aus der Mitte Ihres Ausschusses eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden als Stellvertretung für die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister. Aufgabe des Vorsitzes ist es, für geordnete und konstruktive Beratungen im Ausschuss zu sorgen. Er oder sie muss alle Mitglieder seines Ausschusses fair und gleich behandeln. Als Sitzungsleitung wacht er oder sie über die Einhaltung des Zeitplans. Es steht Ihnen zu, störende Mitglieder zur Ordnung zu rufen und nötigenfalls des Saales zu verweisen. Die Sitzungsleitung trägt Sorge dafür, dass die Ergebnisse der Beratungen im Ausschuss schriftlich festgehalten werden. Dafür kann eine Person zur Schriftführung bestimmt werden.

2. Diskutieren Sie folgende Fragen:

· Welche Argumente sprechen für eine Sperrzeitverlängerung? Was spricht dagegen?

· Wie steht Ihre Fraktion zur Sperrzeitverlängerung?  Wie ist Ihre persönliche Meinung?

· Gibt es alternative Lösungsvorschläge? Gibt es Kompromisse, die Sie aushandeln oder eingehen können?

Bilden Sie hierfür gegebenenfalls Arbeitsgruppen. Sollten Sie weitere Hintergrundinformationen für die Diskussion benötigen, können Sie diese von der Gemeinderatsverwaltung (Spielleitung) einfordern!

3. Formulieren Sie eine Beschlussempfehlung zum Thema Sperrzeitverlängerung.
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Hauptsatzung 

nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO).



§ 1

Organe



Verwaltungsorgane der Stadt sind der Gemeinderat und die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister.



§ 2

Zusammensetzung, generelle Zuständigkeit und Beschlussfassung des Gemeinderates



(1) Der Gemeinderat besteht aus der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister als Vorsitz und den ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten.

(2) Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Stadt. Er legt im Sinne einer Gesamtsteuerung die Ziele und die Rahmenbedingungen des kommunalen Handelns fest.

(3) die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister hat bei ihren/seinen Entscheidungen die vom Gemeinderat im Rahmen seiner Zuständigkeit beschlossenen Ziele und festgelegten Rahmenbedingungen zu beachten.

(4) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat Stimmrecht; bei Stimmengleichheit ist der Antrag bzw. die Beschluss-Vorlage abgelehnt.



§3

Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Kommissionen



(1) Der Gemeinderat hat das Recht, Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Kommissionen zu bilden.

(2) Die Bildung von Ausschüssen, Arbeitsgruppen und Kommissionen und ihre Tätigkeit dienen der Entlastung des Gemeinderates, weil das Plenum des Gemeinderates und jedes einzelne Gemeinderatsmitglied weithin überfordert wären, wenn sie mit der Beratung aller kommunalpolitischen Fragen befasst wären.

(3) Den Vorsitz der vorberatenden Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Kommissionen hat die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister inne.

(4) Der Ausschuss kann, bei Verhinderung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters, ein gemeinderätliches Mitglied des Ausschusses mit seiner Vertretung beauftragen.

(5) In den Ausschüssen, Arbeitsgruppen und Kommissionen werden bestimmte Aufgaben, Probleme und Fragen eingehend vorberaten.

(6) Die Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Kommissionen unterrichten den Gemeinderat über ihre Arbeit.

(7) Mitglieder der Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Kommissionen können Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aller Fraktionen, aber auch sachkundige Bürgerinnen und Bürger und Sachverständige sein, die nicht dem Gemeinderat angehören.




§ 4

Funktionsträger: Gemeinderäte, Bürgermeister/in, Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende



[bookmark: _GoBack](1) Gemeinderätinnen und -räte

1. Die Gemeinderätinnen und -räte werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den Bürgern gewählt. Gewählt wird auf Grund von Wahlvorschlägen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältniswahl. 

2. Die Wahlvorschläge dürfen höchstens so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie Gemeinderätinnen und -räte zu wählen sind. Jeder Wahlberechtigte hat so viel Stimmen, wie Gemeinderätinnen und -räte zu wählen sind. 

3. Die/ Der Wahlberechtigte kann Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Wahlvorschlägen übernehmen (panaschieren) und einer Bewerberin und einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren).

4. Wählbar in den Gemeinderat sind Bürger der Gemeinde, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

5. Die Gemeinderätinnen und -räte sind ehrenamtlich tätig. Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister verpflichtet die Gemeinderätinnen und -räte in der ersten Sitzung öffentlich auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten.

6. Die Gemeinderätinnen und -räte entscheiden im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.



(2) Oberbürgermeister/-in

1. Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister erledigt kraft Gesetzes die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihr/ihm sonst durch Gesetz oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben jeweils in eigener Zuständigkeit.

2. Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister hält den Vorsitz im Gemeinderat, leitet die Gemeinderatssitzungen und verfügt über ein Stimmrecht.

3. Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister hält den Vorsitz aller Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Kommissionen. 

4. Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister kann sich bei Verhinderung durch ein gemeinderätliches Mitglied in ihrem/seinem Vorsitz vertreten lassen.



(3) Fraktionsvorsitzende

1. Jede Fraktion wählt aus ihrer Mitte eine/n Fraktionsvorsitzende/n.

2. Diese/r hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Positionen der jeweiligen Fraktion bestmöglich zum Tragen kommen. Dies umfasst insbesondere:
-  die Leitung der Fraktionssitzungen mit dem Ziel, Einvernehmen über Ziele, Strategie und konkretes Handeln herbeizuführen.

· die Koordination der fraktionsinternen Vorbereitungen auf die Ausschussarbeit.

· die Vertretung der Fraktion nach außen und ggf. notwendige Absprachen mit den Vorsitzenden anderer Fraktionen oder dem/der Bürgermeister/in.



(4) Ausschussvorsitzende

1. Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister hält den Vorsitz im Gemeinderat und aller ihrer/seiner Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Kommissionen.

2. Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister kann sich bei Verhinderung durch ein gemeinderätliches Mitglied in ihrem/seinem Vorsitz vertreten lassen.

3. Der Ausschuss kann, bei Verhinderung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters, ein gemeinderätliches Mitglied des Ausschusses mit ihrer/seiner Vertretung beauftragen.

4. Die Aufgabe der Ausschussvorsitzenden ist es, für geordnete und konstruktive Beratungen in ihrem Ausschuss zu sorgen.

5. Im Ausschuss müssen die Ausschussvorsitzenden in ihrer Rolle als Sitzungsleitung alle Ausschussmitglieder fair und gleich behandeln.

6. Sie wachen über die Einhaltung des Zeitplans, sorgen dafür, dass jede/r in angemessener Weise zur Diskussion beitragen kann und die Darlegungen ihrer Ausschusskollegen/Ausschusskolleginnen in einem vertretbaren zeitlichen Rahmen bleiben. Es steht den Ausschussvorsitzenden zu, störende Mitglieder zur Ordnung zu rufen und nötigenfalls des Saales zu verweisen.

7. Die Ausschussvorsitzenden sind verantwortlich dafür, dass zum Ende der Sitzung die Ergebnisse schriftlich festgehalten sind.



§ 5

Einwohner/innen und Bürger/innen, Bürgerversammlung, Bürgerantrag, Bürgerentscheid und Bürgerbegehren

(1) Bürger/in der Gemeinde ist, wer Deutsche/r im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt (Unionsbürger), das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnt. Bürgermeister/in und Beigeordnete erwerben das Bürgerrecht mit dem Amtsantritt in der Gemeinde.

(2) Das Bürgerrecht verliert, wer aus der Gemeinde wegzieht, die Hauptwohnung in eine andere Gemeinde innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder nicht mehr Deutscher im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes oder Unionsbürger ist.

(3) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit der Einwohnerschaft erörtert werden. Zu diesem Zweck soll der Gemeinderat in der Regel einmal im Jahr, im Übrigen nach Bedarf, eine Bürgerversammlung anberaumen. Den Vorsitz führt die/der Bürgermeister/in oder ein von ihr/ihm bestimmter Vertreter. Der Gemeinderat hat eine Bürgerversammlung anzuberaumen, wenn dies von der Bürgerschaft beantragt wird. Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden und die zu erörternden Angelegenheiten angeben. Er muss von mindestens 10 Prozent der Bürgerschaft unterzeichnet sein. Über die Zulässigkeit des Antrags entscheidet der Gemeinderat.

(4) Die Bürgerschaft kann beantragen, dass der Gemeinderat eine bestimmte Angelegenheit behandelt (Bürgerantrag). Ein Bürgerantrag darf nur Angelegenheiten des Wirkungskreises der Gemeinde zum Gegenstand haben, für die der Gemeinderat zuständig ist. Der Bürgerantrag muss schriftlich eingereicht werden. Über die Zulässigkeit des Bürgerantrags entscheidet der Gemeinderat. Ist der Bürgerantrag zulässig, soll er hierbei Vertreter/innen des Bürgerantrags hören.

(5) Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder beschließen, dass eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, für die der Gemeinderat zuständig ist, der Entscheidung der Bürgerschaft unterstellt wird (Bürgerentscheid).

(6) Über eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, für die der Gemeinderat zuständig ist, kann die Bürgerschaft einen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). 

1. Das Bürgerbegehren muss schriftlich eingereicht werden. Es muss von mindestens 10 Prozent der Bürgerschaft unterzeichnet sein. Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat. 

2. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. 

3. Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat der Gemeinderat die Angelegenheit zu entscheiden. 

4. Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses des Gemeinderats. Er kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden.
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Begrüßung und Sitzungsleitung der Ersten Gemeinderatssitzung durch die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister



(Begrüßung)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich möchte Sie herzlich zur letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Kommunalwahl begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle erschienen sind.



Wir wollen uns heute mit dem Nutzungskonflikt in der Innenstadt befassen. Die Stadtverwaltung hat zu diesem Thema über das Amt für Öffentliche Ordnung eine Beschlussvorlage eingereicht.



(Mitteilungen über Ausschüsse) 

Zuvor möchte ich Ihnen jedoch noch einige Mitteilungen machen:

Entsprechend der Geschäftsordnung hat der Gemeinderat einen Hauptausschuss, einen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen sowie einen Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport. Den Vorsitz aller Ausschüsse führt gemäß der Geschäftsordnung die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister. Sie oder er kann sich aber durch eine Stellvertretung vertreten lassen. Die Ausschussvorsitzenden tragen die Verantwortung für die Arbeit in den Ausschusssitzungen.

Ich wünsche den Ausschussvorsitzenden viel Erfolg und hoffe auf gute Zusammenarbeit.



(Erste Sitzung zur Beschlussvorlage) 

Nun kommen wir zum ersten und einzigen Punkt unserer heutigen Tagesordnung:

„Nutzungskonflikt im öffentlichen Raum – Sperrzeitverlängerung, Alkoholverbot und Videobeobachtung in der Innenstadt“. Hierzu hat die Stadtverwaltung durch das Amt für Öffentliche Ordnung eine Beschlussvorlage zur Beratung und Abstimmung in den Gemeinderat eingebracht.

Die Fraktionen haben sich zur dieser Vorlage ja bereits besprochen. Ich möchte die Fraktionsvorsitzenden bitten, dem Plenum die jeweilige Fraktionsposition kurz vorzustellen.



[bookmark: _GoBack]







Hierzu bitte ich die Fraktionsvorsitzenden der 

CVP ________________________________________

FUL ________________________________________

APD ________________________________________

ÖSP ________________________________________

LRP ________________________________________

nach vorne zu kommen.



Herzlichen Dank für die Darstellung Ihrer Positionen zur Beschlussvorlage.



Nach der Anhörung der verschiedenen Fraktionen schlage ich als Vorsitzende/r des Gemeinderates vor, dass der Hauptausschuss, der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen sowie der Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport mit dem Nutzungskonflikt in der Innenstadt befasst werden sollen. Die Ausschüsse sollen sich in ihren Vorberatungen mit verschiedenen Schwerpunkten befassen: Der Hauptausschuss wird sich mit der Frage nach der Videobeobachtung des öffentlichen Straßenraum im Innenstadtbereich befassen. Der Arbeitsschwerpunkt des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen wird auf den Folgen einer Sperrzeitveränderung auf die lokale Wirtschaft und städtischen Finanzen liegen. Der Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport wird sich schwerpunktmäßig mit der Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum im Innenstadtbereich befassen. 

Hiermit überweise ich die Beschlussvorlage G-140/525 zur Vorberatung in die Ausschüsse.



Somit schließe ich die erste Gemeinderatssitzung zum „Nutzungskonflikt im öffentlichen Raum – Sperrzeitverlängerung, Alkoholverbot und Videobeobachtung in der Innenstadt“.



(Sitzungsende) 

Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen fruchtbare Arbeit in den Ausschüssen.
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Begrüßung und Sitzungsleitung der Zweiten Gemeinderatssitzung der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters

(Begrüßung)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich möchte Sie herzlich zur zweiten Sitzung des Gemeinderates begrüßen. 

Aufrufen möchte ich den Tagesordnungspunkt 1: Abstimmung über die Beschlussvorlage 
G-140/525. Gestatten Sie mir, Ihnen die Vorlage nochmals kurz vorzustellen. 

(…bitte vorstellen! …)

(Aussprache)

Ich bitte die einzelnen Fraktionen zur Aussprache über die Beschluss-Vorlage.

Hierzu bitte ich die Rednerinnen und Redner der CVP / FUL / APD / ÖSP / LRP nach vorne zu kommen und ihre Positionen und Anträge vorzutragen.

Gibt es Wortmeldungen aus dem Plenum?

Vielen Dank.

Abstimmung über Anträge – falls vorliegend

Ich werde jetzt nacheinander die vorliegenden Anträge zur Abstimmung stellen.

1. Antrag der Fraktion der ________

Diejenigen, die diesen Antrag unterstützen, bitte ich um das Handzeichen:

Wer ist dafür? –Wer ist dagegen? – Wer enthält sich?

2. Antrag der Fraktion der ________

Diejenigen, die diesen Antrag unterstützen, bitte ich um das Handzeichen:

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? usw.

Somit ist die Beschlussvorlage angenommen/abgelehnt

Abstimmung über die Beschlussvorlage

Wer der Beschlussvorlage (unter Berücksichtigung der gerade beschlossenen Anträge) zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen:

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich?

Sitzungsende

Meine Damen und Herren, 

[bookmark: _GoBack]ich möchte mich bei Ihnen allen für die aktive Teilnahme und konstruktive Mitarbeit bedanken und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg.
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Hauptausschuss Wahlsberg



Ausschussberatung des Hauptausschusses zum „Nutzungskonflikt im öffentlichen Raum – Sperrzeitverlängerung, Alkoholverbot und Videobeobachtung in der Innenstadt“.



Beschlussempfehlung des Hauptausschusses

Der Hauptausschuss hat sich mit der Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum gemäß Ziffer IV.3 der Beschlussvorlage 

G-140/525 befasst.

Unter Berücksichtigung des Arbeitsprozesses und seiner Ergebnisse schlagen wir vor, der Gemeinderat wolle beschließen:

· Ziffer IV.3 der Beschluss-Vorlage G-140/525 zuzustimmen

· Ziffer IV.3 der Beschluss-Vorlage G-140/525 abzulehnen

· Ziffer IV.3 der Beschluss-Vorlage G-140/525 wie folgt zu ändern:































Zustimmung: ____ Pers.         Ablehnung:    ____ Pers.         Enthaltung:    ____ Pers.



Mit kollegialen Grüßen: ____________________ (Ausschussvorsitz)


Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Ausschussberatung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen zum „Nutzungskonflikt im öffentlichen Raum – Sperrzeitverlängerung, Alkoholverbot und Videobeobachtung in der Innenstadt“.



Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen

Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat sich mit dem Antrag auf Sperrzeitverlängerung gemäß Ziffer IV.1 der Beschlussvorlage G-140/525 befasst.

Unter Berücksichtigung des Arbeitsprozesses und seiner Ergebnisse schlagen wir vor, der Gemeinderat wolle beschließen:

· Ziffer IV.1 der Beschlussvorlage G-140/525 zuzustimmen

· Ziffer IV.1 der Beschlussvorlage G-140/525 abzulehnen

· Ziffer IV.1 der Beschlussvorlage G-140/525 wie folgt zu ändern:































Zustimmung: ____ Pers.         Ablehnung:    ____ Pers.         Enthaltung:    ____ Pers.



Mit kollegialen Grüßen: ____________________ (Ausschussvorsitz)



Ausschuss für Soziales, Jugend, und Sport



Ausschussberatung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport zum „Nutzungskonflikt im öffentlichen Raum – Sperrzeitverlängerung, Alkoholverbot und Videobeobachtung in der Innenstadt“.



Beschlussempfehlung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport

Der Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport hat sich mit der Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum der Innenstadt gemäß Ziffer IV.2 der Beschlussvorlage G-140/525 befasst.

Unter Berücksichtigung des Arbeitsprozesses und seiner Ergebnisse schlagen wir vor, der Gemeinderat wolle beschließen:

· Ziffer IV.2 der Beschluss-Vorlage G-140/525 zuzustimmen

· Ziffer IV.2 der Beschluss-Vorlage G-140/525 abzulehnen

· Ziffer IV.2 der Beschluss-Vorlage G-140/525 wie folgt zu ändern:



























Zustimmung: ____ Pers.         Ablehnung:    ____ Pers.         Enthaltung:    ____ Pers.



Mit kollegialen Grüßen: ____________________ (Ausschussvorsitz)
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Drucksache G-140/525

		



		Beschlussvorlage



		Dezernat/Amt:

Amt für öffentliche Ordnung



		Betreff: 

[bookmark: _GoBack]Nutzungskonflikt im öffentlichen Raum – Sperrzeitverlängerung, Alkoholverbot und Videobeobachtung in der Innenstadt



		Beratungsfolge:

		Öffentlich

		Nicht Öffentlich

		Beschlussempfehlung

		Beschluss



		Hauptausschuss

		X

		

		X

		



		Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

		X

		

		X

		



		Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

		X

		

		X

		



		Gemeinderat

		X

		

		

		X



		Beschlussantrag:



		1. Der Gemeinderat stimmt einer Sperrzeitverlängerung gemäß Ziffer IV.1 zu. 



		2. Der Gemeinderat befürwortet die Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum in der Innenstadt gemäß Ziffer IV.2.



		3. Der Gemeinderat stimmt der Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum gemäß Ziffer IV.3 zu.










IV.1 Sperrzeitverlängerung

Für den Innenbereich von Gaststätten und öffentlichen Vergnügungsstätten, zu denen auch Theater und Kinos gehören, soll die Sperrzeit werktags von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr und am Wochenende von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr gelten (bisherige Regelung: 03:00 Uhr bis 06:00 Uhr unter der Woche und 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen). 

Auf Freisitzflächen und bei Veranstaltungen im Bereich der Innenstadt (wie Wahlsberger Weinfest und Narrenhock, Open Air Kino und Musik-Festival) wird der Beginn der Sperrzeit sowohl werktags als auch am Wochenende auf 23:00 Uhr festgesetzt.



IV.2 Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum der Innenstadt

Die Polizei geht von einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Straftaten in der Innenstadt aus. Das Alkoholverbot gilt nicht nur auf öffentlichen Wegen und Plätzen, sondern vielmehr in allen öffentlich zugänglichen Bereichen. Das Verbot gilt nicht in Gebäuden, in Gaststätten und auf konzessionierten Freisitzflächen. Verboten sind der Konsum alkoholischer Getränke und das Mitsichführen alkoholischer Getränke. Die Regelung soll sowohl werktags als auch am Wochenende jeweils zwischen 20:00 und 06:00 Uhr gelten. Die Polizei kann, um das Alkoholverbot durchzusetzen, Getränke beschlagnahmen und Bußgelder bis zu 1000 € aussprechen.



IV.3 Polizeiverordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum

Die Verordnung sieht die Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum vor. Die Überwachung soll durch die Polizei im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums erfolgen. Denn nur von dort kann der Einsatz von Interventionskräften schnell und zielgerichtet gesteuert werden.

Das Bildmaterial soll sieben Tage gespeichert und bei Ausbleiben einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit nach diesem Zeitraum unwiderruflich gelöscht werden. Die entstehenden Kosten zur Installation des Kamerasystems von rund 100.000 € werden von der Stadt getragen werden, ebenso wie die Personalkosten in ähnlicher Höhe.
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Wahlsberg

Ein Planspiel für die politische Bildung







Stadtbegehung

Willkommen in Wahlsberg

Andreas Praefcke / http://commons.wikimedia.org

KFM  / pixelio.de

Pixie / http://commons.wikimedia.org

Wildfeuer / http://commons.wikimedia.org

Birgit Winter  / pixelio.de







Gastronomie und Kultur

christiaaane  / pixelio.de

pans  / pixelio.de

Rainer Sturm  / pixelio.de

Julien Christ  / pixelio.de

Julien Christ  / pixelio.de

Rainer Sturm  / pixelio.de







Atmosphäre 

   und 

    Flair

Dirk Schmidt / http://commons.wikimedia.org

Dieter Schütz  / pixelio.de

Birgit Winter  / pixelio.de

N.N. / http://commons.wikimedia.org







Wahlsberg bei Nacht

GrîleGarîle / http://commons.wikimedia.org

Hans-Peter Reichartz  / pixelio.de

Hans-Christian Hein  / pixelio.de

Henrik G. Vogel  / pixelio.de









		Beschlussvorlage

		Dezernat/Amt:
Amt für öffentliche Ordnung

		Betreff: 
Nutzungskonflikt im öffentlichen Raum – Sperrzeitverlängerung, Alkoholverbot und Videobeobachtung in der Innenstadt

		Beratungsfolge:		Öffentlich		Nicht Öffentlich		Beschlussempfehlung		Beschluss

		Hauptausschuss		X		X

		Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen		X		X

		Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport		X		X

		Gemeinderat		X		X

		Beschlussantrag:

		Der Gemeinderat stimmt einer Sperrzeitverlängerung gemäß Ziffer IV.1 zu. 

		Der Gemeinderat befürwortet die Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum in der Innenstadt gemäß Ziffer IV.2.

		Der Gemeinderat stimmt der Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum gemäß Ziffer IV.3 zu.



























Beschlussantrag

IV.1 Sperrzeitverlängerung



http://www.ig-soziale-gerechtigkeit.wg.am/arbeitslosengeld-sperrzeit.jpg



Bildrechte???

*









Beschlussantrag

	IV.1 Sperrzeitverlängerung

     Für den Innenbereich von Gaststätten und öffentlichen Vergnügungsstätten, zu denen auch Theater und Kino gehören, soll die Sperrzeit werktags von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr und am Wochenende von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr gelten. Auf Freisitzflächen und Veranstaltungen im Bereich der Innenstadt (wie Wahlsberger Weinfest und Narrenhock) wird der Beginn der Sperrzeit sowohl werktags als auch am Wochenende auf 23:00 Uhr festgesetzt.







Beschlussantrag

IV.2 

Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im 

öffentlichen Straßenraum der Innenstadt

     

http://www.abendzeitung-muenchen.de/media.facebook.43e7661a-98a5-4d41-ada5-60c37456c20c.normalized.jpg



Bildrechte???

*









Beschlussantrag

	IV.2 

	Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum der Innenstadt

     Die Polizei geht von einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Straftaten in der Innenstadt aus. Das Alkoholverbot gilt nicht nur auf öffentlichen Wegen und Plätzen, sondern vielmehr in allen öffentlich zugänglichen Bereichen. Das Verbot gilt nicht in Gebäuden, in Gaststätten und auf konzessionierten Freisitzflächen. Verboten sind der Konsum alkoholischer Getränke und das Mitsichführen alkoholischer Getränke. Die Regelung soll sowohl werktags als auch am Wochenende jeweils zwischen 20:00 und 06:00 Uhr gelten. Die Polizei kann, um das Alkoholverbot durchzusetzen, Getränke beschlagnahmen und Bußgelder bis zu 1.000 € aussprechen.







Beschlussantrag

	IV.3 

	Polizeiverordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum

     



Bildrechte???

*









Beschlussantrag

	IV.3 

	Polizeiverordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum

     Die Verordnung sieht die Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum vor. Die Überwachung soll durch die Polizei im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums erfolgen. Denn nur von dort kann der Einsatz von Interventionskräften schnell und zielgerichtet gesteuert werden.

	Das Bildmaterial soll sieben Tage gespeichert und bei Ausbleiben einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit nach diesem Zeitraum unwiderruflich gelöscht werden. Die entstehenden Kosten zur Installation des Kamerasystems von rund 100.000 € könnten von der Stadt getragen werden, ebenso wie die Personalkosten in ähnlicher Höhe.







Akteure

		Gemeinderat

		unter dem Vorsitz des/der Oberbürgermeisters/-in

		Christliche Volkspartei (CVP), 

		Freie und Unabhängige Liste (FUL), 

		die Arbeiterpartei Deutschlands (APD), 

		die Ökologisch-soziale Partei (ÖSP) und 

		die Liberale Reformpartei (LRP) 

		Gemeinderatsverwaltung (Spielleitung)

		Bürgerinitiative

		Presse









Beschlussfassung

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)

		§ 37 Beschlussfassung

		(6) Der Gemeinderat stimmt in der Regel offen ab. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit (einfache Mehrheit) gefasst. Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister hat Stimmrecht; 



	bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.



Beschlussfassung sollte im Zuge des Szenarios und/oder vor der Abstimmungsrunde im Plenum erklärt werden. 

*
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Fraktionsauftrag (1. Sitzung) CVP 



1. Personalentscheidungen (ca. 15 Minuten)

a. Stellen Sie sich gegenseitig vor.

b. Wählen Sie eine Person als Vorsitzende der Fraktion. Er oder sie leitet die Fraktionssitzung und präsentiert in der ersten Gemeinderatssitzung die Position Ihrer Fraktion zur Beschlussvorlage im Plenum (max. drei Minuten).

c. Bestimmen Sie, wer von Ihnen im Hauptausschuss, im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und im Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport mitarbeitet.



2. Inhaltliche Absprachen (ca. 30 Minuten)



Bilden Sie Arbeitsgruppen entsprechend Ihrer Aufteilung in die Ausschüsse, um sich auf die Ausschussarbeit vorzubereiten. Sammeln Sie Argumente für die Position Ihrer Fraktion bei der Diskussion der folgenden Fragen:



Hauptausschuss

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen der Anwohnerschaft und den Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile bringt eine Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche mit sich?



Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile birgt eine Sperrzeitverlängerung? Welche Auswirkungen könnte eine Verlängerung oder Verkürzung der Sperrzeit auf die lokale Wirtschaft und städtischen Finanzen haben?



Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage geplanten Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile haben eine Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Alkoholverbot)?





Anschließend einigen Sie sich in der Gesamtfraktion:

· Was wollen Sie? Was sind Ihre gemeinsamen Positionen? Soll die Beschlussvorlage angenommen werden oder nicht? Was möchten Sie verändern?

· Welche Kompromisse sind Sie bereit zu machen, um Ihre wichtigsten Ziele zu erreichen?

[bookmark: _GoBack] (
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark. Allerdings en
t
scheiden die Mitglieder des Gemeinderates im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
)
Fraktionsauftrag (1. Sitzung) FUL



1. Personalentscheidungen (ca. 15 Minuten)

a. Stellen Sie sich gegenseitig vor.

b. Wählen Sie eine Person als Vorsitzende der Fraktion. Er oder sie leitet die Fraktionssitzung und präsentiert in der ersten Gemeinderatssitzung die Position Ihrer Fraktion zur Beschlussvorlage im Plenum (max. drei Minuten).

c. Bestimmen Sie, wer von Ihnen im Hauptausschuss, im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und im Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport mitarbeitet.



2. Inhaltliche Absprachen (ca. 30 Minuten)



Bilden Sie Arbeitsgruppen entsprechend Ihrer Aufteilung in die Ausschüsse, um sich auf die Ausschussarbeit vorzubereiten. Sammeln Sie Argumente für die Position Ihrer Fraktion bei der Diskussion der folgenden Fragen:



Hauptausschuss

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen der Anwohnerschaft und den Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile bringt eine Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche mit sich?



Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile birgt eine Sperrzeitverlängerung? Welche Auswirkungen könnte eine Verlängerung oder Verkürzung der Sperrzeit auf die lokale Wirtschaft und städtischen Finanzen haben?



Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage geplanten Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile haben eine Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Alkoholverbot)?



Anschließend einigen Sie sich in der Gesamtfraktion:

· Was wollen Sie? Was sind Ihre gemeinsamen Positionen? Soll die Beschlussvorlage angenommen werden oder nicht? Was möchten Sie verändern? 

· Welche Kompromisse sind Sie bereit zu machen, um Ihre wichtigsten Ziele zu erreichen?

 (
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark. Allerdings en
t
scheiden die Gemeinderäte im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das ö
f
fentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
)
Fraktionsauftrag (1. Sitzung) APD

1.Personalentscheidungen (ca. 15 Minuten)

a. Stellen Sie sich gegenseitig vor.

b. Wählen Sie eine Person als Vorsitzende der Fraktion. Er oder sie leitet die Fraktionssitzung und präsentiert in der ersten Gemeinderatssitzung die Position Ihrer Fraktion zur Beschlussvorlage im Plenum (max. drei Minuten).

c. Bestimmen Sie, wer von Ihnen im Hauptausschuss, im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und im Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport mitarbeitet.



2.Inhaltliche Absprachen (ca. 30 Minuten)



Bilden Sie Arbeitsgruppen entsprechend Ihrer Aufteilung in die Ausschüsse, um sich auf die Ausschussarbeit vorzubereiten. Sammeln Sie Argumente für die Position Ihrer Fraktion bei der Diskussion der folgenden Fragen:



Hauptausschuss

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen der Anwohnerschaft und den Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile bringt eine Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche mit sich?



Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die  in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile birgt eine Sperrzeitverlängerung? Welche Auswirkungen könnte eine Verlängerung oder Verkürzung der Sperrzeit auf die lokale Wirtschaft und städtischen Finanzen haben?



Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage geplanten Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile haben eine Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Alkoholverbot)?



Anschließend einigen Sie sich in der Gesamtfraktion:

· Was wollen Sie? Was sind Ihre gemeinsamen Positionen? Soll die Beschlussvorlage angenommen werden oder nicht? Was möchten Sie verändern? 

· Welche Kompromisse sind Sie bereit zu machen, um Ihre wichtigsten Ziele zu erreichen?

 (
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark. Allerdings en
t
scheiden die Gemeinderäte im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das ö
f
fentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
)


Fraktionsauftrag (1. Sitzung) ÖSP



1.Personalentscheidungen (ca. 15 Minuten)

a. Stellen Sie sich gegenseitig vor.

b. Wählen Sie eine Person als Vorsitzende der Fraktion. Er oder sie leitet die Fraktionssitzung und präsentiert in der ersten Gemeinderatssitzung die Position Ihrer Fraktion zur Beschlussvorlage im Plenum (max. drei Minuten).

c. Bestimmen Sie, wer von Ihnen im Hauptausschuss, im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und im Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport mitarbeitet.



2.Inhaltliche Absprachen (ca. 30 Minuten)



Bilden Sie Arbeitsgruppen entsprechend Ihrer Aufteilung in die Ausschüsse, um sich auf die Ausschussarbeit vorzubereiten. Sammeln Sie Argumente für die Position Ihrer Fraktion bei der Diskussion der folgenden Fragen:



Hauptausschuss

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen der Anwohnerschaft und den Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile bringt eine Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche mit sich?



Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile birgt eine Sperrzeitverlängerung? Welche Auswirkungen könnte eine Verlängerung oder Verkürzung der Sperrzeit auf die lokale Wirtschaft und städtischen Finanzen haben?



Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage geplanten Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile haben eine Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Alkoholverbot)?



Anschließend einigen Sie sich in der Gesamtfraktion:

· Was wollen Sie? Was sind Ihre gemeinsamen Positionen? Soll die Beschlussvorlage angenommen werden oder nicht? Was möchten Sie verändern? 

· Welche Kompromisse sind Sie bereit zu machen, um Ihre wichtigsten Ziele zu erreichen?

 (
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark. Allerdings en
t
scheiden die Gemeinderäte im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das ö
f
fentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
)


Fraktionsauftrag (1. Sitzung) LRP



1.Personalentscheidungen (ca. 15 Minuten)

a. Stellen Sie sich gegenseitig vor.

b. Wählen Sie eine Person als Vorsitzende der Fraktion. Er oder sie leitet die Fraktionssitzung und präsentiert in der ersten Gemeinderatssitzung die Position Ihrer Fraktion zur Beschlussvorlage im Plenum (max. drei Minuten).

c. Bestimmen Sie, wer von Ihnen im Hauptausschuss, im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und im Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport mitarbeitet.



2.Inhaltliche Absprachen (ca. 30 Minuten)



Bilden Sie Arbeitsgruppen entsprechend Ihrer Aufteilung in die Ausschüsse, um sich auf die Ausschussarbeit vorzubereiten. Sammeln Sie Argumente für die Position Ihrer Fraktion bei der Diskussion der folgenden Fragen:



Hauptausschuss

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen der Anwohnerschaft und den Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile bringt eine Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche mit sich?



Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile birgt eine Sperrzeitverlängerung? Welche Auswirkungen könnte eine Verlängerung oder Verkürzung der Sperrzeit auf die lokale Wirtschaft und städtischen Finanzen haben?



Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

Durch welche Maßnahmen kann der Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und Gästen der Innenstadt gelöst werden? Sind die in der Beschlussvorlage geplanten Maßnahmen angebracht und geeignet? Gibt es weitere/andere Möglichkeiten? Welche Vor- oder Nachteile haben eine Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Alkoholverbot)?



Anschließend einigen Sie sich in der Gesamtfraktion:

· Was wollen Sie? Was sind Ihre gemeinsamen Positionen? Soll die Beschlussvorlage angenommen werden oder nicht? Was möchten Sie verändern? 

· Welche Kompromisse sind Sie bereit zu machen, um Ihre wichtigsten Ziele zu erreichen?

 (
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark. Allerdings en
t
scheiden die Gemeinderäte im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das ö
f
fentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
)
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Fraktionsauftrag (2. Sitzung) CVP

Fraktionssitzung (30 Minuten)

Unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden:

1. Diskutieren Sie unter der Leitung des/der Fraktionsvorsitzenden die Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen sowie des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport.

2. Erarbeiten Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Position. Überlegen Sie:

a. Wie stehen Sie zu einer Sperrzeitverlängerung? Stimmen Sie für oder gegen eine Sperrzeitverlängerung gemäß Ziffer IV.1? Möchten Sie Änderungsanträge einreichen?

b. Wie stehen Sie zu einer Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Alkoholverbot)? Können Sie einer Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum der Innenstadt gemäß Ziffer IV.2 zustimmen oder lehnen Sie diese ab? Möchten Sie Änderungsanträge stellen?

c. Welche Position vertreten Sie hinsichtlich der Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche? Befürworten Sie die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum gemäß Ziffer IV.3 oder lehnen Sie diese ab? Möchten Sie Änderungsanträge einreichen?

3. Benennen Sie eine Person aus Ihrer Fraktion, die die Position (und Änderungsanträge) Ihrer Fraktion im Plenum präsentiert und begründet (max. drei Minuten).



Externe Verhandlungsrunde (15 Minuten)

4. Suchen Sie Kontakt zu anderen Fraktionen und Gemeinderatsmitgliedern, um Verhandlungen zu führen und mögliche Kompromisse zu suchen.

 (
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark. Allerdings en
t
scheiden die Gemeinderäte im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das ö
f
fentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
)
Fraktionsauftrag (2. Sitzung) FUL

Fraktionssitzung (30 Minuten)

Unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden:

1. Diskutieren Sie unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden die Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen sowie des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport.

2. Erarbeiten Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Position. Überlegen Sie:

a. Wie stehen Sie zu einer Sperrzeitverlängerung? Stimmen Sie für oder gegen eine Sperrzeitverlängerung gemäß Ziffer IV.1? Möchten Sie Änderungsanträge einreichen?

b. Wie stehen Sie zu einer Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Alkoholverbot)? Können Sie einer Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum der Innenstadt gemäß Ziffer IV.2 zustimmen oder lehnen Sie diese ab? Möchten Sie Änderungsanträge stellen?

c. Welche Position vertreten Sie hinsichtlich der Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche? Befürworten Sie die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum gemäß Ziffer IV.3 oder lehnen Sie diese ab? Möchten Sie Änderungsanträge einreichen?

3. Benennen Sie eine Person, die die Position (und Änderungsanträge) Ihrer Fraktion im Plenum präsentiert und begründet (max. drei Minuten).



Externe Verhandlungsrunde (15 Minuten)

4. Suchen Sie Kontakt zu anderen Fraktionen und Gemeinderatsmitgliedern, um Verhandlungen zu führen und mögliche Kompromisse zu suchen.

 (
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark. Allerdings en
t
scheiden die Gemeinderäte im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das ö
f
fentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
)
Fraktionsauftrag (2. Sitzung) APD

Fraktionssitzung (30 Minuten)

Unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden:

1. Diskutieren Sie unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden die Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen sowie des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport.

2. Erarbeiten Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Position. Überlegen Sie:

a. Wie stehen Sie zu einer Sperrzeitverlängerung? Stimmen Sie für oder gegen eine Sperrzeitverlängerung gemäß Ziffer IV.1? Möchten Sie Änderungsanträge einreichen?

b. Wie stehen Sie zu einer Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Alkoholverbot)? Können Sie einer Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum der Innenstadt gemäß Ziffer IV.2 zustimmen oder lehnen Sie diese ab? Möchten Sie Änderungsanträge stellen?

c. Welche Position vertreten Sie hinsichtlich der Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche? Befürworten Sie die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum gemäß Ziffer IV.3 oder lehnen Sie diese ab? Möchten Sie Änderungsanträge einreichen?

3. Benennen Sie eine Person, die die Position (und Änderungsanträge) Ihrer Fraktion im Plenum präsentiert und begründet (max. drei Minuten).



Externe Verhandlungsrunde (15 Minuten)

4. Suchen Sie Kontakt zu anderen Fraktionen und Gemeinderatsmitgliedern, um Verhandlungen zu führen und mögliche Kompromisse zu suchen.

[bookmark: _GoBack] (
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark. Allerdings en
t
scheiden die Gemeinderäte im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das ö
f
fentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
)
Fraktionsauftrag (2. Sitzung) ÖSP

Fraktionssitzung (30 Minuten)

Unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden:

1. Diskutieren Sie unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden die Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen sowie des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport.

2. Erarbeiten Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Position. Überlegen Sie:

a. Wie stehen Sie zu einer Sperrzeitverlängerung? Stimmen Sie für oder gegen eine Sperrzeitverlängerung gemäß Ziffer IV.1? Möchten Sie Änderungsanträge einreichen?

b. Wie stehen Sie zu einer Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Alkoholverbot)? Können Sie einer Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum der Innenstadt gemäß Ziffer IV.2 zustimmen oder lehnen Sie diese ab? Möchten Sie Änderungsanträge stellen?

c. Welche Position vertreten Sie hinsichtlich der Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche? Befürworten Sie die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum gemäß Ziffer IV.3 oder lehnen Sie diese ab? Möchten Sie Änderungsanträge einreichen?

3. Benennen Sie eine Person, die die Position (und Änderungsanträge) Ihrer Fraktion im Plenum präsentiert und begründet (max. drei Minuten).



Externe Verhandlungsrunde (15 Minuten)

4. Suchen Sie Kontakt zu anderen Fraktionen und Gemeinderatsmitgliedern, um Verhandlungen zu führen und mögliche Kompromisse zu suchen.

 (
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark. Allerdings en
t
scheiden die Gemeinderäte im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das ö
f
fentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
)
Fraktionsauftrag (2. Sitzung) LRP

Fraktionssitzung (30min)

Unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden:

1. Diskutieren Sie unter Leitung des/r Fraktionsvorsitzenden die Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen sowie des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport.

2. Erarbeiten Sie nach Möglichkeit eine gemeinsame Position. Überlegen Sie:

a. Wie stehen Sie zu einer Sperrzeitverlängerung? Stimmen Sie für oder gegen eine Sperrzeitverlängerung gemäß Ziffer IV.1? Möchten Sie Änderungsanträge einreichen?

b. Wie stehen Sie zu einer Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Alkoholverbot)? Können Sie einer Polizeiverordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum der Innenstadt gemäß Ziffer IV.2 zustimmen oder lehnen Sie diese ab? Möchten Sie Änderungsanträge stellen?

c. Welche Position vertreten Sie hinsichtlich der Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche? Befürworten Sie die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum gemäß Ziffer IV.3 oder lehnen Sie diese ab? Möchten Sie Änderungsanträge einreichen?

3. Benennen Sie eine Person, die die Position (und Änderungsanträge) Ihrer Fraktion im Plenum präsentiert und begründet (max. drei Minuten).



Externe Verhandlungsrunde (15 Minuten)

4. Suchen Sie Kontakt zu anderen Fraktionen und Gemeinderatsmitgliedern, um Verhandlungen zu führen und mögliche Kompromisse zu suchen. (
Bedenken Sie immer: Eine einheitliche Linie macht Sie gemeinsam stark. Allerdings en
t
scheiden die Gemeinderäte im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das ö
f
fentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
)
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Fraktionsposition APD

Die APD ist die drittstärkste Fraktion im Gemeinderat.

Ihre Partei sieht die Entwicklungen in der Innenstadt kritisch: Gewalt, Vandalismus und Ruhestörungen sind Probleme, die es abzumildern gilt. Grundsätzlich halten Sie den Konflikt aber nicht für lösbar, weil den Interessen der Gastronomie und der Besucherinnen und Besucher der Innenstadt die berechtigten Bedürfnisse der Anwohnerschaft nach Ruhe entgegen stehen. Sie sind dafür, die Probleme in Angriff zu nehmen, möchten die Maßnahmen aber mit der gebotenen Objektivität angehen und nicht in einen Aktivismus verfallen, was bei dieser emotional geführten Debatte nicht immer einfach erscheint.

Eine Sperrzeitverlängerung können Sie sich grundsätzlich vorstellen. Den Entwurf der Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage G-140/525 halten Sie aber für überzogen. Ihrer Meinung nach sollte sich eine Sperrzeitverlängerung an den Uhrzeiten vor der Reform aus dem Jahre 2010 orientieren. Bis Ende 2009 begann die Sperrzeit um 02:00 Uhr in den Nächten unter der Woche und am Wochenende um 03:00 Uhr und endete jeweils um 06:00 Uhr. Das wäre eine für Sie denkbare Lösung, die sowohl die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomiebetriebe berücksichtigt, als auch den Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt und dem zumeist jungen Partyvolk die Freiheit gibt, sich auszuleben.

Die APD ist besorgt über das Ausmaß des Alkoholkonsums im Bereich der Innenstadt. Dem Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Beschlussvorlage G- 140/525) stehen Sie kritisch gegenüber. Sie bezweifeln, dass ein Alkoholverbot in der Innenstadt das Problem lösen kann. Vielmehr gehen Sie davon aus, dass eine solche Maßnahme das Problem nur in andere Stadtteile verlagert. Sollte sich aber zeigen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum der zumeist jungen Erwachsenen in der Innenstadt und den Gewaltdelikten gibt, ist eine Unterstützung dieses Antrages für Sie grundsätzlich denkbar. Es gilt aber, den exakten Inhalt einer solchen Verordnung genau zu klären, damit das Problem nicht nur verlagert, sondern auch gelöst werden kann. Vereinzelt werden in Ihrer Partei auch Rufe nach einem Ausschankverbot alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren ab 21 Uhr laut, um die Jugendlichen vor den Gefahren des übertriebenen Alkoholkonsums und dessen Folgen zu schützen. Diese Position scheint in Ihrer Partei derzeit aber (noch) nicht mehrheitsfähig. Grundsätzlich gilt es aber von Seiten der Gemeinde sicherzustellen, dass die getroffenen Regelungen auch eingehalten werden. Einen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) mit dieser Aufgabe zu betrauen halten Sie für eine gute Lösung.

[bookmark: _GoBack]Die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum sehen Sie eher kritisch. Natürlich ist das Sicherheitsbedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt auch für Ihre Partei ein wichtiges Anliegen. Ob dies aber eine Videobeobachtung im Innenstadtbereich rechtfertigt, die das grundrechtlich geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung vieler „unschuldig“ beobachteter Personen verletzt, bezweifeln Sie. Sollte es zu einer Videobeobachtung kommen, ist es Ihnen wichtig, die zeitlichen und räumlichen Rahmenbedingungen genau einzugrenzen. Grundsätzlich favorisieren Sie aber eine Lösung, die einem kommunalen Ordnungsdienst (KOD) oder der Polizei die Aufsicht der Innenstadt erteilt gegenüber der Videoüberwachung.
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Fraktionsposition CVP





Die CVP bildet die stärkste Fraktion im Gemeinderat. 



Ihre Partei ist über die Entwicklungen in der Stadt sehr besorgt. Das Ausmaß an Gewalt, Vandalismus und Lärmbelästigung in der Innenstadt halten Sie für nicht hinnehmbar. Aus Ihrer Sicht besteht dringender Handlungsbedarf. Sie unterstützen die von der Stadtverwaltung eingereichte Beschlussvorlage.



Dem Antrag einer Sperrzeitverlängerung in der Beschlussvorlage G-140/525 stehen Sie grundsätzlich positiv gegenüber. Andere Städte berichten über den Erfolg dieser Maßnahme – so würde häufig 60 Minuten nach Beginn der Sperrzeit eine Beruhigung der Innenstadt eintreten. Über die genaue inhaltliche Ausgestaltung einer solchen Sperrzeitverlängerung ist zu verhandeln. Ihnen ist es besonders wichtig, die Anwohnerinnen und Anwohner der Innenstadt vor Lärmbelästigung zu schützen. Gleichzeitig wissen Sie aber auch um die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomie. Hier gilt es aus Ihrer Sicht, eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu finden, die sowohl die Interessen der Anwohnerschaft als auch die Interessen der Gastronomie berücksichtigt.



Die CVP ist besorgt über das Ausmaß des Alkoholkonsums im Bereich der Innenstadt. Ihre Partei unterstützt den Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Beschluss-Vorlage G-140/525). Sie wissen um die juristischen Probleme einer solchen Regelung, sehen die Rahmenbedingungen in der Beschlussvorlage aber als klar definiert an.

Allerdings geht Ihnen die Regelung nicht weit genug. Denn besonders die Entwicklungen des Alkoholkonsums unter Jugendlichen betrachten Sie mit großer Sorge: Drei Viertel der 12- bis 17-Jährigen haben schon Alkohol getrunken. Jeder fünfte Jugendliche beteiligt sich mindestens einmal im Monat an einem Komasaufen bzw. Kampftrinken. Die Zahl der alkoholbedingten Krankenhauseinweisungen hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Bei Jugendlichen können selbst geringe Mengen Alkohol zu irreversiblen Schäden führen. Die CVP sieht deshalb dringenden Bedarf, etwas zu verändern. Ergänzend zu den Maßnahmen zur Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum streben Sie zum Schutz der Jugendlichen ein generelles Ausschankverbot alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren an. Dieses generelle Ausschankverbot soll auf die Gastronomie im Bereich der Innenstadt begrenzt sein und ab 21:00 Uhr gelten. Hinzu sollen präventive Projekte treten, in denen die Jugendlichen frühzeitig über die Risiken des Alkoholkonsums aufgeklärt werden. Hier gelte es vor allem, die Familien zu unterstützen, denn das Erlernen des richtigen Umgangs mit Alkohol ist vor allem eine Aufgabe der Familien. 



Außerdem sehen Sie es als zentrale Herausforderung an, dass die Regelungen durchgesetzt und die Gastronomiebetriebe verstärkt kontrolliert werden. Wer das leisten soll, die Polizei, ein kommunaler Ordnungsdienst (KOD) oder ein anderes Amt, das gilt es zu klären.








[bookmark: _GoBack]Auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist für Ihre Partei ganz zentral: Menschen sollen nicht in Angst leben müssen: Es ist die wichtigste Aufgabe des Staates und seiner Organe, auf die Sicherheit der Bürgerschaft achtzugeben und sie zu schützen. Deshalb kann Ihre Partei das Ausmaß an Gewalt und Vandalismus in der Innenstadt nicht akzeptieren. Sie sehen das Recht auf Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt verletzt. Deshalb unterstützen Sie den Antrag der Stadtverwaltung einer Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche. Sie wissen um die politischen und juristischen Probleme, die eine solche Verordnung mit sich bringen kann – können aber auf den Erfolg von Videoüberwachungsmaßnahmen zu Kriminalitätsbekämpfung in anderen Städten verweisen. Die Kosten für eine verstärkte Polizeipräsenz im Innenstadtbereich während den Problemzeiten in der Nacht schätzen Sie als zu hoch ein. Hinsichtlich eines Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sind Sie gesprächsbereit. 
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Fraktionsposition FUL

Anders als die anderen Fraktionen im Gemeinderat sind Sie keine politische Partei, sondern ein Verein von Bürgerinnen und Bürgern, die politisch in der Gemeinde mitarbeiten wollen. Ihnen ist es wichtig, die Bürgerschaft für Ihre Verantwortung in Angelegenheiten der Gemeinde zu sensibilisieren, in diesem Sinne eine direkte Demokratie auf kommunaler Ebene zu wagen und die Rolle der Kommune gegenüber der Landes- und Bundesebene zu stärken.

Einer Änderung der Sperrzeitenregelung stehen Sie offen gegenüber. Ob es sich dabei um eine Verlängerung, wie in der Beschlussvorlage G-140/525 gefordert oder aber um eine Verkürzung handeln soll, wird unter Ihren Mitgliedern kontrovers diskutiert. Sie sind sich aber einig, dass eine Veränderung der Sperrzeiten der Sache dienlich sein muss, also aktiv zu einer Befriedung des Nutzungskonfliktes zwischen der Anwohnerschaft und den Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt beizutragen hat. Politischen Aktivismus halten Sie hier für fehl am Platz.

Auch hinsichtlich der Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum in der Innenstadt wird in der FUL offen diskutiert. Die Gegner einer Reglementierung innerhalb Ihres Vereins argumentieren, dass die bürgerschaftlichen Möglichkeiten zur Bekämpfung des Problems bei Weitem noch nicht ausgeschöpft seien. Streetworker, sozialpädagogische Aufklärungsarbeit und präventive Projekte sollten vor einem Alkoholverbot durch den Gemeinderat voll ausgeschöpft werden. Befürworter einer polizeilichen Reglementierung des Alkoholkonsums erhoffen sich von einem Beschluss des Gemeinderats eine Signalwirkung auf Landes- und Bundesebene: Denn bisher legen Landes- und Bundesrecht kommunalen Regelungen zum örtlich und zeitlich begrenzten Alkoholverbot große juristische Hindernisse in den Weg, obwohl Gewalt, Vandalismus und Lärmbelastung in den Innenstädten in Deutschland weit verbreitete kommunale (!) Probleme sind. Viele Kommunen hätten die Probleme erkannt, könnten deren Lösung aber aufgrund der Landes- und Bundespolitik nicht angehen. Hier gelte es, die Kommunen zu stärken. Einig sind sich Ihre Mitglieder darüber, dass es wichtig ist, die Einhaltung der bestehenden Regelungen zum Alkoholkonsum, auch im Hinblick auf den Jugendschutz, von kommunaler Seite her durchzusetzen.

[bookmark: _GoBack]Einer Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche stehen Sie kritisch gegenüber. Besonders die Einschränkung des grundrechtlich geschützten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bereitet Ihren Mitgliedern in diesem Zusammenhang Sorge. Allerdings wissen Sie um das Ausmaß an Gewaltdelikten und Vandalismus in der Innenstadt und dem Sicherheitsbedürfnis seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Deshalb plädieren Sie dafür, eine Erhöhung der Polizeipräsenz oder die Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) zur Befriedung der Situation in der Innenstadt zu prüfen. Dabei gilt es insbesondere, die Rahmenbedingungen, die Kompetenzverteilung und die Kostenbelastung einer solchen Maßnahme zu prüfen und mit den Vor- und Nachteilen einer Videoüberwachungslösung abzuwägen.
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Fraktionsposition LRP





Die LRP ist eine der kleineren Fraktionen im Gemeinderat. 

Die LRP beobachtet die Entwicklungen in der Innenstadt mit Sorge. Durch Gewaltdelikte, Vandalismus und Lärmbelastung sehen Sie die Grundrechte der Bürgerschaft in der Stadt in erheblichem Maße eingeschränkt. Allerdings sehen Sie auch die berechtigten freizeitlichen Freiheiten der Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt und die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomie als schützenswert an.

Die in der Beschlussvorlage G-140/525 angestrebte Sperrzeitverlängerung lehnen Sie ab. Sie sehen darin einen unzulässigen Eingriff in die Freiheiten der Gäste und die unternehmerischen Interessen der Gastronomiebetriebe. Sie bezweifeln, dass eine Sperrzeitverlängerung den Nutzungskonflikt in der Innenstadt lösen kann. Vielmehr gehen Sie davon aus, dass eine frühere Schließung der Gastronomiebetriebe in der Nacht die zumeist alkoholisierten Jugendlichen noch stärker auf die Straßen und öffentliche Plätze treiben wird. Aus Ihrer Sicht würde eine Sperrzeitverlängerung das Problem vielmehr verschlimmern, anstatt es zu lösen. Deshalb verweisen Sie auf erfolgreiche Modellversuche anderer Städte, in denen die Sperrzeit gänzlich aufgehoben wurde. Hier würden sich die Menschen bis spät in die Nacht in den Gastronomiebetrieben vergnügen, ohne die Anwohnerschaft durch Lärm auf Straßen und öffentlichen Plätzen zu belästigen – für Sie eine ideale Lösung des Problems, weil die Freiheiten aller gewahrt bleiben.

Den übermäßigen Alkoholkonsum zumeist Jugendlicher und junger Erwachsener halten Sie für problematisch. Eine Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum der Innenstadt lehnen Sie aber ab. In einem Alkoholverbot sehen Sie grundsätzlich keinen wirksamen Lösungsweg, da es an den eigentlichen Ursachen vorbei geht. Für Sie besteht der Anschein, dass hier mit politischem Aktionismus eine Scheinlösung vorangebracht wird. 

Die Ursachen für exzessiven Alkoholkonsum liegen oft darin, dass die Menschen der Realität entfliehen wollen. Über Repression ist wenig zu erreichen. Die jungen Leute müssen lernen, verantwortungsbewusst mit Alkohol umzugehen. Daher ist Aufklärung und eine offene Diskussion in der Gesellschaft über den steigenden Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen notwendig. Der maßvolle Umgang mit Alkohol ist eine Erziehungsfrage. Für den übermäßigen Alkoholkonsum und Alkoholmissbrauch Einzelner darf nicht die Mehrheit bestraft werden. Denn Bier, Wein oder Sekt in Maßen schaden den Menschen nicht, sondern sind ein rechtmäßiges Genussmittel. Hinsichtlich eines Alkoholverbotes in der Innenstadt oder für bestimmte Personengruppen melden Sie zudem große juristische Zweifel an. Sie können darauf verweisen, dass in anderen Städten ähnliche Regelungen des Gemeinderates gerichtlich aufgehoben wurden. Eine verstärkte Kontrolle der Gastronomie durch staatliche Stellen sehen Sie kritisch. Vielmehr plädieren Sie für eine Selbstverpflichtung der Gastronomiebetriebe, die bestehenden Regelungen einzuhalten. 









[bookmark: _GoBack]Eine Videobeobachtung in der Innenstadt lehnen Sie kategorisch ab. Sie sehen darin eine tiefe Verletzung des grundrechtlich geschützten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Durch das Fehlverhalten Einzelner dürfe nicht die Mehrheit unter Generalverdacht gestellt werden. Außerdem führen Sie starke juristische Bedenken an. Es bestehe die Gefahr, dass eine Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum (Beschlussvorlage 
G-140/525) nachträglich richterlich aufgehoben werde – dies würde ein schlechtes Licht auf den Gemeinderat werfen und schwäche dessen Legitimation. Die LRP sieht das Ausmaß an Gewaltdelikten und Vandalismus dennoch als ernstzunehmendes Problem und möchte daher nach alternativen Maßnahmen suchen, um die Freiheiten aller zu schützen.
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Fraktionsposition ÖSP



[bookmark: _GoBack]Die ÖSP ist eine der kleineren Fraktionen im Gemeinderat. Ihre Partei setzt sich vor allem für ökologische und soziale Belange der Bevölkerung ein. Nachhaltigkeit, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit sind ihre Hauptanliegen.

Die ÖSP betrachtet die Entwicklungen in der Innenstadt mit Sorge. Allerdings möchten Sie keinen parteipolitischen Aktionismus fördern, sondern nur nachhaltig wirkende Maßnahmen unterstützen und die Bevölkerung aktiv in die Entscheidungsfindung einbinden. 

Dem Antrag auf eine Verlängerung der Sperrzeit steht Ihre Partei skeptisch gegenüber, denn Sie bezweifeln, dass eine solche Regelung den Nutzungskonflikt zwischen Anwohnerschaft und den Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt endgültig lösen kann. Vielmehr gelte es, die zumeist jungen Gäste für das Ruhebedürfnis der Anwohnerschaft zu sensibilisieren. Hierfür gilt es aus Ihrer Sicht, unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, die richtigen Maßnahmen zu treffen.

Hinsichtlich eines Alkoholverbotes in der Innenstadt, wie in der Beschlussvorlage G-140/525 gefordert, ist Ihre Partei gespalten. Während einige ein Alkoholverbot auf Grund des Ausmaßes an Gewaltdelikten, Vandalismus, Verschmutzung und Lärmbelästigung unterstützen, sehen andere Parteimitglieder darin keinen gangbaren Lösungsweg. Anstatt einer politischen Lösung favorisieren diese die Einbindung zivilgesellschaftlicher Organisationen wie Vereinen und sozial engagierten Gruppen in den politischen Prozess. Statt Polizei oder einem kommunalen Ordnungsdienst (KOD) sollten vielmehr Streetworker und Streetworkerinnen sowie sozialpädagogische Präventionsprojekte das Problem des übermäßigen Alkoholproblems in der Innenstadt lösen. Insbesondere Jugendliche könnten so für die Gefahren des Alkoholkonsums sensibilisiert werden.

Eine Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche lehnen sie vehement ab. Sie sehen darin eine tiefe Verletzung des grundrechtlich geschützten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Aufgrund des Fehlverhaltens Einzelner darf nicht die Mehrheit unter Generalverdacht gestellt werden. Außerdem führen Sie starke juristische Bedenken an. Es bestehe die Gefahr, dass eine Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum nachträglich richterlich aufgehoben werde – dies würde ein schlechtes Licht auf den Gemeinderat werfen und schwäche dessen Legitimation. Die ÖSP sieht das Ausmaß an Gewaltdelikten und Vandalismus dennoch als ernstzunehmendes Problem und möchte daher nach alternativen Maßnahmen suchen, um die Freiheiten aller zu schützen. Auch hier plädieren Sie für einen zivilgesellschaftlichen Ansatz: Es sollten möglichst viele Bürgerinnen und Bürger am politischen Entscheidungsprozess beteiligt werden.
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Änderungsantrag CVP

Die Fraktion der CVP stellt folgenden Antrag:





(1 - Sperrzeit)       ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 



(2 - Alkoholverbot)     ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 



(3 - Videobeobachtung)       ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 

 

 



Mit kollegialen Grüßen: ______________________ 

(Fraktionsvorsitz) 

 

 

Hinweise:  

Bitte formulieren Sie die gewünschten Anträge kurz und präzise. 

Geben Sie bei mehreren Anträgen außerdem an, ob Sie diese einzeln oder als Paket zur Abstimmung stellen wollen.




Änderungsantrag FUL

Die Fraktion der FUL stellt folgenden Antrag:





(1 - Sperrzeit) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 



(2 – Alkoholverbot) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 



(3 - Videobeobachtung) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 

 

 



Mit kollegialen Grüßen: ______________________ 

(Fraktionsvorsitz) 

 

 Hinweise:  

Bitte formulieren Sie die gewünschten Anträge kurz und präzise. 

Geben Sie bei mehreren Anträgen außerdem an, ob Sie diese einzeln oder als Paket zur Abstimmung stellen wollen.




Änderungsantrag APD

Die Fraktion der APD stellt folgenden Antrag:





(1 - Sperrzeit) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 



(2 – Alkoholverbot) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 



(3 – Videobeobachtung) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 

 

 



Mit kollegialen Grüßen: ______________________ 

(Fraktionsvorsitz) 



Hinweise:  

Bitte formulieren Sie die gewünschten Anträge kurz und präzise. 

Geben Sie bei mehreren Anträgen außerdem an, ob Sie diese einzeln oder als Paket zur Abstimmung stellen wollen.




Änderungsantrag ÖSP

Die Fraktion der ÖSP stellt folgenden Antrag:





(1 – Sperrzeit) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 



(2 – Alkoholverbot) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 



(3 – Videobeobachtung) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 

 

 



Mit kollegialen Grüßen: ______________________ 

(Fraktionsvorsitz) 

 

Hinweise:  

Bitte formulieren Sie die gewünschten Anträge kurz und präzise. 

Geben Sie bei mehreren Anträgen außerdem an, ob Sie diese einzeln oder als Paket zur Abstimmung stellen wollen.




Änderungsantrag LRP

Die Fraktion der LRP stellt folgenden Antrag:





(1 – Sperrzeit) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 



(2 – Alkoholverbot) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 



(3 – Videobeobachtung) ____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 

 

 



Mit kollegialen Grüßen: ______________________ 

(Fraktionsvorsitz) 

 

[bookmark: _GoBack] Hinweise:  

Bitte formulieren Sie die gewünschten Anträge kurz und präzise. 

Geben Sie bei mehreren Anträgen außerdem an, ob Sie diese einzeln oder als Paket zur Abstimmung stellen wollen.
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Rollenprofile Arbeiter Partei Deutschland (APD)

Name: Francesco Giacometti

Alter: 61

Beruf: Schichtleiter

Familienstand: verheiratet, ein Kind

Mitgliedschaften: Personalrat, Kegelclub „Alle Neune“



Als italienischer Gastarbeiter der ersten Generation sind Sie mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen und haben eine Stelle als Fabrikarbeiter im Schichtdienst bekommen. Durch Ihren bedingungslosen Einsatz haben Sie es bis zum Schichtleiter geschafft. In ihrer Firma sind Sie bei den Kollegen sehr beliebt und wurden in den Personalrat gewählt. Ihr ganzer Ehrgeiz zielte darauf ab, ihrer Tochter das angenehme Leben zu ermöglichen, das Sie selbst nie hatten. Das ist Ihnen gelungen – Maria steht heute kurz vor dem 2. Staatsexamen in Medizin.



Obwohl Sie in einer kleinen Doppelhaushälfte in einem ruhigen Vorort wohnen, wissen Sie als Schichtarbeiter um die Wichtigkeit eines gesunden und erholsamen Schlafes. Als Mitstreiter für Ihre Arbeitskollegen, von denen einige in der Innenstadt wohnen, setzen Sie sich für eine Verlängerung der Sperrstunde ein. Allerdings halten Sie den Entwurf der Stadtverwaltung in der Beschluss-Vorlage G-140/525 für überzogen. Ihrer Meinung nach sollte sich eine Sperrzeitverlängerung an den Uhrzeiten vor der Reform aus dem Jahre 2010 orientieren. Bis Ende 2009 begann die Sperrzeit um 02:00 Uhr, in den Nächten am Wochenende um 03:00 Uhr und endete jeweils um 06:00 Uhr. Das wäre eine für Sie denkbare Lösung, die sowohl die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomiebetriebe berücksichtigt, als auch den Innenstadtbesuchern und dem zumeist jungen Partyvolk die Freiheit gibt, sich auszuleben.



Der Einrichtung eines Ordnungsdienstes, einem Alkoholverbot und Ausschankverbot an Jugendliche sowie einer Videoüberwachung stehen Sie als obrigkeitskritische Person negativ gegenüber.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Karl-Heinz Dimpfelmoser

Alter: 52

Beruf: Schreiner

Familienstand: geschieden, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein



Sie sind als Schreiner seit 30 Jahren im selben kleinen Betrieb angestellt. Auf den Festen der Freiwilligen Feuerwehr und des Schützenvereins kennt man Sie seit jeher als Stimmungskanone und als einen, der als erster kommt und als letzter geht. Ihre Trinkfreudigkeit und die Tatsache, dass Sie ständig mit ihren Vereinskameraden unterwegs sind, hat Sie bedauerlicherweise schon vor 17 Jahren Ihre Ehe mit Marianne gekostet, zu der auch Ihre beiden Kinder gezogen sind.



Sie bedauern, dass sich immer weniger junge Menschen in den örtlichen Vereinen engagieren. Dabei ist ein Verein Ihrer Meinung nach ein Ort, der Jugendlichen einen geregelten Rahmen bietet, in dem sie sich unter dem Schutz der Gesellschaft anderer entwickeln können. Schon alleine um der voranschreitenden Individualisierung und Isolierung der Jugendlichen entgegenzuwirken, wehren Sie sich gegen eine Verlängerung der Sperrzeit. Sollte es aber zu einer Sperrzeitverlängerung kommen, sollte sich diese an den Uhrzeiten vor der Reform aus dem Jahre 2010 orientieren. Bis Ende 2009 begann die Sperrzeit um 02:00 Uhr, in den Nächten am Wochenende um 03:00 Uhr und endete jeweils um 06:00 Uhr. Das wäre eine für Sie denkbare Lösung, die sowohl die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomiebetriebe berücksichtigt, als auch den Innenstadtbesuchern und dem zumeist jungen Partyvolk die Freiheit gibt, sich auszuleben. Ein kommunaler Ordnungsdienst soll für die Einhaltung der Sperrzeit sorgen.



Von einer Videoüberwachung oder Reglementierung des Alkoholkonsums in der Innenstadt versprechen Sie sich keinen Nutzen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Tobias Holtkamp 

Alter: 72

Beruf: Bankangestellter a. D.

Familienstand: verheiratet, ein Kind

Mitgliedschaften: Lesekreis, Filmakademie e.V.



Sie sind gebürtiger Wahlsberger und seit über 20 Jahren im Gemeinderat. In Ihrer Fraktion sind Sie bekannt als einer, der gerne seine Meinung sagt und sich im politischen Wettstreit nichts gefallen lässt. In Ihrer Freizeit suchen Sie mittlerweile bewusst den Ausgleich zur aufreibenden Gemeinderatsarbeit, lesen viel und drehen dokumentarische Kurzfilme über die Stadt und das Umland. Das war nicht immer so. 



Noch vor rund 20 Jahren hatten Sie ein Alkoholproblem und waren unter dessen Einfluss sehr aufbrausend. Heute gehen Sie offensiv mit Ihrer ehemaligen Erkrankung um. Deshalb sehen Sie es seit dieser Phase als Ihre Aufgabe an, die Menschen über die Gefahren des Alkoholkonsums zu informieren und diese zu Antialkoholikern zu „missionieren“. 



Eine Verlängerung der Sperrzeit auf 02:00 Uhr und eine Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum würden Sie begrüßen. Sie glauben, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum der zumeist jungen Erwachsenen in der Innenstadt und den Gewaltdelikten gibt und unterstützen deshalb diese Maßnahme. Dass auch die Gastwirte berechtigte Interessen haben, können Sie jedoch nachvollziehen. Ein Ausschankverbot alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahre ab 21 Uhr würden Sie gerne einführen, haben aber erhebliche Bedenken, dass das rechtlich überhaupt möglich ist. Um durchsetzen zu können, dass die Regelungen eingehalten werden, machen Sie sich für einen kommunalen Ordnungsdienst stark. 



Die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum sehen Sie eher kritisch. Natürlich ist das Sicherheitsbedürfnis der Innenstadtbewohner auch für Ihre Partei ein wichtiges Anliegen. Ob dies aber eine Videobeobachtung im Innenstadtbereich rechtfertigt, die das grundrechtlich geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung vieler „unschuldig“ beobachteter Personen verletzt, bezweifeln Sie. Sollte es zu einer Videobeobachtung kommen, ist es Ihnen wichtig, die zeitlichen und räumlichen Rahmenbedingungen genau einzugrenzen. Grundsätzlich favorisieren Sie aber gegenüber der Videoüberwachung eine Lösung, die einem kommunalen Ordnungsdienst (KOD) oder der Polizei die Aufsicht der Innenstadt erteilt.



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		









Name: Stephan Dillinger

Alter: 43

Beruf: Realschullehrer

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Leichtathletikverein, Schwimmverein



Nach Ihrem Studium an der Pädagogischen Hochschule kamen Sie zum Referendariat nach Wahlsberg. Durch gute Leistungen und mit etwas Glück wurden Sie nach dem Referendariat direkt als Lehrer für die Fächer Deutsch, Sport und Geschichte übernommen. Seit der letzten Gemeinderatswahl sind Sie nun im Gemeinderat aktiv. In Ihrer Freizeit treiben Sie gerne Ausdauersport.



Sie leben im Westen der Stadt und kennen die Situation in der Innenstadt aus Erzählungen und Beschwerden vieler Bürgerinnen und Bürger. Sie haben grundsätzlich nichts gegen Alkoholkonsum, denken aber, dass man das Feierabendbier auch sehr gut in einer der Bars oder auf den Freisitzflächen verschiedener Restaurant genießen kann. Deshalb sind Sie für eine Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum der Innenstadt und für eine Sperrzeitverlängerung. Den Entwurf der Stadtverwaltung in der Beschluss-Vorlage G-140/525 halten Sie aber für überzogen. Ihrer Meinung nach sollte sich eine Sperrzeitverlängerung an den Uhrzeiten vor der Reform aus dem Jahre 2010 orientieren. Bis Ende 2009 begann die Sperrzeit um 02:00 Uhr, in den Nächten am Wochenende um 03:00 Uhr und endete jeweils um 06:00 Uhr. Das wäre eine für Sie denkbare Lösung, die sowohl die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomiebetriebe berücksichtigt, als auch den Innenstadtbesuchern und dem zumeist jungen Partyvolk die Freiheit gibt, sich auszuleben.



Eine Videoüberwachung lehnen Sie ab, weil diese das Hauptproblem nicht löst, sondern vielmehr eine Verlagerung des Problems in andere Stadtteile bedeuten könnte. Ein zu hohes Risiko, auch für Ihren Stadtteil.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Gabriela Sigmann

Alter: 54

Beruf: Berufsschullehrerin

Familienstand: in zweiter Ehe verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Bildungsgewerkschaft, Schüler helfen e.V.



Eine schwierige Kindheit verhinderte zunächst, dass Sie im deutschen Bildungssystem Erfolg hatten. Nach Ihrem verzögerten Schulabschluss und einer Ausbildung setzten Sie sich das Ziel, zu studieren. Hierfür machten Sie das Abitur nach und konnten sich dann in der Uni einschreiben. Nach dem Studium entschieden Sie sich, an der Berufsschule zu arbeiten, da dies Ihrer eigenen Lebensbiografie besser entspricht. Seit vielen Jahren sind Sie nun Lehrer an der Berufsschule in Wahlsberg – immer noch mit viel Freude.



Die Probleme der Innenstadt kennen Sie gut aus der Lebenswelt und den Erzählungen Ihrer Schüler. Beinahe jeden Montag erfahren Sie die aktuellsten News auf dem Schulhof. Aus den Erzählungen wissen Sie, dass die Jugendlichen häufig vollkommen alkoholisiert am Wochenende ihr Unwesen in der Innenstadt treiben. Das ein oder andere Mal haben Sie auch schon das Gespräch mit Ihren Schülerinnen und Schülern gesucht – bisher leider ohne Erfolg. Deshalb überlegen Sie sich, ob Sie nicht ein Projekt an Ihrer Schule zu diesem Thema starten sollen.



Persönlich sind Sie zum Schutz der Jugendlichen für eine Verlängerung der Sperrzeit und eine Reglementierung des Alkoholkonsums. Ihrer Meinung nach sollte sich eine Sperrzeitverlängerung an den Uhrzeiten vor der Reform aus dem Jahre 2010 orientieren. Bis Ende 2009 begann die Sperrzeit um 02:00 Uhr, in den Nächten am Wochenende um 03:00 Uhr und endete jeweils um 06:00 Uhr. Das wäre eine für Sie denkbare Lösung, die sowohl die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomiebetriebe berücksichtigt, als auch den Innenstadtbesuchern und dem zumeist jungen Partyvolk die Freiheit gibt, sich auszuleben.



Hinsichtlich der Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche haben Sie sich noch keine Meinung gebildet. Ihr politischer Instinkt sagt Ihnen aber, dass eine solche Maßnahme von weiten Teilen der Einwohnerinnen und Einwohner kritisch gesehen wird. Hinzu kommen juristische Zweifel.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Franziska Walter

Alter: 57

Beruf: Geprüfte Betriebswirtin (IHK)

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Sportfreunde Wahlsberg e.V., Reitclub e.V.



Nach Ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau in einem ortsansässigen Unternehmen und einigen Jahren Berufserfahrung entschlossen Sie sich zu einem berufsbegleitenden Studium zur Betriebswirtin. Dieser Schritt bedeutete einen Schub für Ihre berufliche Karriere und Sie konnten sich zur Abteilungsleiterin hocharbeiten. Auf diese Position sind Sie in diesem doch sehr männerdominierten Berufsfeld sehr stolz. 



Ehrgeiz, Disziplin und Durchsetzungsvermögen zeichnet Sie mittlerweile aus. Mit diesen Eigenschaften setzen Sie sich auch für die Verlängerung der Sperrfrist ein. Auch bei Ihnen in der Abteilung gibt es immer wieder Gespräche über die Situation in der Innenstadt. Besonders seit einer der Azubis in eine handfeste Auseinandersetzung mitten in der Nacht verwickelt war und dann mehrere Tage ausfiel. Zwar gab er es in dem anschließenden Vier-Augen-Gespräch nicht zu, aber Sie sind fest überzeugt, dass er zur Tatzeit unter starkem Alkoholeinfluss stand.



Mit der Bedeutung und den Folgen einer Videoüberwachung im Innenstadtbereich haben Sie sich noch nicht auseinandergesetzt. Hier erhoffen Sie sich weitere Erkenntnisse, um eine gute Entscheidung treffen zu können.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Jürgen Geisler

Alter: 53

Beruf: Polizist

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Wassersportverein e.V., Schwimmverein e.V., Schützenverein e.V.



Sie sind gebürtiger Wahlsberger – ein typischer Weststädter: hart, aber herzlich. Nach dem Abitur leisteten Sie Ihren Wehrdienst bei der Bundeswehr hauptsächlich bei einer Einheit der Feldjäger ab. Bei den Feldjägern, der Militärpolizei, entdeckten Sie das polizeiliche Arbeitsfeld für sich und beschlossen, sich nach der Ableistung des Wehrdienstes bei der Polizei für den gehobenen Dienst zu bewerben. Nun sind Sie seit rund 30 Jahren bei der Polizei und noch immer erfüllt Sie diese Aufgabe mit Freude. Im Gemeinderat gelten Sie als offen und direkt argumentierend, behalten aber immer Fairness und Menschlichkeit im Blick. 



Aus Ihrem Berufsalltag kennen Sie die Situation in der Innenstadt mit Alkoholkonsum Jugendlicher, Gewalttaten oder Vandalismus. So liest sich der Einsatzbericht vor allem am Wochenende. Eine Sperrzeitverlängerung halten Sie grundsätzlich für eine wirksame Maßnahme, um die Situation in der Innenstadt zu beruhigen. Allerdings halten Sie die zeitlichen Vorgaben in der Beschluss-Vorlage für überzogen. Ihrer Meinung nach sollte sich eine Sperrzeitverlängerung an den Uhrzeiten vor der Reform aus dem Jahre 2010 orientieren. Bis Ende 2009 begann die Sperrzeit um 02:00 Uhr, in den Nächten am Wochenende um 03:00 Uhr und endete jeweils um 06:00 Uhr. Das wäre eine für Sie denkbare Lösung, die sowohl die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomiebetriebe berücksichtigt, als auch den Innenstadtbesuchern und dem zumeist jungen Partyvolk die Freiheit gibt, sich auszuleben.



Dem Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Beschluss-Vorlage G 140/525) stehen Sie kritisch gegenüber. Sie bezweifeln, dass ein Alkoholverbot in der Innenstadt das Problem lösen kann. Vielmehr gehen Sie davon aus, dass eine solche Maßnahme das Problem nur in andere Stadtteile verlagert. Allerdings wissen Sie aus der Polizeistatistik, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum der zumeist jungen Erwachsenen in der Innenstadt und den Gewaltdelikten gibt, weshalb Sie die Maßnahme trotz aller Bedenken unterstützen. Den genauen Inhalt einer solchen Verordnung gilt es dann aber exakt zu klären, damit das Problem nicht nur verlagert, sondern auch gelöst werden kann.



Eine Videoüberwachung lehnen Sie ab – zu groß sind die Eingriffe in die persönlichen Freiheitsrechte und zu hoch die juristischen Hürden.



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		







Name: Marianne Basler

Alter: 62

Beruf: Krankenpflegerin

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Frauenforum e.V., AWO Kreisverband, Wassersportverein, Familienforum Wahlsberg e.V.



Sie stammen gebürtig aus einem kleinen Dorf am Bodensee und kamen vor rund 30 Jahren mit Ihrem Mann aus privaten Gründen nach Wahlsberg. Nach dem erfolgreichen Realschulabschluss begannen Sie eine Ausbildung zur Krankenpflegerin in einer städtischen Klinik in Friedrichshafen. Am dortigen Klinikum lernten Sie auch Ihren heutigen Mann kennen, der ebenfalls Krankenpfleger ist. Ihr Mann ist gebürtiger Wahlsberger. Nachdem der Vater Ihres Mannes erkrankte, entschlossen Sie sich, gemeinsam nach Wahlsberg in die Nähe der Familie Ihres Mannes zu ziehen. Aufgrund Ihrer offenen Art hatten Sie keine Probleme, sich in Wahlsberg einzuleben. Auch die Familie Ihres Mannes machte Ihnen die Ankunft leicht. Nach der Geburt Ihrer Kinder sind Sie nun seit rund 15 Jahren wieder als Krankenpflegerin in der ambulanten Pflege der Ökumenischen Sozialstation beruflich tätig. Ihre Kinder haben inzwischen eigene Familien gegründet und Sie sind bereits dreifache Großmutter.



Als zweifache Mutter und dreifache Oma ist es Ihnen wichtig, dass Ihre Kinder und Enkel in einem sicheren Umfeld aufwachsen und leben, das ihnen alle Möglichkeiten aber auch Freiheiten bietet. Auch als frauen- und familienpolitisch engagierte Stadträtin ist Ihnen die Sicherheit in der Innenstadt wichtig.



Deshalb unterstützen Sie grundsätzlich die in der Beschluss-Vorlage genannten Maßnahmen. Über die näheren Ausführungen ist aber zu diskutieren. Die zeitlichen Limitierungen bei der Sperrzeitverlängerung und beim Alkoholverbot sind Ihnen zu heftig. Auch die räumliche Eingrenzung gilt es zu klären. Eine Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche könnten Sie sich vorstellen. Allerdings haben Sie hierzu noch einige Bedenken.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		










Name: Ali Yilmaz

Alter: 55

Beruf: Gastronom

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Mitgliedschaften: interkulturelles Bildungsforum e.V., Kulturzentrum e.V., Integrationsforum e.V.



Sie sind Sohn einer Gastarbeiterfamilie. Sie sind in der Türkei geboren und verbrachten auch einen Großteil Ihrer Kindheit in Ihrem Geburtsland. Ihr Vater verließ bereits wenige Jahre nach Ihrer Geburt Ihre Heimat, da die politische und wirtschaftliche Situation für Ihre Familie schlecht war und er in Deutschland arbeiten wollte. Ihre Familie blieb zunächst in der Türkei. Erst knapp zehn Jahre später kamen Sie mit Ihrer Mutter und den jüngeren Geschwistern nach Deutschland. Eine sehr schwere Zeit für Sie und Ihre Familie: Ein neues Land, eine neue Sprache und Kultur. Ihren Vater kannten Sie kaum, weil Sie Ihn in Ihrer Kindheit kaum gesehen hatten. Und dann der Schicksalsschlag – der unerwartete Tod Ihres Vaters. Die wohl dunkelste Zeit für Ihre Familie: Aus Ihrer türkischen Heimat waren Sie gerissen, waren in Ihrer neuen Heimat aber noch nicht richtig angekommen. Kaum vorstellbar, was mit Ihnen und Ihrer Familie passiert wäre, hätte Ihre Mutter nicht den Vorgesetzten Ihres Mannes, Reinhold Maier, kennengelernt. Dieser kümmerte sich sehr um Sie und Ihre Familie, half Ihnen, sich in dieser für Sie zunächst „fremden“ Heimat zurechtzufinden. Ihre Mutter und Reinhold verliebten sich und heirateten nach einigen Jahren. Auch dies war nicht ganz einfach; doch umso schwieriger die Bedingungen, desto enger rückte Ihre Familie zusammen. Auch wenn Reinhold nicht Ihr Vater ist, respektieren Sie Ihn sehr, haben Sie Ihm doch sehr viel zu verdanken. Dank seiner Hilfe schafften Sie den Realschulabschluss, fanden Zugang zum kulturellen Leben und den Vereinen Ihrer neuen Heimatgemeinde Wahlsberg. Auch einige Wahlsberger unterstützten Ihre Familie in den schwierigen Zeiten. Das haben Sie nie vergessen und möchten der Gemeinde mit Ihrem politischen Engagement etwas zurückgeben, aber auch die Rahmenbedingungen für Migrantinnen und Migranten in Wahlsberg verbessern. 



Als staatskritischer Mensch lehnen Sie Maßnahmen ab, wie Sie in der Beschlussvorlage festgehalten sind. Staatliche Reglementierung ist aus Ihrer Sicht kein gangbarer Lösungsweg. Vielmehr müsste die Konfliktlösung aus dem Kreis der Bürgerinnen und Bürgern selbst erfolgen. Aufgabe des Gemeinderates ist es, die Bevölkerung bei dieser Lösungsfindung zu unterstützen. Wie dies genau aussehen könnte, darüber haben Sie sich noch kein abschließendes Bild gemacht, sind aber offen für Alternativlösungen.



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Gabriele Sehn

Alter: 42

Beruf: Gewerkschaftssekretärin

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: AWO Wahlsberg, Naturfreunde Wahlsberg e.V.



Nach dem Realschulabschluss absolvierten Sie eine zweijährige Ausbildung als Chemielaborjungwerkerin in einem ortsansässigen Industrieunternehmen. Bereits in Ihrer Ausbildungszeit traten Sie der Gewerkschaft bei und übernahmen dort über die Jahre verschiedene Funktionen. Nach Ihrer Ausbildung arbeiteten Sie wenige Jahre im Chemielabor weiter. Allerdings merkten Sie recht schnell, dass Sie viel lieber mit Menschen, als mit Laborproben arbeiten würden und suchten nach neuen beruflichen Perspektiven. Diese ergaben sich schließlich durch Ihr Engagement in der Gewerkschaft, wo Sie das Angebot annahmen, als Referentin in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit tätig zu sein. Nach einigen Jahren als Referentin übernahmen Sie die Aufgabe einer Gewerkschaftssekretärin, bevor Sie schließlich vor kurzem gewerkschaftliche Bezirksleiterin wurden. Diese neue Aufgabe finden Sie sehr spannend.



Eine Sperrzeitverlängerung können Sie sich grundsätzlich vorstellen. Den Entwurf der Stadtverwaltung in der Beschluss-Vorlage G-140/525 halten Sie aber für überzogen. Ihrer Meinung nach sollte sich eine Sperrzeitverlängerung an den Uhrzeiten vor der Reform aus dem Jahre 2010 orientieren. Bis Ende 2009 begann die Sperrzeit um 02:00 Uhr, in den Nächten am Wochenende um 03:00 Uhr und endete jeweils um 06:00 Uhr. Das wäre eine für Sie denkbare Lösung, die sowohl die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomiebetriebe berücksichtigt, als auch den Innenstadtbesuchern und dem zumeist jungen Partyvolk die Freiheit gibt, sich auszuleben.



Sie sind besorgt über das Ausmaß des Alkoholkonsums im Bereich der Innenstadt. Dem Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Beschluss-Vorlage G 140/525) stehen Sie kritisch gegenüber. Sie bezweifeln, dass ein Alkoholverbot in der Innenstadt das Problem lösen kann. 



Die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum sehen Sie eher kritisch. Natürlich ist das Sicherheitsbedürfnis der Innenstadtbewohner auch für Sie ein wichtiges Anliegen. Ob dies aber eine Videobeobachtung im Innenstadtbereich rechtfertigt, die das grundrechtlich geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung vieler „unschuldig“ beobachteter Personen rechtfertigt, bezweifeln Sie. 



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		









Name: Johannes Hörner

Alter: 48

Beruf: Betriebsratsvorsitzender

Familienstand: ledig

Mitgliedschaften: Radsportclub e.V., Lauftreff Wahlsberg e.V., IG Metall



Nach Ihrem Hauptschulabschluss versuchten Sie eine Ausbildungsstelle zu bekommen, hatten aber keinen Erfolg. So schickten Sie Ihre Eltern auf eine zweijährige Berufsfachschule in Wahlsberg mit technischem Schwerpunkt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten Sie sich mit der neuen Situation anfreunden und schafften schließlich den mittleren Bildungsabschluss. Im Anschluss daran bewarben Sie sich erfolgreich auf einen Ausbildungsplatz als KfZ-Schlosser bei einem großen deutschen Automobilunternehmen, das in der Nähe von Wahlsberg produziert. Bereits nach wenigen Jahren Berufserfahrung ließen Sie sich in den Betriebsrat wählen. Heute sind Sie Betriebsratsvorsitzender.



Eine Sperrzeitverlängerung können Sie sich grundsätzlich vorstellen. Den Entwurf der Stadtverwaltung in der Beschluss-Vorlage G-140/525 halten Sie aber für überzogen. 



Dem Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum stehen Sie kritisch gegenüber. Sie bezweifeln, dass ein Alkoholverbot in der Innenstadt das Problem lösen kann. Vielmehr gehen Sie davon aus, dass eine solche Maßnahme das Problem nur in andere Stadtteile verlagert. Sollte sich aber zeigen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum der zumeist jungen Erwachsenen in der Innenstadt und den Gewaltdelikten gibt, ist eine Unterstützung dieses Antrages für Sie grundsätzlich denkbar. Den genauen Inhalt einer solchen Verordnung gilt es dann aber exakt zu klären. Grundsätzlich gilt es aber, von Seiten der Gemeinde sicherzustellen, dass die bereits existierenden Regelungen auch eingehalten werden. Einen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) mit dieser Aufgabe zu betrauen, halten Sie für eine gute Lösung.



Die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche im öffentlichen Straßenraum sehen Sie eher kritisch. Natürlich ist das Sicherheitsbedürfnis der Innenstadtbewohner auch für Sie ein wichtiges Anliegen. Ob dies aber eine Videobeobachtung im Innenstadtbereich rechtfertigt, bezweifeln Sie. Sollte es zu einer Videobeobachtung kommen, ist es Ihnen wichtig, die zeitlichen und räumlichen Rahmenbedingungen genau einzugrenzen. Grundsätzlich favorisieren Sie aber eine Lösung, die einem kommunalen Ordnungsdienst (KOD) oder der Polizei die Aufsicht der Innenstadt erteilt, gegenüber der Videoüberwachung.



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		[bookmark: _GoBack]Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein
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Rollenprofile Christliche Volkspartei (CVP)

Name: Christiane Seidel

Alter: 49

Beruf: Buchhändlerin

Familienstand: geschieden, ein Kind

Mitgliedschaften: Literaturkreis, Tanzverein e.V.



Sie haben sich vor drei Jahren von Ihrem Mann getrennt und leben seitdem mit Ihrer Tochter in einer Mietswohnung in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Dadurch hat sich Ihr Arbeitsweg zu Ihrem Buchladen zwar verkürzt, Sie vermissen aber Ihr kleines Häuschen im Grünen sehr. Ihre Arbeit im Gemeinderat ist Ihnen sehr wichtig. Darüber hinaus haben Sie einen kleinen Literaturkreis gegründet.



Dem Antrag einer Sperrzeitverlängerung in der Beschluss-Vorlage G-140/525 stehen Sie grundsätzlich positiv gegenüber. Andere Städte berichten über den Erfolg dieser Maßnahme – so würde häufig nach 60 Minuten des Beginns der Sperrzeit eine Beruhigung der Innenstadt eintreten. Ihnen ist es besonders wichtig, die Anwohner der Innenstadt vor Lärmbelästigung zu schützen. Gleichzeitig wissen Sie aber auch um die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomie. Hier gilt es aus Ihrer Sicht, eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu finden, die sowohl die Interessen der Anwohnerschaft, als auch die Interessen des Einzelhandels und der Gastronomie berücksichtigt.



Ihre Tochter studiert Soziale Arbeit an der örtlichen Hochschule und gerät mit Ihnen immer wieder bei politischen Themen in Konflikt. Sie hoffen aber darauf, dass sie sich mit zunehmendem Alter noch festigt und auf traditionelle Werte besinnt. Unbeirrt davon unterstützen Sie aber den Vorstoß einer öffentlichen Überwachung der sozialen Brennpunkte in der Innenstadt. Wenn nicht bald ein politisches Signal kommt, würde die Stadt sonst nur noch mehr verwahrlosen. 



Auch in der Alkoholreglementierung auf öffentlichen Plätzen sehen Sie einen guten Ansatz zur Verbesserung der kommunalen Sicherheit. Sie wurden schon oft genug abends von Betrunkenen angepöbelt. Vor allem zum Schutz der Jugendlichen finden Sie ein solches Verbot sinnvoll. Deshalb unterstützen Sie auch die Idee Ihrer Fraktion, den Alkoholausschank in Gaststätten an unter 18-Jährige zu verbieten.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Dr. Johanna Friedrichs

Alter: 33

Beruf: Ärztin

Familienstand: ledig

Mitgliedschaften: Präventionsprogramm „Sag nein!“; Tennisfreunde Wahlsberg e.V., 
Yoga-Gruppe „Sonnengruß“



Vor 16 Jahren sind Sie bereits der „Jungen CVP“ beigetreten. Ihr politisches Engagement begann im Jugendgemeinderat Ihres Heimatorts, dem Sie bis zu Ihrem Medizinstudium in München angehörten. Vor vier Jahren haben Sie Ihre zweite Stelle am Städtischen Klinikum angetreten. Sie haben schnell Kontakte gefunden und sind über die Parteiarbeit auch auf die Yoga-Gruppe „Sonnengruß“ gestoßen, mit der Sie sich regelmäßig im Stadtpark treffen. Sportlich aktiv sind Sie außerdem im Tennisclub.



Als ambitionierte Sportlerin und Ärztin sind Ihnen die drastischen Folgen des Alkoholkonsums, vor allem im jungen Alter bewusst. Sie setzen sich deshalb aktiv für das regionale Präventionsprogramm „Sag nein!“ ein. So unterstützen Sie auch den Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum. Sie wissen um die juristischen Probleme einer solchen Regelung, sehen die Rahmenbedingungen in der Beschlussvorlage aber als klar definiert. Allerdings geht Ihnen die Regelung nicht weit genug. Denn besonders die Entwicklungen des Alkoholkonsums unter Jugendlichen betrachten Sie mit großer Sorge: Drei Viertel der 12- bis 17-Jährigen haben schon Alkohol getrunken. Jeder fünfte Jugendliche beteiligt sich mindestens einmal im Monat an einem Komasaufen bzw. Kampftrinken. Die Zahl der alkoholbedingten Krankenhauseinweisungen hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Bei Jugendlichen können selbst geringe Mengen Alkohol zu irreversiblen Schäden führen. Deshalb sehen Sie dringenden Bedarf, etwas zu verändern. Ergänzend zu den Maßnahmen zur Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum, streben Sie zum Schutz der Jugendlichen ein generelles Ausschankverbot alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren an. Dieses generelle Ausschankverbot soll auf die Gastronomie im Bereich der Innenstadt begrenzt sein und ab 21:00 Uhr gelten. Hinzu sollen präventive Projekte treten, die die Jugendlichen frühzeitig über die Risiken des Alkoholkonsums aufklären. 



Eine Verlängerung der Sperrstunde sehen Sie als eine ergänzende Maßnahme und als gute Lösung zur Eindämmung des jugendlichen Alkoholkonsums an.



Eine Videoüberwachung würden Sie gerade in Problembereichen zu schätzen wissen, da so das Sicherheitsbefinden gerade junger Frauen verbessert werden könnte.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		







Name: Karl-Heinz Falkner

Alter: 59

Beruf: Kriminalhauptkommissar

Familienstand: verheiratet, ein Kind

Mitgliedschaften: Tennisfreunde Wahlsberg e.V., 1. FC Wahlsberg e.V., Schwimmverein



Als Kriminalhauptkommissar, Mitglied des Gemeinderates und aktiver Teil des Vereinslebens sind Sie in der Gemeinde bekannt wie ein bunter Hund. Mit Ihrer Frau leben Sie etwas außerhalb der Stadt in einem Einfamilienhaus. Ihre Tochter hat vor einigen Jahren ihr Jurastudium in Mannheim begonnen und ist deshalb ausgezogen. Sie sind bodenständig und werden durch Ihre Arbeit immer wieder mit den Problemen im Innenstadtbereich konfrontiert.



Vandalismus und betrunkene Jugendliche in der Ausnüchterungszelle sind Ihnen durch Erzählungen der Kollegen gut bekannt. Auch die häufigen Beschwerden über nächtlichen Lärm in der Innenstadt wurden Ihnen teils sogar schon persönlich vorgetragen. Aufgrund der knappen Haushaltsmittel und Personalnot bei der Polizei sind Ihnen und Ihren Kollegen aber meist die Hände gebunden, um schon vorbeugend wirken zu können. 



Sie unterstützen die Reglementierung des Alkoholkonsums im Innenstadtbereich, weil die Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Gewalttaten erkennen lässt. Die Kontrolle müsste aber durch einen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) erfolgen.



Eine Videoüberwachung kann aus Ihrer Sicht den eklatanten Personalmangel der Polizei nicht kompensieren, würde aber die Aufklärung erleichtern und hätte bestimmt auch eine abschreckende Wirkung. Die Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes könnte zudem die Polizei entlasten. Dann wäre für Sie auch ein Ausschankverbot für Jugendliche mit umfassenden Kontrollen denkbar.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Heide Grünspan

Alter: 67

Beruf: Rentnerin

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Mitgliedschaften: Wanderverein



Seit vielen Jahren sind Sie in der Gemeinde aktiv und seit 15 Jahren Mitglied im Gemeinderat. Als Sie vor zwei Jahren in Rente gingen und Ihre kleine Uhrenwerkstatt aufgegeben haben, beschlossen Sie, sich noch intensiver für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Deshalb treten Sie für eine Lärmreduzierung in der Innenstadt und eine Ausweitung der Sperrstunde ein. Für ein friedliches Zusammenleben ist Rücksichtnahme für Sie das A und O.



Der zunehmende Lärm, vor allem auch unter der Woche, betrifft Sie auch persönlich, da Sie mit Ihrem Mann weiterhin in der Wohnung über Ihrer ehemaligen Werkstatt leben. Seit vor einem halben Jahr direkt neben Ihnen die neue Kneipe „novus Lounge“ eröffnet hat, ist das Maß für Sie überschritten: Fast täglich werden Sie Zeuge der Verwahrlosung der Jugend - immer wieder lungern betrunkene Jugendliche auch noch in den Morgenstunden in Ihrer Nachbarschaft herum. Sie fühlen sich zunehmend unsicher in Ihrem Stadtteil. 



Dem Antrag einer Sperrzeitverlängerung in der Beschluss-Vorlage G-140/525 stehen Sie grundsätzlich positiv gegenüber. Andere Städte berichten über den Erfolg dieser Maßnahme – so würde häufig nach 60 Minuten des Beginns der Sperrzeit eine Beruhigung der Innenstadt eintreten.



[bookmark: _GoBack]Eine Videoüberwachung wäre für Sie ein Anfang, um sich wieder etwas sicherer zu fühlen. Sie sehen das Recht auf Sicherheit der Innenstadtbewohner verletzt. Deshalb unterstützen Sie den Antrag der Stadtverwaltung einer Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche. Sie wissen um die politischen und juristischen Probleme, die eine solche Verordnung mit sich bringen kann – können aber auf den Erfolg von Videoüberwachungsmaßnahmen zu Kriminalitätsbekämpfung in anderen Städten verweisen. Die Kosten für eine verstärkte Polizeipräsenz im Innenstadtbereich während den Problemzeiten in der Nacht schätzen Sie als zu hoch ein. Hinsichtlich eines Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sind Sie gesprächsbereit. 





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Katharina Engler

Alter: 39

Beruf: Medizinisch-technische Angestellte

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Tennisfreunde Wahlsberg e.V. 



Kurz nach der Geburt Ihres Sohnes sind Sie vor 15 Jahren mit Ihrem Mann nach Wahlsberg gezogen. Als Ihre Tochter in den Kindergarten kam, haben Sie eine Halbtagsstelle im Labor der städtischen Klinikums angenommen. Mit Ihrer Familie leben Sie in einem idyllischen Vorort am Rande der Stadt. Seit Ihre beiden Kinder in die Pubertät gekommen sind, haben Sie auch in Ihrer Familie zunehmend Reibereien. Besonders Ihr Sohn hat einen Hang zu ausgiebigen Feiern mit seinen Freunden. Aus eigener Erfahrung wissen Sie, dass gutgemeinte Appelle und Ratschläge in diesem Alter oft wenig nützen. 



Gerade in Sachen Alkohol wünschen Sie sich ein härteres Durchgreifen der Politik. Schließlich ist es in ihrer Verantwortung, die Kinder und Jugendlichen zu schützen! Häufigere Kontrollen der Ausschankgesetze und ein Verbot von Alkohol auf öffentlichen Plätzen in den Abendstunden halten Sie für dringend notwendig. Wenn es nach Ihnen geht, sollten diese Maßnahmen noch ausgeweitet werden und ein generelles Ausschankverbot von Alkohol an Minderjährige endlich umgesetzt werden. Denn besonders die Entwicklungen des Alkoholkonsums unter Jugendlichen betrachten Sie mit großer Sorge: Drei Viertel der 12- bis 17-Jährigen haben schon Alkohol getrunken. Jeder fünfte Jugendliche beteiligt sich mindestens einmal im Monat an einem Komasaufen bzw. Kampftrinken. Die Zahl der alkoholbedingten Krankenhauseinweisungen hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Bei Jugendlichen können selbst geringe Mengen Alkohol zu irreversiblen Schäden führen. Sie sehen deshalb dringenden Bedarf, etwas zu verändern. Ergänzend zu den Maßnahmen zur Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum, streben Sie zum Schutz der Jugendlichen ein generelles Ausschankverbot alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren an. Dieses generelle Ausschankverbot soll auf die Gastronomie im Bereich der Innenstadt begrenzt sein und ab 21:00 Uhr gelten.



Außerdem sehen Sie es als zentrale Herausforderung an, dass die Regelungen durchgesetzt und die Gastronomiebetriebe verstärkt kontrolliert werden. Wer das leisten soll – die Polizei, ein kommunaler Ordnungsdienst (KOD) oder ein anderes Amt – das gilt es zu klären.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Magnus Henrikson

Alter: 38

Beruf: Chemiker

Familienstand: verheiratet, ein Kind

Mitgliedschaften: 1. FC Wahlsberg e.V.



Mit Ihrer Frau sind Sie vor neun Jahren aus dem Norden Schwedens nach Wahlsberg gezogen. Die beruflichen Perspektiven, die sich im Bereich der Forschung boten, waren für Sie sehr reizvoll. Sie haben mit Ihrer Familie schnell Anschluss gefunden und fühlen sich sehr wohl in Wahlsberg. Da Sie sich bereits in Schweden politisch engagiert haben, sind Sie energisch an die Aufgabe gegangen, sich in die Kommunalpolitik Wahlbergs einzuarbeiten. Durch Ihr beherztes ehrenamtliches Engagement in der Jugendabteilung des 1. FC Wahlsberg haben Sie sich schnell einen Namen gemacht und sind bei vielen Wahlsbergern sehr beliebt. Trotzdem hat es Sie überrascht, dass Ihre erste Kandidatur für den Gemeinderat vor 5 Jahren gleich von Erfolg gekrönt war.



Sie wohnen, in Erinnerung an Ihre Zeit in Schweden, außerhalb der Stadt im Grünen in einem kleinen Einfamilienhaus. Aus Ihrem Heimatland haben Sie viele Erfahrungen mit einer strikten Reglementierung von Alkohol durch die Politik mitgenommen. Die laschen Gesetze in Deutschland können Sie bei aller Liebe zu Ihrer neuen Heimat nicht nachvollziehen. Darum ist es für Sie auch kein Problem, die Sperrzeiten zu verlängern. Auch mit einem Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen haben Sie in Schweden gute Erfahrungen gemacht. Noch striktere Regelungen, wie ein grundsätzliches Ausschank- und Verkaufsverbot von Alkohol an Minderjährige, halten Sie für ein wichtiges Ziel. Ihnen ist aber auch bewusst, dass eine solche Regelung auf kommunaler Ebene kaum zu erreichen ist. 



Auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist für Ihre Partei ganz zentral: Momentan sehen Sie das Recht auf Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt verletzt. Deshalb unterstützen Sie den Antrag der Stadtverwaltung einer Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche. Sie wissen um die politischen und juristischen Probleme, die eine solche Verordnung mit sich bringen kann – Sie können aber auf den Erfolg von Videoüberwachungsmaßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung in anderen Städten verweisen. Die Kosten für eine verstärkte Polizeipräsenz im Innenstadtbereich während den Problemzeiten in der Nacht schätzen Sie als zu hoch ein. Hinsichtlich eines kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sind Sie gesprächsbereit. 





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Simon Weiland

Alter: 35

Beruf: Gastronom (Juniorchef des Gasthofs „Zum goldenen Hirsch“)

Familienstand: ledig, ein Kind

Mitgliedschaften: Kegelclub „Alle Neune“, 1. FC Wahlsberg e.V.



Vor sieben Jahren haben Sie von Ihrem Vater den Gasthof „Zum goldenen Hirsch“ übernommen. Sie haben eine kleine Wohnung in der Innenstadt und genießen das Singleleben in vollen Zügen. Ihre Tochter, von deren Mutter Sie sich schon vor einigen Jahren getrennt haben, sehen Sie trotzdem regelmäßig. 



Sie sind mit Leib und Seele Gastronom und sehr stolz darauf, den Gasthof übernommen zu haben. Das Geschäft floriert, auch weil Sie einige neue Ideen bereits einbringen konnten. So bietet der Gasthof „Zum goldenen Hirsch“ seit einem Jahr eine Bier- und Weincocktailkarte an, die gerade bei der jungen Bevölkerung Anklang fand. Sie stehen zunehmend im Zwiespalt zwischen Ihrem konservativen Stammpublikum, mit dem Sie vor allem beim Essen großen Umsatz machen, und den neugewonnen jungen Kunden, die vorwiegend am späten Abend in Ihre Bar kommen. 



Auch wenn Ihr Gasthof nicht direkt im Zentrum liegt, kennen Sie die Problemlage in der Innenstadt aus Erzählungen von Kolleginnen und Kollegen. Sorgen bereitet Ihnen vor allem der zunehmende Vandalismus – auch Ihr Biergarten wurde schon in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb unterstützen Sie den Antrag der Stadtverwaltung einer Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche. Sie wissen um die politischen und juristischen Probleme, die eine solche Verordnung mit sich bringen kann – können aber auf den Erfolg von Videoüberwachungsmaßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung in anderen Städten verweisen. Die Kosten für eine verstärkte Polizeipräsenz im Innenstadtbereich während den Problemzeiten in der Nacht schätzen Sie als zu hoch ein. Hinsichtlich eines kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sind Sie gesprächsbereit. 





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Sofia Ruland

Alter: 36

Beruf: Ergotherapeutin

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Tennisfreunde Wahlsberg e.V., Wanderverein, Leiterin der Yoga-Gruppe „Sonnengruß“



Vor sechs Jahren haben Sie gemeinsam mit Ihrem Mann eine Physio- und Ergotherapiepraxis in der Innenstad eröffnet. Ihre Arbeit mit vor allem alten, aber auch jungen Menschen macht Ihnen sehr viel Spaß und Sie kommen mit vielen Leuten ins Gespräch. Einige Ihrer älteren Kundinnen und Kunden, die selbst in der Innenstadt wohnen, klagen immer wieder über die starke Lärmbelästigung durch betrunkene Jugendliche am Wochenende. Mit Ihrer Familie wohnen Sie in einer Doppelhaushälfte etwas außerhalb der Stadt. Aufgrund Ihrer Arbeit haben Sie einen besonderen Blick für die Anliegen der älteren Generation. Ebenso ist Ihnen aber auch ein sicheres Aufwachsen Ihrer beiden Söhne wichtig. 



Deshalb stehen Sie dem Antrag einer Sperrzeitverlängerung grundsätzlich positiv gegenüber. Andere Städte berichten über den Erfolg dieser Maßnahme – so würde häufig nach 60 Minuten des Beginns der Sperrzeit eine Beruhigung der Innenstadt eintreten. Über die genaue inhaltliche Ausgestaltung einer solchen Sperrzeitverlängerung ist zu verhandeln. Ihnen ist es besonders wichtig, die Bevölkerung der Innenstadt vor Lärmbelästigung zu schützen. Gleichzeitig wissen Sie aber auch um die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomie. Hier gilt es aus Ihrer Sicht, eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu finden, die sowohl die Interessen der Anwohnerschaft, als auch die Interessen der Gastronomie berücksichtigt.



Sie unterstützen den Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Beschluss-Vorlage G-140/525). Sie wissen um die juristischen Probleme einer solchen Regelung, sehen die Rahmenbedingungen in der Beschlussvorlage aber als klar definiert.

Allerdings geht Ihnen die Regelung nicht weit genug. Denn besonders die Entwicklungen des Alkoholkonsums unter Jugendlichen betrachten Sie mit großer Sorge. Ergänzend zu den Maßnahmen zur Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum streben Sie zum Schutz der Jugendlichen ein generelles Ausschankverbot alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren an. Dieses generelle Ausschankverbot soll auf die Gastronomie im Bereich der Innenstadt begrenzt sein und ab 21:00 Uhr gelten. 



Eine Videoüberwachung finden Sie aber fast einen Schritt zu viel. Sie haben ein ungutes Gefühl bei dem Gedanken, jedes Mal, wenn Sie aus Ihrer Praxis kommen, aufgezeichnet zu werden.



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		







Name: Erwin Vogelmann

Alter: 56

Beruf: Direktor der Sparkasse Wahlsberg

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: 1. FC Wahlsberg e.V., Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein e.V.



Sie sind gebürtiger Wahlsberger und haben nach Ihrem Schulabschluss direkt eine Ausbildung bei der Sparkasse Wahlsberg begonnen. Durch Ihre guten Leistungen und Ihren großen Einsatz haben Sie sich bis zum Posten des Direktors hochgearbeitet. Dadurch sind Sie davon überzeugt, dass jeder mit genug Willen seine Ziele erreichen kann! Sie sind seit über 20 Jahren Mitglied bei der CVP. Ihre Arbeit im Gemeinderat fordert zwar viel Zeit, Sie sind aber begeistert bei der Sache und davon überzeugt, viel Gutes erreichen zu können. Mit Ihrer Frau leben Sie in einem Einfamilienhaus etwas außerhalb der Stadt im Grünen. Ihr Sohn hat bereits eine eigene Familie gegründet und ist in die Innenstadt gezogen. Ihre Tochter ist für Ihr Wirtschaftsstudium ebenfalls bereits ausgezogen.



Seit es im letzten Jahr schon mehrfach Schmierereien und Graffitis an einigen Filialen Ihrer Sparkasse gab, wurden Sie zu einem starken Befürworter der geplanten Videoüberwachung im Innenstadtbereich. Ihrer Meinung nach ist die Politik in der Pflicht, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie deren Eigentum ausreichend zu schützen. Deshalb unterstützen Sie den Antrag der Stadtverwaltung einer Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche. Sie wissen um die politischen und juristischen Probleme, die eine solche Verordnung mit sich bringen kann – können aber auf den Erfolg von Videoüberwachungsmaßnahmen zu Kriminalitätsbekämpfung in anderen Städten verweisen. Die Kosten für eine verstärkte Polizeipräsenz im Innenstadtbereich während den Problemzeiten in der Nacht schätzen Sie als zu hoch ein. 



Von Ihrem Sohn haben Sie bereits ebenfalls einiges über den nächtlichen Lärm mitbekommen. Gerade Ihre schwangere Schwiegertochter beklagt sich häufig über die nächtlichen Ruhestörungen auch unter der Woche. Der Zusammenhang mit dem übermäßigen Alkoholkonsum vieler Jugendlicher ist für Sie offensichtlich. Die Bedenken der Gastronomie gegenüber einem Ausschankverbot können Sie kaum nachvollziehen. Schließlich gibt es genug zahlungskräftige erwachsene Bürgerinnen und Bürger, die das Angebot der Innenstadt wahrscheinlich auch besser zu schätzen wissen als die Jugendlichen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Richard von Alzick

Alter: 66

Beruf: Rentner

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: 1. FC Wahlsberg e.V.; Golfverein



Sie sind gebürtiger Wahlsberger und haben eine ereignisreiche Karriere bei einem großen, ortsansässigen Logistikunternehmen hinter sich, auf die Sie mit Stolz zurückblicken. Durch Ihre guten Leistungen und Ihren großen Einsatz haben Sie sich bis in den Vorstand hochgearbeitet. Dadurch sind Sie davon überzeugt, dass jeder mit genug Willen seine Ziele erreichen kann! Sie sind seit über 30 Jahren Mitglied bei der CVP. Seit Sie sich vor fünf Jahren von Ihrer Frau aufgrund einer Affäre getrennt haben, leben Sie mit ihrer neuen Lebenspartnerin in Ihrem Einfamilienhaus etwas außerhalb der Stadt im Grünen. Ihre Söhne haben bereits eigene Familien gegründet und leben in einer anderen Stadt.



Als ehemaliges Vorstandsmitglied haben Sie ein Auge auf die Interessen der regionalen Wirtschaft. Gleichzeitig setzen Sie sich aber auch für traditionelle Werte ein. Sie legen großen Wert auf ein angenehmes, gepflegtes Stadtbild. Zur Verhinderung von Gewalttaten und Vandalismus könnten Sie sich Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche gut vorstellen. Sie wissen um die politischen und juristischen Probleme, die eine solche Verordnung mit sich bringen kann – können aber auf den Erfolg von Videoüberwachungsmaßnahmen zu Kriminalitätsbekämpfung in anderen Städten verweisen. 



Die nächtliche Lärmbelästigung stört Sie zwar nicht persönlich, zur Beruhigung der städtischen Situation sehen Sie aber eine Verlängerung der Sperrzeit als vernünftig an. Schließlich sollten die Freizeitaktivitäten Einzelner nicht das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigen. 



Die Problematik des Alkoholkonsums von Jugendlichen halten Sie für schwerwiegend und unterstützen grundsätzlich eine Einschränkung des Alkoholausschanks an Minderjährige. Dieses generelle Ausschankverbot soll auf die Gastronomie im Bereich der Innenstadt begrenzt sein und ab 21:00 Uhr gelten. Vielleicht könnte das ja auch zu mehr Ruhe in der Innenstadt führen. Strukturierte Regeln, die in der heutigen Erziehung sowieso meist viel zu kurz kommen, erachten Sie als essentiell.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Peter Krotz

Alter: 61

Beruf: Schulleiter

Familienstand: verheiratet, ein Kind

Mitgliedschaften: Tennisfreunde Wahlsberg e.V., Golfverein e.V.



Nach Ihrem Studium der Mathematik, Physik und Erziehungswissenschaft in Freiburg machten Sie Ihr Referendariat an zwei Schulen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Mit 29 Jahren wurden Sie schließlich Lehrer an einem Gymnasium in Sindelfingen in den Fächern Mathematik, Physik und Informatik. Allerdings erfüllte Sie der Lehrberuf nicht wirklich. Sie entdeckten, dass Ihre Stärken weniger im pädagogischen als vielmehr im organisatorischen Bereich liegen. Deshalb wechselten Sie nach nur fünf Jahren an das Kultusministerium nach Stuttgart und arbeiteten dort als Referent. Dort gefiel es Ihnen sehr gut und es war eine tolle Zeit. In dieser Lebensphase lernten Sie auch Ihre jetzige Frau kennen, mit der Sie eine Tochter haben und nun seit 25 Jahren verheiratet sind. Nach Ihrem Job im Kultusministerium bewarben Sie sich auf verschiedene Stellen als Schulleiter und waren überglücklich als Sie schließlich die Schulleiterstelle an einem der Gymnasien in Wahlsberg erhielten. Seit 15 Jahren sind Sie nun Schuldirektor und überzeugt davon, viel für die Schule erreicht zu haben. Aus dem Schulleben kennen Sie die Erzählungen und Berichte über die Situation in der Innenstadt von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern.



Sie sind besorgt über das Ausmaß des Alkoholkonsums im Bereich der Innenstadt. Sie unterstützen den Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum. Allerdings geht Ihnen die Regelung nicht weit genug. Denn besonders die Entwicklungen des Alkoholkonsums unter Jugendlichen betrachten Sie mit großer Sorge: Drei Viertel der 12- bis 17-Jährigen haben schon Alkohol getrunken. Jeder fünfte Jugendliche beteiligt sich mindestens einmal im Monat an einem Komasaufen bzw. Kampftrinken. Die Zahl der alkoholbedingten Krankenhauseinweisungen hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Auch an Ihrer Schule gibt es immer wieder alkoholbedingte Schülerausfälle. Auch deshalb sehen Sie dringenden Handlungsbedarf. Ergänzend zu den Maßnahmen zur Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum (Beschluss-Vorlage G-140/525) streben Sie zum Schutz der Jugendlichen ein generelles Ausschankverbot alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren an. Dieses generelle Ausschankverbot soll auf die Gastronomie im Bereich der Innenstadt begrenzt sein und ab 21:00 Uhr gelten. Hinzu sollen präventive Projekte treten, in denen die Jugendlichen frühzeitig über die Risiken des Alkoholkonsums aufgeklärt werden. Auch im schulischen Kontext sind für Sie hierzu Projekte denkbar. Allerdings gelte es vor allem, die Familien zu unterstützen, denn das Erlernen des richtigen Umgangs mit Alkohol ist vor allem Aufgabe der Familie. 



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		







Name: Daniela Breuninger

Alter: 42

Beruf: Krankenpflegerin

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Schützenverein e.V., Heimatverein e.V., Wanderverein e.V.



Sie sind eine geborene Wahlsbergerin. Heimatverbundenheit, Bodenständigkeit und Zuverlässigkeit sind Ihnen wichtig. Diese Lebenseinstellung charakterisiert Ihre gesamte Lebensbiografie. Sie sind in Wahlsberg aufgewachsen, haben Ihre Schul- und Ausbildungszeit in Wahlsberg verbracht. Nach Ihrem Schulabschluss entschlossen Sie sich, eine Ausbildung zur Krankenpflegerin am kommunalen Krankenhaus zu machen – ein Beruf, der Sie bis heute mit großer Zufriedenheit erfüllt. Direkt nach Ihrer Ausbildung ereilte Sie ein frühes Glück: Im Alter von 23 Jahren kam unverhofft Ihre erste Tochter zur Welt. Keine leichte Zeit für Sie, denn Ihr damaliger Freund und heutiger Ehemann studierte gerade Jura in einer anderen Stadt, Ihre Familie war wenig erfreut über das frühe „Glück“ und Sie selbst hatten beruflich noch keinen Fuß gefasst. Nach unzähligen Diskussionen erklärte sich Ihre Familie bereit, Sie in allen erdenklichen Formen zu unterstützen. Heute ist Ihre Tochter 19 Jahre alt und nach dem Abitur als Backpacker in Neuseeland unterwegs. Ihr Sohn geht noch zur Schule und Ihr Mann arbeitet als Jurist bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Sie selbst arbeiten als Krankenpflegerin am kommunalen Krankenhaus.



Die Folgen der momentanen Situation in der Innenstadt sehen Sie bei Ihrer Arbeit im kommunalen Krankenhaus. Zwar ist Ihre Station nicht direkt betroffen, in der Notaufnahme ist am Wochenende in der Nacht aber Hochbetrieb. Was Sie besonders erschreckt, ist der hohe Anteil Jugendlicher bzw. junger Erwachsener. Deshalb unterstützen Sie die Maßnahmen in der Beschlussvorlage. Sie setzen sich besonders für eine Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum ein. Allerdings geht Ihnen die angedachte Reglementierung nicht weit genug. Denn besonders die Entwicklungen des Alkoholkonsums unter Jugendlichen betrachten Sie mit großer Sorge: Jeder fünfte Jugendliche beteiligt sich mindestens einmal im Monat an einem Kampftrinken. Die Zahl der alkoholbedingten Krankenhauseinweisungen hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Bei Jugendlichen können selbst geringe Mengen Alkohol zu irreversiblen Schäden führen. Deshalb sehen Sie dringenden Handlungsbedarf und fordern zum Schutz der Jugendlichen ein generelles Ausschankverbot alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren an. Dieses soll auf die Gastronomie im Bereich der Innenstadt begrenzt sein und ab 21:00 Uhr gelten. Hinzu sollen präventive Projekte treten, in denen die Jugendlichen frühzeitig über die Risiken des Alkoholkonsums aufgeklärt werden. Hier gilt es vor allem, die Familien zu unterstützen, denn das Erlernen des richtigen Umgangs mit Alkohol ist auch eine Aufgabe der Familie. 



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		







Name: Brigitte Debele

Alter: 56

Beruf: Erzieherin, Hausfrau

Familienstand: verheiratet, fünf Kinder

Mitgliedschaften: Familienforum Wahlsberg e.V., TV Wahlsberg e.V.



Sie schauen auf ein ereignisreiches Familienleben zurück. Selbst aus einer Großfamilie stammend, wuchsen Sie mit acht Geschwistern auf einem Gehöft auf dem Land in der Nähe von Wahlsberg auf. Als älteste Tochter lernten Sie schnell, Verantwortung für Ihre jüngeren Geschwister und die Familie zu übernehmen. Ihnen gefiel das Leben in der Großfamilie sehr, ein Lebensmodell, das Sie auch mit Ihrer eigenen Familie leben. Sie selbst sind Mutter von zwei Söhnen und drei Töchtern. Ihr Mann arbeitet als studierter Ingenieur in der Geschäftsleitung bei einem ortsansässigen Betrieb. Mit Ihrer Familie wohnen Sie in einem großen Haus am Stadtrand. Seit die Kinder außer Haus sind, bleibt Ihnen mehr Zeit, sich mit Ihren eigenen Interessen und Wünschen auseinanderzusetzen. So engagieren Sie sich seit einigen Jahren verstärkt in der Kirchengemeinde und verschiedenen Stiftungen zur Förderung von Jugendbildungsprojekten. Auch Ihr politisches Interesse konnten Sie in ein Mandat umsetzen. So zogen Sie gleich bei Ihrer ersten Kandidatur in den Gemeinderat ein.



Als Mutter und Oma ist es Ihnen wichtig, dass Familien mit Ihren Kindern in einem ruhigen und sicheren Umfeld aufwachsen können.



Dem Antrag einer Sperrzeitverlängerung in der Beschluss-Vorlage G-140/525 stehen Sie grundsätzlich positiv gegenüber. Andere Städte berichten über den Erfolg dieser Maßnahme – so würde häufig nach 60 Minuten des Beginns der Sperrzeit eine Beruhigung der Innenstadt eintreten. Über die genaue inhaltliche Ausgestaltung einer solchen Sperrzeitverlängerung ist zu verhandeln.



Sie sind besorgt über das Ausmaß des Alkoholkonsums im Bereich der Innenstadt und unterstützen den Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum. Allerdings geht Ihnen die Regelung nicht weit genug. Denn besonders die Entwicklungen des Alkoholkonsums unter Jugendlichen betrachten Sie mit großer Sorge, weshalb Sie zum Schutz der Jugendlichen ein generelles Ausschankverbot alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren anstreben. Hinzu sollen präventive Projekte treten, in denen Jugendliche frühzeitig über die Risiken des Alkoholkonsums aufklären. Hier gelte es vor allem, die Familien zu unterstützen, denn das Erlernen des richtigen Umgangs mit Alkohol ist vor allem Aufgabe der Familie. Auch einer Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche stehen Sie grundsätzlich positiv gegenüber.



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		







Name: Dr. Albert Mahner

Alter: 54

Beruf: Diplom-Theologe; Leiter des katholischen Bildungswerkes Wahlsberg

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedsschaften: Förderverein Kultur e.V., Literaturkreis



Sie sind gebürtiger Wahlsberger und verbrachten Ihre gesamte Jugend in Wahlsberg. Nach dem Abitur am katholischen Gymnasium studierten Sie Philosophie und Theologie an den Universitäten in Freiburg, Mainz und Frankfurt. Nach dem Abschluss Ihres Studiums schlossen Sie eine journalistische Ausbildung an, wechselten dann aber wieder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität. Nach der erfolgreichen Promotion wurden Sie Leiter des katholischen Bildungswerkes in Wahlsberg, das sich vor allem durch ein breites Programm in der Erwachsenenbildung auszeichnet. Gleichzeitig sind Sie auch Leiter des dazugehörigen Tagungshauses. Neben dieser Tätigkeit macht es Ihnen sehr viel Freude zu schreiben. Im Laufe der Jahre haben Sie schon einige Bücher und Artikel selbst geschrieben. Vor Ihrer Zeit als Stadtrat für Wahlsberg waren Sie in der Lokalpresse durch eine Vielzahl an kritischen Leserbriefen und Kommentaren bekannt und hatten sich als begabter Schreiber und umsichtiger Analytiker in Wahlsberg einen Namen gemacht. Seit einigen Jahren sind Sie nun als Stadtrat im Gemeinderat Wahlsberg aktiv. Die Arbeit dort bereitet Ihnen viel Freude, wenngleich das Ehrenamt als Gemeinderat doch sehr zeit- und arbeitsintensiv ist. 



Sie sehen die Maßnahmen, wie sie in der Beschluss-Vorlage festgehalten sind, kritisch. Grundsätzlich können Sie sich eine Unterstützung vorstellen. Dies aber nur, wenn die präventiven Maßnahmen stärker betont werden. Hier sehen Sie großes Potenzial: So müsste über die Lokalpresse, Vereine und kirchlichen Einrichtungen ein gesellschaftlicher Dialog angestoßen werden, um die Wurzeln des Problems offenzulegen. Nur ein offener Diskussionsprozess könne zu nachhaltigen Problemlösungen führen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Christina Goldnagel

Alter: 39

Beruf: Geschäftsleitung eines Elektrotechnikunternehmens

Familienstand: ledig

Mitgliedsschaften: Tennisfreunde e.V., Golfverein e.V.



Als Tochter einer eingesessenen Wahlsberger Bankiersfamilie wuchsen Sie in einer schönen Stadtvilla im „Jugendstilviertel“ von Wahlsberg auf. Ihr Vater war als Bankier tätig, Ihre Mutter gab privaten Musikunterricht. Auch Sie sind musikalisch begabt und lernten in Ihrer Jugend mehrere Instrumente. Aber auch die Leidenschaft für Zahlen und Geld in Ihrer Familie lag Ihnen im Blut. Deshalb entschlossen Sie sich nach dem erfolgreichen Abitur, ein Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftlehre zu beginnen. Dieses schlossen Sie dann auch erfolgreich ab. Nachdem Sie drei Jahre für einen großen deutschen Autohersteller gearbeitet hatten, erhielten Sie ein sehr gutes Angebot eines ortsansässigen Wahlsberger Unternehmens für Verkehrs- und Elektrotechnik. Seit kurzer Zeit sind Sie nun auch im Gemeinderat Ihrer Heimatstadt aktiv. Hier setzten Sie sich besonders für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die lokale Wirtschaft ein. 



Eine Verlängerung der Sperrzeit lehnen Sie ab, weil Sie die lokale Gastronomie überproportional belasten würde. Hier wäre sicherlich mit Umsatzeinbußen oder gar Schließungen von Gastronomiebetrieben zu rechnen. Ein Umstand, der dem Stadtbild nicht gerade gut tun würde.



Den Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum in der Beschluss-Vorlage G-140/525 unterstützen Sie. Sie wissen um die juristischen Probleme einer solchen Regelung, sehen die Rahmenbedingungen in der Beschlussvorlage aber als klar definiert. Außerdem sehen Sie es als zentrale Herausforderung an, dass die Regelungen durchgesetzt und die Gastronomiebetriebe verstärkt kontrolliert werden. Wer das leisten soll, die Polizei, ein kommunaler Ordnungsdienst (KOD) oder ein anderes Amt, das gilt es zu klären.



Auch die Sicherheit der Bürger ist für Sie ganz zentral. Deshalb unterstützen Sie den Antrag der Stadtverwaltung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche. Sie wissen um die politischen und juristischen Probleme, die eine solche Verordnung mit sich bringen kann – können aber auf den Erfolg von Videoüberwachungsmaßnahmen zu Kriminalitätsbekämpfung in anderen Städten verweisen. Die Kosten für eine verstärkte Polizeipräsenz im Innenstadtbereich während den Problemzeiten in der Nacht schätzen Sie als zu hoch ein.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein
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Rollenprofil Freie und unabhängige Liste (FUL)

[bookmark: _GoBack]Name: Dr. Robert Dallmaier

Alter: 59

Beruf: Rechtsanwalt

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Tennisfreunde Wahlsberg, Golfsport e.V., Förderverein Kultur e.V.



Sie sind studierter Jurist und haben mehrere Jahre in Stuttgart in einer großen Kanzlei gearbeitet. Der Druck und die Arbeitsintensität waren dort enorm. Nach einem Burnout entschieden Sie zusammen mit Ihrer Familie, der Großstadt den Rücken zuzuwenden und in Ihre Heimatstadt zurückzukehren. Hier hatten Sie die Möglichkeit in eine bestehende Kanzlei einzusteigen und sind jetzt in Ihrer Arbeit bedeutend unabhängiger als zuvor. Anstatt die Nächte in der Kanzlei zu arbeiten, können Sie seit Ihrer Rückkehr in die Heimat besser entspannen und Zeit mit Ihrer Frau verbringen. Sie mögen das Flair der Stadt und die vielen kleinen Restaurants und Bars, gehen gerne mit Ihrer Frau essen und ein Glas Wein trinken. 



Eine Sperrzeitverlängerung lehnen Sie ab. Vielmehr zeigen Sie sich offen für eine Aufhebung der Sperrzeit. In anderen deutschen Städten gibt es Beispiele dafür, dass die Lärmbelästigung im öffentlichen Raum dadurch reduziert wurde, weil sich die Menschen nicht mehr auf der Straße, sondern in den Bars, Restaurants und Clubs aufhalten.



Eine Reglementierung des Alkoholkonsums durch Polizeikontrollen lehnen Sie ab; auch wegen der juristischen Probleme. Die bürgerschaftlichen Möglichkeiten zur Bekämpfung des Problems sind Ihrer Meinung nach bei Weitem noch nicht ausgeschöpft: Streetworker, sozialpädagogische Aufklärungsarbeit und präventive Projekte sollten vor einem Alkoholverbot durch den Gemeinderat voll ausgeschöpft werden. Zudem ist es Ihnen unwohl bei dem Gedanken, dass die Straßen von Polizisten patrouilliert werden. Sie möchten nach besseren Lösungen suchen, um das Alkoholproblem in den Griff zu bekommen. 



Zur Verbesserung der Sicherheitslage sind Sie offen für eine Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche – in jedem Fall besser als eine Polizeipatrouille. Allerdings gilt es hier, die rechtlichen Hürden zu beachten. Sollte sich die Videobeobachtung nicht durchsetzen, plädieren Sie dafür, die Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) zur Befriedung der Situation in der Innenstadt zu prüfen. Dabei gilt es, insbesondere die Rahmenbedingungen, Kompetenzverteilung und Kostenbelastung einer solchen Maßnahme zu prüfen und mit den Vor- und Nachteilen einer Videoüberwachungslösung abzuwägen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		










Name: Anke Ritter

Alter: 62

Beruf: Inhaberin eines Naturkost-Fachgeschäftes

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Mitgliedschaften: Natursport- und Kletterverein, Bio (K)nights e.V.



Ihr Naturkostladen war der erste dieser Art in Wahlsberg. Heute ist ihr schönes Fachgeschäft am Rande der Innenstadt Kult. Über die Jahre ist ihr Angebot stetig gewachsen. Mittlerweile haben Sie eine große Kundschaft und man kann fast alles bei Ihnen aus kontrolliert biologischem Anbau kaufen. Es läuft also gut. Das war nicht immer so. Als Sie vor fast 30 Jahren das Geschäft eröffneten, verspürten Sie viel Gegenwind – von den Bürgerinnen und Bürgern, den Behörden und dem Gemeinderat. Um eine größere Akzeptanz zu schaffen, gründeten Sie mit Gleichgesinnten den Verein Bio (K)nights. In nächtlichen Aktionen organisierten Sie Plakataktionen, Diskussionsforen und BiotoPartys. Seitdem sich das Nachtleben auf die Straße verlagert hat, führen Ihre Bio (K)nights verstärkt Aktionen im öffentlichen Raum durch: Flashmobs, offene Diskussionsrunden und Straßenkonzerte mit kapitalismus- und globalisierungskritischen Inhalten. Die Aktionen erfreuen sich großer Beliebtheit und ihre Bio (K)nights sind fester Bestandteile des öffentlichen Stadtlebens.



Eine Sperrzeitverlängerung lehnen Sie ab. Vielmehr setzen Sie sich für eine Sperrzeitverkürzung und ein aktives Nachtleben ein, weil Sie sich davon versprechen, mit ihren Nachtaktionen noch mehr Menschen zu erreichen.



Hingegen lehnen Sie ein Alkoholverbot in der Innenstadt ab. Die Menschen kommen gerne mit ein paar Bierchen oder einer Flasche Wein in die Stadt und verfolgen Ihre Aktionen. Nur weil sich wenige Jugendliche nicht im Griff haben, sollen nicht alle Anderen darunter leiden müssen. Dass das Verbot auch noch durch die Polizei durchgesetzt werden soll, finden Sie eine Zumutung.



Hinsichtlich einer Videoüberwachung sind Sie gespalten. Sollte sich diese nur auf ganz bestimmte, besonders gefährdete Orte beziehen, könnten Sie sich eine Unterstützung vorstellen. Auch Ihre Bio (K)nights wurden zu später Stunde an bestimmten Innenstadtplätzen angepöbelt. Eine großangelegte Videobeobachtung des Innenstadtbereiches lehnen Sie aber vehement ab.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Matthias Stahl

Alter: 61

Beruf: Diplom-Ingenieur, Geschäftsführer

Familienstand: geschieden, ein Kind

Mitgliedschaften: Tennisfreunde Wahlsberg, Golfsport e.V., 1. FC Wahlsberg e.V.



Sie sind gebürtiger Wahlsberger. Nach Ihrem Studium und einigen Berufsjahren in der Großstadt kehrten Sie in Ihre Heimatstadt zurück. Da Ihre Ehe auseinander brach und zeitgleich Ihr Vater erkrankte, sahen Sie dies als den passenden Zeitpunkt an, nach Wahlsberg zurückzukehren. Nach dem Tod Ihres Vaters übernahmen Sie dessen Sanitär- und Heizungstechnik GmbH. Nach kurzer Zeit konnten Sie auch Ihren Bruder überzeugen, in das Unternehmen mit einzusteigen. Seit mehr als 15 Jahren leiten Sie nun die Geschicke des Familienunternehmens. Dass Sie das Vermächtnis Ihres Vaters zusammen mit Ihrem Bruder erfolgreich weiterentwickeln konnten, macht Sie sehr stolz.



Im Gemeinderat setzen Sie sich besonders für die Interessen der lokalen Wirtschaft ein. Zu Ihren Unterstützern zählen auch viele Gastronomen, die Sie für Ihr politisches Verhandlungsgeschick in wirtschaftspolitischen Fragen bewundern. Viele dieser Unterstützer befürchten zu Recht Umsatzeinbußen durch eine Verlängerung der Sperrzeit. Hinzu kommt, dass Sie persönlich die Argumentation der Befürworter eine Sperrzeitverlängerung nicht verstehen. Umso früher die Bars und Diskotheken schließen, desto mehr kommen die Leute auf die Straße – vor allem in den Sommermonaten bedeutet dies eine Zunahme der Lärmbelastung.



Sie befürworten eine polizeiliche Reglementierung des Alkoholkonsums im Innenstadtbereich. Sie erhoffen sich von einem Beschluss durch den Gemeinderat eine Signalwirkung auf Landes- und Bundesebene: Denn bisher legt das Landes- und Bundesrecht kommunalen Regelungen zum örtlich und zeitlich begrenzten Alkoholverbot große juristische Hindernisse in den Weg, obwohl Gewalt, Vandalismus und Lärmbelastung in den Innenstädten ein in Deutschland weit verbreitetes, kommunales (!) Problem ist. Viele Kommunen hätten die Probleme erkannt, könnten deren Lösung aber auf Grund der Landes- und Bundespolitik nicht angehen. Hier gilt es, die Kommunen zu stärken! 



Wenig überzeugt Sie der Vorschlag der Stadtverwaltung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche. Diese Eingrenzung ist Ihnen zu schwammig und das Gut der Freiheit zu hoch.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		















Name: Hildegard Strauß

Alter: 43

Beruf: Musikerin, Leiterin einer privaten Musikschule

Familienstand: ledig, ein Kind

Mitgliedschaften: Musikverein, Förderkreis Kultur e.V.



Die Musikschule wurde von Ihnen vor zwölf Jahren gegründet. Das Angebot Ihrer privaten Einrichtung wurde seither ständig ausgebaut und erweitert. Hier werden Kinder und Jugendliche in den Bereichen Musik und Bewegung, Musikalische Früherziehung, Blockflöte und Violine unterrichtet. Neben dem Unterricht organisieren Sie auch jedes Jahr ein Sommer- und Weihnachtskonzert.



Als Musikerin, die auch jahrelang in verschiedenen Locations gespielt hat, sprechen Sie sich gegen eine Sperrzeitverlängerung aus, wie Sie von der Stadtverwaltung vorgeschlagen wird.



Hinsichtlich eines Alkoholverbotes haben Sie sich noch kein ordentliches Bild gemacht. Einzelne Berichte von Eltern und Ihren Schülerinnen und Schülern haben Ihnen aber den Handlungsbedarf aufgezeigt. Einerseits glauben Sie, dass ein Alkoholverbot deeskalierend wirken könnte, ebenso wie eine Videoüberwachung. Dies wäre zum Vorteil für alle Besucher/-innen der Innenstadt, aber natürlich auch für Ihre Musikschule, die im Innenstadtbereich liegt. Allerdings wissen Sie auch, dass viele in der Szene bekannte Straßenmusiker genau wegen der ausgelassenen Stimmung in die Stadt kommen und das kulturelle Angebot Ihrer Stadt beleben. Alkoholverbot und Videoüberwachung könnten diese Stimmung zerstören und das informelle Kulturangebot der Stadt schwächen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Dr. Fritz Schulz

Alter: 56

Beruf: Zahnarzt

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Schützenverein, Tennisfreunde Wahlsberg e.V.



Sie sind ein sehr heimatverbundener Mensch. Die meiste Zeit Ihres Lebens haben Sie in Wahlsberg verbracht. Einzig für das Studium haben Sie Wahlsberg für mehrere Jahre verlassen, wenngleich Sie auch in dieser Zeit häufig zu Besuch bei Eltern und Freunden waren. Für Sie war von Anfang an klar, dass Sie nach dem Studium wieder zurückkehren und hier eine Praxis eröffnen werden. Auch das politische Engagement für Ihre Stadt haben Sie sich sehr früh zum Ziel gesetzt. Einzig die passende Partei konnten Sie nicht finden. Mit der FUL konnten Sie ihre politische Freiheit und Unabhängigkeit wahren und sich doch politisch engagieren. 



Sie wissen noch nicht, wie Sie sich zu einer Veränderung der Sperrzeit positionieren sollen.



Als Befürworter einer polizeilichen Reglementierung des Alkoholkonsums erhoffen Sie sich von einem Beschluss durch den Gemeinderat eine Signalwirkung auf Landes- und Bundesebene: Denn bisher legt das Landes- und Bundesrecht kommunalen Regelungen zum örtlich und zeitlich begrenzten Alkoholverbot große juristische Hindernisse in den Weg, obwohl Gewalt, Vandalismus und Lärmbelastung in den Innenstädten ein in Deutschland weit verbreitete, kommunale (!) Probleme sind. Viele Kommunen hätten die Probleme erkannt, könnten deren Lösung aber auf Grund der Landes- und Bundespolitik nicht angehen. Hier gilt es, die Kommunen zu stärken! 



Eine Videoüberwachung im Innenstadtbereich lehnen Sie ab. Ihnen ist es unwohl bei dem Gedanken, ständig beobachtet zu werden, wenn Sie sich in der Innenstadt bewegen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Alisa Stecher

Alter: 54

Beruf: Apothekerin

Familienstand: verheiratet, ein Kind

Mitgliedschaften: Golfsport e.V., Tennisfreunde Wahlsberg e.V. 



Sie sind Apothekerin in der traditionellen Brunnenapotheke mitten im Zentrum der Stadt. Früher wohnten Sie in der Innenstadt, zogen dann aber, als Ihr Kind älter wurde, an den Stadtrand. Wenn Sie die Entwicklungen in der Innenstadt betrachten, sind Sie froh, dass Sie mit Ihrer Familie mittlerweile nicht mehr in der Altstadt wohnen. Sie erleben ja das Nachtleben in der Innenstadt, wenn Sie den Wochenend- bzw. Nachtnotdienst in Ihrer Apotheke haben. Da ist ganz schön was los.



Eine Sperrzeitverlängerung halten Sie dennoch für wenig sinnvoll. Sie befürchten, dass die Menschen dadurch noch mehr auf die Straße getrieben werden. Sie kennen das Problem des Vandalismus selbst von ihrer Apotheke. 



Ein Alkoholverbot lehnen Sie zwar nicht grundsätzlich ab, glauben aber nicht, dass dies juristisch durchsetzbar ist und von der Bevölkerung akzeptiert werden würde. Sie befürchten einen Vertrauensverlust der Bevölkerung gegenüber dem Gemeinderat und dass die Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Gemeinderat weiter wächst. Aber auch die finanziellen Kosten einer Durchsetzung des Alkoholverbotes scheuen Sie. Vielmehr setzen Sie sich dafür ein, dass alle Energie auf eine Videoüberwachungslösung gerichtet wird. Diese Lösung finden Sie charmant, weil sie weniger auffällig ist. Außerdem glauben Sie, dass die Videoüberwachung von vielen Bürgerinnen akzeptiert werden würde, wenn sie nachweislich der Sicherheit dient. 





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Peter Wenger

Alter: 54

Beruf: Theaterleiter

Familienstand: ledig

Mitgliedschaften: Förderkreis Kultur e.V., KulturNetz e.V.



Nach Ihrem Abitur am städtischen Gymnasium machten Sie eine kaufmännische Ausbildung in einem ortsansässigen Betrieb in Wahlsberg. Aber schon während der Ausbildung merkten Sie, dass Ihnen die kaufmännische Fachrichtung nicht so sehr gefiel. Ihre große Leidenschaft hatten Sie von jeher im kulturellen Bereich: Theater spielen, singen und Jazz waren Ihre Favoriten. Schon in der Schulzeit hatten Sie diese Leidenschaft entdeckt und auch während Ihrer Ausbildungszeit aktiv weiterbetrieben. Sie hatten aber nie den Mut gehabt, Ihr Hobby zum Beruf zu machen. Nun waren Sie aber bereit, diesen Schritt zu gehen: Sie gründeten ein kleines Kulturunternehmen, später noch ein kleines Theater und sind freiberuflich als Sänger aktiv. Heute sind Sie überglücklich, dass Sie diesen Schritt gegangen sind. Im Gemeinderat setzen Sie sich insbesondere für kulturelle Angelegenheiten ein.



Einer Änderung der Sperrzeitenregelung stehen Sie offen gegenüber. Allerdings gerade in entgegengesetzter Richtung wie in der Beschlussvorlage gefordert: Statt eine Verlängerung der Sperrzeit möchten Sie, dass diese verkürzt oder ganz abgeschafft wird.



Sie setzen sich gegen ein Alkoholverbot im Innenstadtbereich ein. Sie argumentieren, dass die bürgerschaftlichen Möglichkeiten zur Bekämpfung des Problems bei Weitem noch nicht ausgeschöpft sind: Streetworker, sozialpädagogische Aufklärungsarbeit und präventive Projekte sollten vor einem Alkoholverbot durch den Gemeinderat voll ausgeschöpft werden. 

Die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche sehen Sie kritisch. Besonders die Einschränkung des grundrechtlich geschützten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bereitet Ihnen Sorgen. Allerdings wissen Sie um das Ausmaß an Gewaltdelikten und Vandalismus in der Innenstadt und das Sicherheitsbedürfnis seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Deshalb plädieren Sie dafür, die Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) zur Befriedung der Situation in der Innenstadt zu prüfen. Dabei gilt es insbesondere die Rahmenbedingungen, Kompetenzverteilung und die Kostenbelastung einer solchen Maßnahme zu prüfen und mit den Vor- und Nachteilen einer Videoüberwachung abzuwägen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		










Name: Karl Kupfer

Alter: 49

Beruf: Maler- und Fahrzeuglackierer-Meister

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: 1. FC Wahlsberg, Tennisverein e.V.



Sie sind zwar kein gebürtiger Wahlsberger, aber bereits im Alter von acht Jahren mit Ihrer Familie nach Wahlsberg gezogen. Noch während der Realschulzeit wechselten Sie an das städtische Gymnasium. Trotz des Abiturabschlusses entschlossen Sie sich für eine Ausbildung zum Maler und Lackierer im Betrieb Ihres Großonkels und gegen ein Studium. Nach der Ausbildung schlossen Sie direkt die Meisterschule an und machten die Meisterprüfung mit Bestnoten. Auf Grund Ihrer tollen Leistungen erhielten Sie als Stipendiat der Begabtenförderung im Handwerk die Chance zum Studium zum Diplom-Betriebswirt des Handwerks. Früh stiegen Sie in das Geschäft Ihres Großonkels als Gesellschafter ein. Mittlerweile haben Sie den familiären Betrieb als Geschäftsführer übernommen und sind sehr zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens.



Eine Sperrzeitverlängerung lehnen Sie ab. Sie halten die Forderungen in der Beschlussvorlage G-140/525 für überzogen und sehen die Gefahr, dass noch mehr Menschen auf die Straßen pilgern.



Sie unterstützen den Antrag auf ein Alkoholverbot im Innenstadtbereich. Auch Sie trinken gerne einmal ein Wein oder Bier, können aber die „Saufgelage“ der vorwiegend jungen Erwachsenen in der Innenstadt nicht verstehen. Aus Ihrer Sicht verbauen sich die Jugendlichen mit so einem Verhalten Ihre Zukunft; die Gefahr der Alkoholabhängigkeit droht. Vielmehr als auf die Trinkerei sollten sich die Jugendlichen auf Ihre Ausbildung konzentrieren.



Einer Videoüberwachung stehen Sie grundsätzlich offen gegenüber – können aber die Folgen und Kosten einer solchen Maßnahme noch nicht abschätzen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Dr. Jens Traube

Alter: 74

Beruf: Arzt

Familienstand: verheiratet, fünf Kinder

Mitgliedschaften: Golfverein, Hospiz-Förderverein, Mitglied in Organisationen von Ärzten im In- und Ausland



Sie sind als ältestes von drei Kindern in Göttingen geboren. Zum Studium kamen Sie aus dem Norden Deutschlands nach Baden-Württemberg. Hier studierten Sie Medizin und Betriebswirtschaft in Freiburg und Heidelberg. Nach dem medizinischen Staatsexamen promovierten Sie in Heidelberg. An die ärztliche Ausbildung schlossen Sie eine sechsjährige Tätigkeit als wissenschaftlicher Marketingleiter bei einem großen deutschen Pharmaunternehmen an. Danach führten Sie Ihre Weiterbildung zum Facharzt für Chirurgie fort. Im Alter von 44 Jahren kamen Sie schließlich mit Ihrer Familie nach Wahlsberg und haben sich sofort sehr gut eingelebt. Schnell machten Sie sich als vertrauenswürdiger Arzt und engagierter Bürger einen Namen in der Stadt.



In einer Verlängerung der Sperrzeit sehen Sie keine Lösung des Problems. Im Gegenteil: Ihrer Meinung nach würde das die Situation eher verschlimmern, da sich die Besucherinnen und Besucher der  Kneipen und vor allem die Jugendlichen dadurch nicht in ihrem Verhalten beeinflussen lassen. Vielmehr könnte eine Verkürzung der Sperrzeit Abhilfe schaffen, da so die Leute in den Kneipen verweilen und nicht auf den Straßen zusammen sitzen.



Auch die beiden anderen, in der Beschluss-Vorlage genannten Maßnahmen, machen aus Ihrer Perspektive keinen Sinn, um die Situation zu verbessern. Weder ein Alkoholverbot noch eine Videoüberwachung können das Problem lösen, scheinen sie doch bei den Bürgerinnen und Bürgern auf wenig Akzeptanz zu stoßen. Sie suchen vielmehr nach alternativen Lösungsansätzen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Karl Thoma

Alter: 77

Beruf: Landwirt

Familienstand: verheiratet, vier Kinder

Mitgliedschaften: 1. FC. Wahlsberg, Bauernverband



Sie wurden vor 77 Jahren als Sohn einer bäuerlichen Familie aus Wahlsberg geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierten Sie die Landwirtschaftliche Fachschule. Bevor Sie voll in den elterlichen Betrieb einstiegen, leisteten Sie Ihren Wehrdienst bei der Bundeswehr ab. Nach einigen Jahren Berufserfahrungen im heimatlichen Betrieb machten Sie die Meisterprüfung im Beruf Landwirt. Nach einem Herzinfarkt beschloss Ihr Vater, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und kürzer zu treten. Nachdem Sie den elterlichen Betrieb übernommen hatten, haben Sie einiges verändert. Die neueste Entwicklung ist, dass Sie die Produktion Ihrer Erzeugnisse auf die strengen Richtlinien der ökologischen Landwirtschaft ausgerichtet haben. Der entscheidende Impuls kam von Ihrer ältesten Tochter, die sich schon immer sehr stark für die Landwirtschaft interessiert hat und mittlerweile mit Ihnen zusammen den Hof leitet. Heute ist Ihr „Familienbauernhof“ einer der größten Produzenten von Bioprodukten in der Region.



Da Sie von jeher kein Nachtmensch sind, fällt es Ihnen schwer, den ganzen Trubel nachzuvollziehen: Für Sie ist klar, dass Sie die Anträge der Beschlussvorlage unterstützen. Sie halten den Maßnahmenkatalog aus Sperrzeitverlängerung, Alkoholverbot und Videoüberwachung für eine effektive Lösungsstrategie um Gewalt und Vandalismus im Innenstadtbereich zu unterbinden. Allerdings haben Sie sich noch nicht eingehend mit den einzelnen Themenkomplexen auseinandergesetzt.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Erwin Feige

Alter: 59

Beruf: Selbstständiger Handwerker

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Verein zur Förderung des Mittelstandes e.V., 1. FC Wahlsberg



Sie sind als jüngster Sohn einer neunköpfigen Wahlsberger Familie geboren. Nach dem Hauptschulabschluss machten Sie eine Ausbildung als Gas- und Wasserinstallateur bei den Stadtwerken Wahlsberg. Nach der Ausbildung wurden Sie von den Stadtwerken übernommen und nach zwei Jahren Berufserfahrung erhielten Sie die Möglichkeit zum Besuch der abendlichen Meisterschule, die Sie nach drei Jahren mit der Meisterprüfung erfolgreich abschlossen. Im Anschluss erhielten Sie eine Meisterstelle bei den Stadtwerken. Nach sechs Jahren beschlossen Sie, sich selbstständig zu machen. Heute führen Sie Ihr kleines Sanitär- und Heizungsbauunternehmen sehr erfolgreich.



Eine Sperrzeitverlängerung lehnen Sie ab. Die Logik dieser Maßnahme will Ihnen einfach nicht einleuchten: Umso früher die Gastronomie schließt, desto mehr Menschen werden sich auf den Straßen aufhalten und Lärm „produzieren“ – in schönen Sommernächten nochmals verstärkt.



Die Idee eines Alkoholverbotes finden Sie gar nicht so schlecht. Allerdings haben Sie erhebliche Zweifel, ob sich dieses umsetzen lassen würde. Ein guter Freund, studierter Jurist, hat Ihnen neulich die juristischen Probleme einer solchen Regelung aufgezeigt. Deshalb wollen Sie einer solchen Maßnahme erst zustimmen, wenn die juristischen Zweifel behoben sind. Zudem scheint es Ihnen kaum möglich ein Alkoholverbot durchzusetzen – wer sollte das tun? Die Polizei? Ein kommunaler Ordnungsdienst? Und wer soll das bezahlen?



Eine Videobeobachtung halten Sie hier für eine bessere Lösung. Auch diese birgt zwar juristische Probleme in sich, ist aber billiger, ließe sich leichter umsetzen und würde das schöne Stadtbild erhalten.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Gerhard Garnier

Alter: 57

Beruf: Grafikdesigner 

Familienstand: ledig, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Forum Jugendkulturzentrum e.V., Bürgerinitiative Elektrosmog, Fahrradverein



Als Wahlsberger „Ureinwohner“ kennen Sie die vielen Facetten der Stadt. Da Sie häufig umgezogen sind, kennen Sie viele Stadtteile auch aus Anwohnersicht, wohnen nun aber schon einige Jahre am Rande zur Innenstadt. Von Beruf sind Sie selbstständiger Grafikdesigner der „ersten Generation“. Sehr gerne setzen Sie Grafiken und Bilder auch als politisches Instrument ein: Ihre spontanen Installationen sind öffentlichkeitswirksam und in der Stadt gut bekannt. Als zweites Standbein haben Sie mittlerweile ein kleines Kaffeehaus im Westen der Stadt, das sich in der Kulturszene großer Beliebtheit erfreut. Manchmal schreiben Sie auch und haben erst vor kurzem zusammen mit einer Freundin ein Band mit Gedichten und Kurzgeschichten herausgebracht.



Sie lehnen den von der Stadtverwaltung eingereichten Maßnahmenkatalog ab. Für Sie sind weder ein Alkoholverbot, eine Videoüberwachung, noch eine Sperrzeitverlängerung gute Lösungsstrategien.



Sie favorisieren vielmehr zivilgesellschaftliche Lösungsansätze: Die Bürgerinnen und Bürger, die Vereine und Gruppen sollten in diesen Prozess einbezogen werden und es müsste eine offener Diskussionsprozess in der Gemeinde geführt werden.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Thorsten Trimper

Alter: 54

Beruf: Industriemeister Chemie

Familienstand: ledig

Mitgliedschaften: Kulturforum e.V., Jugendkulturzentrum e.V., Solidarisch leben e.V.



Nach einer Ausbildung zum Heilerziehungspflegehelfer in einer diakonischen Einrichtung in Wahlsberg, studierten Sie evangelische Theologie an der Universität Tübingen. Danach arbeiteten Sie einige Jahre in der Diakonie, gerieten aber mehr und mehr in eine „Glaubenskrise“. Nach Ihrer Kündigung durch den Arbeitgeber wegen Kirchenaustritts machten Sie eine Umschulung zum Werkzeugmacher. Seit nunmehr knapp 20 Jahren sind Sie in einem mittelständischen Chemieindustrieunternehmen in Wahlsberg angestellt. Zuerst arbeiteten Sie als Schlosser, dann als Chemiearbeiter und zuletzt als Industriemeister Chemie.



Eine Sperrzeitverlängerung wollen Sie nicht unterstützen. Die Logik dieser Maßnahme will Ihnen einfach nicht einleuchten: Umso früher die Gastronomie schließt, desto mehr Menschen werden sich auf den Straßen aufhalten und Lärm „produzieren“ – in schönen Sommernächten nochmals verstärkt.



Auch ein Alkoholverbot kann die Wurzel des Nutzungskonfliktes nicht beheben. Wenn die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht in der Stadt feiern und trinken dürfen, werden Sie es wohl woanders tun. Für Sie erscheint es wichtig, „geschützte“ Bereiche für die Feierfreudigen zu schaffen, wo sie „kontrolliert“ Spaß haben können. Außerdem gilt es, präventive Maßnahmen und Aktionen zu realisieren, um die Jugendlichen auf die Gefahren des Alkoholkonsums hinzuweisen und Gewaltdelikte zu verhindern.



Sie sind zwar kein Freund der Videoüberwachung; wenn sie aber nachweislich zu einer Verbesserung der Sicherheitslage in der Innenstadt beitragen kann, könnten Sie dieser Maßnahme zustimmen. Hier möchten Sie sich aber noch genauer informieren.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein
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Rollenprofile Liberale Reformpartei (LRP)

Name: Dr. Joachim Wilcke

Alter: 47

Beruf: Rechtsanwalt

Familienstand: geschieden, ein Kind

Mitgliedschaften: Tennisfreunde Wahlsberg, Golfsport e.V.



Sie sind in Wahlsberg geboren und sind nach Ihrem Jurastudium und einiger Zeit in einer großen Kanzlei wieder an Ihren Heimatort zurückgekehrt, um sich mit Ihrer Familie niederzulassen. Vor vier Jahren haben Sie sich wegen unüberbrückbarer Differenzen von Ihrer Frau getrennt. In Ihrer Arbeit im Gemeinderat werden Sie als Rechtsexperte sehr geschätzt, auch wenn Sie gerade in konservativen Kreisen für Ihre liberalen Gedanken gelegentlich Kritik ernten.



In einer Verlängerung der Sperrzeit sehen Sie keine Lösung des Problems. Im Gegenteil, Ihrer Meinung nach würde das die Situation eher verschlimmern, da sich die Besucherinnen und Besucher der Kneipen und vor allem die jungen Erwachsenen dadurch nicht in ihrem Verhalten beeinflussen lassen. Vielmehr könnte eine Verkürzung der Sperrzeit Abhilfe schaffen, da so die Leute in den Kneipen verweilen und nicht auf den Straßen zusammen sitzen. Eine Aufklärungskampagne oder einen runden Tisch halten Sie für eine gute Ergänzung, die zu mehr gegenseitiger Rücksichtnahme und Verständnis führen könnte. Als gravierende Einschränkung der persönlichen Freiheiten empfinden Sie auch die angestrebte Alkoholreglementierung. Davon abgesehen verweisen Sie auch gerne auf die gescheiterten Versuche in anderen Städten, die rechtlich wenig Bestand hatten. Als einen noch unerträglicheren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte sehen Sie die geplante Videoüberwachung an. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung würde damit quasi ausgehebelt werden – daher ist der Vorschlag für Sie absolut inakzeptabel und zudem in jedem Fall juristisch äußerst bedenklich.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Dr. Marina Weiß

Alter: 42

Beruf: Ärztin

Familienstand: verlobt

Mitgliedschaften: Tennisfreunde Wahlsberg e.V., Golfsport e.V.



Bereits seit 18 Jahren sind Sie Mitglied in der LRP. Wahlsberg ist Ihre Heimatstadt, in die Sie nach Ihrem Studium zurückgekehrt sind. Mit Ihrer Familie wohnen Sie in einem Vorort der Stadt und sind vor zwölf Jahren in eine augenärztliche Gemeinschaftspraxis eingestiegen. In Ihrer Arbeit im Gemeinderat setzen Sie sich vor allem für die Stärkung der lokalen Wirtschaftsunternehmen ein. Die Wahrung der bürgerlichen Freiheit liegt Ihnen ebenfalls am Herzen.



Eine Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen lehnen Sie daher grundsätzlich ab. Vor allem den Nutzen bezweifeln Sie stark. So würde eine Überwachung eher nur der Aufklärung dienlich sein, als wirklich präventiv zu wirken und Vandalismus und Verbrechen vorzubeugen. Zudem würde ein Generalverdacht gegen alle Bürgerinnen und Bürger erhoben, obwohl nur eine kleine Minderheit wirklich Unruhe stiftet. Eine weitere Verlängerung der Sperrzeit ist für Sie eine wenig durchdachte Idee. Je früher die Kneipen, Restaurants und Bars schließen müssen, desto mehr würden die Leute auf der Straße weiter feiern. Damit wäre das Lärmproblem auch nicht gelöst. Grundsätzlich sehen Sie auch die Gefahr, dass die Innenstadt durch zu viele Regulierungen an Attraktivität verliert und nachts ausstirbt, was auch nicht im Interesse der Allgemeinheit sein könne. Der übermäßige Alkoholkonsum von Jugendlichen ist für Sie zwar ein ernstzunehmendes Problem, Sie sehen vor allem in Präventionsprojekten eine Lösungsmöglichkeit und sind deshalb auch selbst im Programm „Sag Nein!“ aktiv und finden, dass es dort bereits erste Erfolge zu verzeichnen gibt.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Pierre Courtier

Alter: 34

Beruf: Gastronom

Familienstand: ledig

Mitgliedschaften, Hobbys: Förderkreis Kultur e.V., Rad fahren



Vor sechs Jahren haben Sie auf dem Wahlsberg das französische Restaurant „Le Petit Canard“ eröffnet. Neben einer ausgezeichneten Menükarte bieten Sie vor allem eine große Auswahl an Weinen an. In Ihrer Freizeit sind Sie im Kulturförderkreis der Stadt aktiv und erkunden gerne die Wahlsberger Umgebung auf Ihrem Rennrad. 



Besorgnis bereitet Ihnen vor allem die Idee, die Sperrzeit in der Wahlsberger Innenstadt zu verlängern. Viele Ihrer Kollegen gehen davon aus, dass die Gastronomie mit finanziellen Einbußen zu rechnen hat. Außerdem sehen Sie keinen Nutzen für die eigentliche Problematik, sondern rechnen vielmehr mit einer Verstärkung des Lärmproblems in der Innenstadt. Sicherlich müssten so auch bald einige Geschäfte schließen, was die Attraktivität der Innenstadt stark schmälern könnte. Einem Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen stehen Sie geteilt gegenüber. Einerseits könnte es mehr Besucherinnen und Besucher in Ihre Bar locken, andererseits sind Sie auch ein großer Verfechter der bürgerlichen Freiheit und halten nichts von einer politischen Einschränkung des Genussmittelverzehrs. Auch eine Videoüberwachung halten Sie für überzogen und würden vielmehr an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger appellieren. Für Sie ist vor allem das Elternhaus in der Verantwortung die Jugend zu verantwortungsbewussten und mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen – der Staat sollte nicht zum bevormundenden Kontrollapparat mutieren.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Herbert Gebhardt

Alter: 73

Beruf: Lehrer

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Mitgliedschaften: Förderkreis Kultur e.V., Leiter der Theater AG des ortsansässigen Gymnasiums



Im Zuge des Zweiten Weltkrieges mussten Sie mit Ihrer Familie aus Schlesien nach Wahlsberg fliehen. Als jüngster Sohn aus einer armen Bauersfamilie mussten Sie früh lernen, sich Ihren Platz zu erarbeiten. Nach der Volksschule schafften Sie den Sprung an die Oberschule und konnten diese mit viel Ehrgeiz erfolgreich abschließen. Das war nicht immer einfach, denn Sie mussten viel auf dem Hof Ihrer Familie mitarbeiten. Schon früh endeckten Sie Ihre Liebe zu Kunst, Kultur und Literatur. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Abiturs studierten Sie Germanistik, Latein und Griechisch. Mit dieser Fächerkombination wurden Sie Lehrer am humanistischen Gymnasium in Wahlsberg. Dort waren Sie als engagierter Lehrer über all die Jahre sehr beliebt: Sie organisierten Kulturprogramme und leiteten mit großem Erfolg die Theater AG Ihrer Schule. Heute sind Sie im Ruhestand, aber als Leiter der AG immer noch aktiv.



Vor allem über die Theater AG haben Sie noch Kontakt zu vielen Schülerinnen und Schüler. Aus deren Erzählungen wissen Sie um die Probleme in der Innenstadt. Aber auch Ihre ehemaligen Kollegen und Freunde des Kulturförderkreises berichten Ihnen immer wieder von ihren Erfahrungen mit der Situation. Wenngleich Sie diese als schwierig betrachten, lehnen Sie Maßnahmen in der Beschlussvorlage grundsätzlich ab. Als Pädagoge und freiheitsliebender Mensch halten Sie nicht viel von staatlichen Reglementierungen und einem „Überwachungsstaat“. Sollten Sie aber die ins Feld geführten Argumente überzeugen oder sich die Sachlage ändern, sind Sie grundsätzlich bereit, über Ihre Positionen nachzudenken.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Holger Reißmann

Alter: 39

Beruf: Leiter einer Versicherungsagentur

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: 1. FC Wahlsberg (Jugendleiter und Jugendtrainer)

	

Sie sind der älteste Sohn einer Familie aus der Wahlsberger Mittelschicht. Sie sind in Wahlsberg geboren und in behüteten Verhältnisses aufgewachsenen. Nach dem Realschulabschluss machten Sie die Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Seit dieser Zeit arbeiten Sie in einer Versicherungsagentur in Wahlsberg, die sie inzwischen leiten. Ihr ehemaliger Chef war Mitglied in der LRP. Durch ihn erhielten Sie den ersten Kontakt zur Gemeindepolitik und wurden schließlich Mitglied der LRP. Vor vier Jahren haben Sie mit Ihrer Familie ein Haus am Stadtrand gebaut.



Als Jugendleiter und -trainer haben Sie viel Einblick in die Lebenswelt von Jugendlichen und deren Interessen. Die Situation in der Innenstadt halten Sie für bedenklich, können aber auch Argumente für die Jugendlichen anführen. Viele Ihrer Jugendspielerinnen und -spieler beklagen sich, dass es in der Stadt kaum mehr öffentliche Räume für sie gäbe, wo Sie sich zum Chillen treffen könnten. Weder gäbe es ein ansprechendes Jugendzentrum, wo man Musik hören, Filme schauen, kleine Partys feiern oder einfach nur rumhängen könnte, noch könne man sich im Freien oder im Stadtzentrum treffen, ohne irgendwelche Regeln zu brechen oder von Leuten blöd angeschaut zu werden.



Aus Ihrer Perspektive können die in der Beschlussvorlage angedachten Maßnahmen keine Wirkung entfalten, sondern schießen am eigentlichen Ziel vorbei. Sie denken ernsthaft über Alternativmaßnahmen nach, die auch die Lebenswelt der Jugendlichen und deren Bedürfnisse verstärkt in den Blick nehmen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












[bookmark: _GoBack]Name: Klaus Moggel

Alter: 58

Beruf: selbstständiger KFZ-Sachverständiger

Familienstand: verheiratet, ein Kind

Mitgliedschaften: 1. FC Wahlsberg, Musikverein, Trachtenkapelle



Nach Ihrem Hauptschulabschluss machten Sie im ortsansässigen Betrieb eine Lehre zum KFZ-Mechaniker. Bei Ihren Kollegen und Chefs waren Sie sehr beliebt. Mit Anfang 20 gingen Sie als Zeitsoldat zur Bundeswehr. Dort bildeten Sie sich weiter und arbeiteten sich hoch in eine berufsnahe Führungsfunktion (Zugführer einer Einheit für Instandsetzung; mittlere Führungsebene). Nach Beendigung ihrer Zeit als Soldat kehrten Sie nach Wahlsberg zurück und beschlossen die Weiterbildung zum Meister zu machen. Anschließend arbeiteten Sie als Meister noch einige Jahre in Ihrem ehemaligen Ausbildungsbetrieb. Nachdem der örtliche Betrieb aus betriebswirtschaftlichen Gründen geschlossen werden musste, eröffneten Sie im heimischen Kellerbüro und nach der entsprechenden Weiterbildung ein Unternehmen als selbstständiger KFZ-Sachverständiger, welches sehr erfolgreich läuft. Ihre Frau unterstützt Sie bei abrechnungs- und verwaltungstechnischen Aufgaben.



Als Vater eines 17-jährigen Sohnes wissen Sie um die Bedürfnisse der Jugendlichen. Auch Ihr Sohn klagt über die Situation in der Innenstadt, aber vor allem darüber, dass es keinen Ort in der Stadt gibt, an dem man als Gruppe gemütlich Musik machen und Bier trinken könne. Sobald er mit ein paar Freunden an einem lauen Sommerabend mit der Klampfe ein paar Lieder spielen würde, kämen gleich Beschwerden von den Anwohnerinnen und Anwohnern. Einmal kam wohl auch schon die Polizei und drohte, die Gitarre mitzunehmen. Sie kennen Ihren Sohn und wissen, dass er ein guter Junge ist. Deshalb finden Sie die Forderungen in der Beschlussvorlage überzogen. Das eigentliche Problem würde so nicht gelöst. Sie suchen nach alternativen Lösungen, die die Freiheit aller Bürger (auch der Jugendlichen!) berücksichtigt.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein
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Presse

Als Mitarbeitende der Presse- und Mediengruppe Wahlsberg ist es Ihre Aufgabe, über die Entwicklungen in der Kommunalpolitik in Wahlsberg zu berichten. Sie dürfen Informationen zusammentragen und bewerten, Interviews führen und kurze Texte schreiben, die über die Arbeit im Gemeinderat, den Wahlkampf oder die Parteien und Bürgerinitiativen berichten.

[bookmark: _GoBack]Die Presse hat eine der wichtigsten Aufgaben in einer Demokratie. Sie informiert die Bürgerinnen und Bürger über das politische Geschehen und hilft ihnen dabei, sich ihre politische Meinung zu bilden. Dabei muss sie versuchen, kritisch und fair zugleich zu sein. Für eine Pressegruppe in einer Stadt wie Wahlsberg ist es deshalb wichtig, sowohl in der Nähe der Politiker zu sein, als auch den notwendigen Abstand zu haben, um möglichst unabhängig über sie berichten zu können.

Ihre Aufgaben:

· Überlegen Sie sich für Ihre Rolle einen Namen und eine kurze Biografie.

· Besprechen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen der Pressegruppe (Redaktion), wie Sie vorgehen möchten und was Ihnen wichtig ist.

· Nehmen Sie Kontakt zu den Parteien, dem Oberbürgermeister, den Bürgerinitiativen und der Gemeinderatsverwaltung auf und sprechen Sie mit ihnen, um die aktuellen Positionen, Geschehnisse und Entwicklungen zu erfahren und Hintergrundinformationen zu erhalten.

· An den Presseterminen ist es Ihre Aufgabe, Ihre ZuhörerInnen über die aktuellen Entwicklungen zu informieren und Hintergrundinformationen zu präsentieren.

Tipps und Hinweise:

· Sie können Berichte schreiben, die hauptsächlich Informationen enthalten ODER Kommentare (in denen Sie Ihre Meinung ausdrücken).

· Wenn Sie Hintergrundinformationen benötigen, können Sie diese bei der Gemeinderatsverwaltung (Spielleitung)  einholen oder selbst recherchieren.

· Denken Sie daran, dass Sie Ihre ZuhörerInnen unterhalten wollen – Ihre Berichte oder Kommentare dürfen also gerne humorvoll sein.

· Sie können den Wünschen der Parteien oder Bürgerinitiativen nach Berichterstattung über sie nachkommen – das müssen Sie aber nicht! Sie sind schließlich unabhängig. Versuchen Sie in jedem Fall, fair zu bleiben.

· Sprechen Sie sich untereinander ab – vielleicht ist es sinnvoll, die Arbeit aufzuteilen.

· Überlegen Sie sich Fragen BEVOR Sie einen Pressetermin haben! Man kann nie zu viele Fragen stellen!
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Rollenprofil Ökologisch-soziale Partei (ÖSP)

Name: Annkatrin Röder

Alter: 37

Beruf: Tanzlehrerin

Familienstand: verheiratet, ein Kind

Mitgliedschaften: Rock n Roll-Club e.V., Jazz-Dance-Club e.V., Tanzsportgemeinschaft e.V.



Seit Ihrer Jugend ist Tanzen Ihre große Leidenschaft. Sie waren auf überregionalen Tanzveranstaltungen in unterschiedlichsten Stilrichtungen aktiv. Sie sind überglücklich, dass es Ihnen gelungen ist, Ihre Leidenschaft zu Ihrem Beruf zu machen: seit nun fünf Jahren betreiben Sie erfolgreich eine eigene Tanzschule, in welcher Sie Tanzkurse vor allem für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene anbieten. Ihr Angebot ist dabei sehr breit gefächert: Von Kindertanzen, über Paartänze und Salsa bis hin zu Hip Hop, Zumba und West Coast Swing kann man alles in Ihrer Tanzschule lernen. Neben den Tanzkursen bieten Sie auch immer wieder Veranstaltungen an, die für alle Tanzfreudigen offen sind – Ihre Salsa-Tanzabende sind legendär.



[bookmark: _GoBack]Sie kennen die Probleme in der Innenstadt nur zu gut, denn Ihre Tanzschule befindet sich im Stadtzentrum. Einer Sperrzeitverlängerung stehen Sie sehr kritisch gegenüber. Sie glauben nicht, dass diese das Problem lösen wird.



Sie unterstützen den Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums in der Innenstadt. Auch Sie haben immer wieder Ärger mit stark alkoholisierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Eintritt in Ihre Veranstaltungen wollen. Außerdem nervt Sie das erhebliche Müllaufkommen vor ihrer Tanzschule: umgekippte Mülleimer, Bierdosen, zerbrochene Flaschen.



Eine Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche lehnen Sie grundsätzlich ab – zu groß ist der Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte. Vielmehr unterstützen Sie eine zivilgesellschaftliche Lösung – so könnten Freiwillige oder ein Verein präventive und aufklärerische Aktionen durchführen und des Nachts deeskalierend tätig sein.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Leandro Stühlike

Alter: 42

Beruf: Sozialpädagoge

Familienstand: ledig

Mitgliedschaften: Jugend hilft! e.V.,



Sie sind Sozialpädagoge in einer Jugendhilfeeinrichtung. Auch außerhalb Ihres Berufes engagieren Sie sich in der Jugendhilfe. Hierfür haben Sie vor einigen Jahren einen Verein gegründet, in dem Sie ein Mentoringprogramm entwickelt haben, in dem sich Jugendliche gegenseitig unterstützen. Frei nach dem Motto: „Von Jugendlichen, für Jugendliche“. Ihr Programm erfreut sich großer Beliebtheit – auch mit Schulen und städtischen Einrichtungen arbeiten Sie mittlerweile regelmäßig zusammen.



Eine Sperrzeitverlängerung lehnen Sie ab. Sie halten die Forderungen in der Beschlussvorlage G-140/525 für überzogen.



Die Reglementierung des Alkoholkonsums durch eine Polizeiverordnung lehnen Sie ebenfalls ab. Sie wissen, wie gerne die Jugendlichen (und Sie selbst auch) in lauen Sommernächten auf den öffentlichen Plätzen verweilen und das eine oder andere mitgebrachte Getränk genießen. Außerdem finden Sie, dass die Jugendlichen in der Stadt insgesamt sehr wenige Möglichkeiten haben, sich an Orten zu treffen. Hier gibt es Handlungsbedarf und es gilt vielmehr neue Treffpunkte für Jugendliche einzurichten. Als Problem sehen Sie durchaus, dass einzelne Jugendliche Ihren Alkoholkonsum nicht im Griff haben bzw. unerlaubterweise harten Alkohol trinken. Dies gilt es zu verhindern bzw. durch präventive Maßnahmen einzudämmen. Hier sehen Sie ihr Jugendmentoringprogramm als möglichen Lösungsansatz.



Eine Videobeobachtung auf öffentlichen Plätzen lehnen Sie grundsätzlich ab. Das Fehlverhalten Einzelner kann nicht rechtfertigen, das Recht Vieler auf informationelle Selbstbestimmung einzuschränken. Aus ihrer alltäglichen Arbeit kennen Sie die „Problemjugendlichen“, die sich hin und wieder eine Verfehlung erlauben – eine Hauswand besprühen, ein kleines Handgemenge anzetteln usw. Sie glauben aber nicht, dass eine Videoüberwachung das Problem lösen würde. Vielmehr gilt es an der Bildung der Jugendlichen anzusetzen und diese auf ihrem Weg intensiver zu betreuen und zu begleiten. Hierfür fordern Sie mehr Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Bereich der Jugendarbeit, in städtischen Einrichtungen und Schulen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Claudia Thor

Alter: 58

Beruf: Theaterleiterin, Schauspielerin

Familienstand: ledig

Mitgliedschaften: Keine



Nach Ihrem Studium der Theaterwissenschaft in München kehrten Sie in Ihre Heimatstadt zurück, um dort ein kleines Theater zu gründen. Die Anfangsjahre waren schwer, aber Ihr kleines Theater hat sich über die Jahre weiterentwickelt und ist mittlerweile aus der Stadt kaum mehr wegzudenken. Mit kleineren und größeren Produktionen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, versuchen Sie das kulturelle Angebot Ihrer Stadt zu verbessern.



Eine Sperrzeitverlängerung lehnen Sie ab. Sie halten die Forderungen in der Beschlussvorlage G-140/525 für überzogen. Als geeignetere Maßnahme schlagen Sie vor, dass der Öffentliche Personennahverkehr optimiert werden soll. Vor allem in der Nacht sollten mehr Nachtbusse dafür sorgen, dass die Menschen schneller nach Hause kommen.



Sie unterstützen den Antrag auf Reglementierung des Alkoholkonsums in der Innenstadt. Ihr kleines Theater befindet sich zwar nicht direkt in der Innenstadt. Viele Gäste müssen aber die Innenstadt passieren, wenn sie zu Ihrem Theater kommen wollen. Einige haben sich bei Ihnen über die Situation in der Innenstadt beschwert. Damit sich alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch Ihre Gäste wohl und sicher in der Stadt fühlen, unterstützen Sie den Antrag.



Die Lösung einer Videoüberwachung risikobehafteter Innenstadtbereiche ist für Sie wenig einleuchtend. Außerdem glauben Sie nicht, dass eine Videoanlage das Problem lösen kann. Vielmehr befürchten Sie eine Verlagerung der Problemzone – auch in die Nähe Ihres Theaters.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Wilhelm Mannig

Alter: 65

Beruf: Lehrer

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Mitgliedschaften: Keine



Sie sind schon seit vielen Jahren Mitglied des Gemeinderates. Ihre politische Leidenschaft haben Sie mit der ökologischen Bewegung in den 1980ern entdeckt. Seitdem sind Sie politisch engagiert. Nachdem Sie einige Jahre sogar auf Landesebene politisch aktiv waren, haben Sie sich seit Mitte der 1990er auf Ihr Engagement als Gemeinderat konzentriert und verfolgen diese Aufgabe mit großer Leidenschaft.



Sie kennen die Situation in der Innenstadt. Nicht nur durch Ihre Arbeit im Gemeinderat, sondern auch durch zahlreiche Erzählungen und Schilderungen Ihrer Schülerinnen und Schüler. Zu dieser Thematik haben Sie auch schon ein kleines Projekt mit einer Ihrer Klassen durchgeführt. Eines der Ergebnisse dieses Projektes war, dass sich die Jugendlichen mehr Nachtbusse wünschen, denn teilweise müsse man mehr als eine Stunde auf den nächsten Bus warten.



Eine Sperrzeitverlängerung lehnen Sie ab. Vielmehr möchten Sie sich für den Ausbau des Nachtbusnetzes einsetzen, so dass die jungen Besucherinnen und Besucher der Innenstadt in der Nacht schnell und sicher nach Hause kommen.



Hinsichtlich der Reglementierung des Alkoholkonsums in der Innenstadt sind Sie noch unentschieden. Hier möchten Sie sich von den besseren Argumenten überzeugen lassen. Wichtig ist Ihnen aber, dass bestehende Regelungen von Seiten der Gastronomie eingehalten und gegebenenfalls vermehrt kontrolliert werden.



Die Verordnung zur Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche lehnen Sie grundsätzlich ab. Nach Ihrer Ansicht ist der Eingriff in die persönliche Freiheit des Einzelnen durch eine solche Maßnahme zu groß. Außerdem halten Sie das Ganze für juristisch nicht durchsetzbar.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Burak Süleyman

Alter: 48

Beruf: Erzieher

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Mitgliedschaften: Deutsch-Türkischer Elternverein e.V., Verein für türkische Kultur e.V., Kulturzentrum für interkulturelle Bildung und Integration e.V.



Sie sind einer der wenigen Gemeinderatsmitglieder mit eigenem Migrationshintergrund. Während andere nur über Integration reden, meinen Sie es mit diesem Thema wirklich ernst. In Ihrer Freizeit sind Sie in verschiedenen Vereinen aktiv, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen.



Als Erzieher und stellvertretender Leiter eines Jugendzentrums kennen Sie die Situation in der Innenstadt durch die alltägliche Arbeit, aber auch durch die Erfahrungen und Erzählungen vieler Jugendlicher. An der Diskussion über den Nutzungskonflikt in der Innenstadt nervt Sie, dass viele Menschen Vorurteile gegenüber Migrantinnen und Migranten schüren. In Gesprächen mit Ihren Freundinnen und Freunden in den verschiedenen Vereinen sprechen Sie oft darüber, wie Sie dem entgegenwirken können.



Eine Sperrzeitverlängerung lehnen Sie ab und finden diese widersinnig. Sie glauben nicht, dass eine solche Maßnahme zur Verbesserung der Situation beitragen würde. Vielmehr würden bei einer Sperrzeitverlängerung die Feiernden noch mehr auf die Straße gedrängt und nach Ihrer Meinung die Lärmproblematik so noch verstärkt.



Die Reglementierung des Alkoholkonsums im Innenstadtbereich lehnen Sie ab. Sie sind der Meinung, dass ein Alkoholverbot der falsche Weg sei. Vielmehr gelte es, die Jugendlichen für die Alkoholproblematik und Gefahren des Alkoholkonsums zu sensibilisieren und mit verschiedenen Jugendprojekten präventiv zu wirken.



Einen ähnlichen Standpunkt vertreten Sie auch hinsichtlich der Videoüberwachung, die Sie ablehnen. Anstatt mit der „technischen Lösung“ durch eine Videoüberwachung die Persönlichkeitsrechte vieler zu verletzen, treten Sie für eine „menschliche Lösung“ ein. Gerne sind Sie auch dazu bereit, sich in Ihren Vereinen zu organisieren und bei möglichen Projekten und Alternativmaßnahmen zur Videoüberwachung mitzuwirken. Ihrer Meinung nach wäre ein lokales Bündnis aus verschiedensten Vereinen und Gruppen die beste Lösung, um den Nutzungskonflikt zu beheben und die Sicherheit in der Innenstadt zu stärken.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Dr. Toni Leither

Alter: 44

Beruf: Biologe

Familienstand: ledig, ein Kind

Mitgliedschaften: Jugendorganisation Naturschutz, Arbeitsgemeinschaft Natur und Umweltbildung, Ökozentrum e.V., Tierschutzverein



An Ihr Studium der Biologie in Freiburg, haben Sie eine Promotion angeschlossen. Danach waren Sie als Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten tätig, bevor Sie in Ihre Heimatstadt zurückkehrten. Sie sind schon in Ihrer Wahlsberger Schulzeit der ÖSP beigetreten und haben sich schon in jungen Jahren umweltpolitisch engagiert. Ihrer Liebe zur Natur und Umwelt sind Sie auch über die Jahre treu geblieben. Sie leben am Stadtrand, nahe der Natur – die Probleme der Innenstadt sind für Sie deshalb „weit weg“. Auch wenn Sie kein geborener Stadtmensch sind, können Sie den Nutzungskonflikt nachvollziehen.



Hinsichtlich einer Sperrzeitverlängerung haben Sie Zweifel. Sie glauben nicht, dass diese Maßnahme zur Lösung beitragen kann. Vielmehr halten Sie einen Ausbau des Nachtbusnetzes für sinnvoll. Diese fahren zu selten und erreichen insbesondere Teile am Stadtrand nur unzureichend. Hier sollte nachgebessert werden. In Verbindung mit einer Ausweitung des Nachtbusnetzes können Sie sich sogar eine Aufhebung der Sperrzeiten vorstellen. Dann könne jeder selbst entscheiden, ob und wann er die Gastronomie verlässt und den Heimweg antritt.



Eine Reglementierung des Alkoholkonsums im Innenstadtbereich können Sie sich durchaus vorstellen. Allerdings halten Sie es für ein falsches Signal, die Polizei mit einer solchen Aufgabe zu betrauen. Hier sollte nach einer anderen Lösung gesucht werden.



Das Vorhaben einer Videoüberwachung in der Innenstadt lehnen Sie ab. Ob es einer Alternativlösung bedarf und wie diese gegebenenfalls aussehen könnte, wissen Sie noch nicht. Hier warten Sie auf weitere Erkenntnisse aus der Arbeit im Gemeinderat.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Dr. Christiane Greifeld

Alter: 43

Beruf: Biologin und Bildungsreferentin

Familienstand: ledig

Mitgliedschaften: Naturfreunde Wahlsberg e.V., BildungsOffensive e.V., Frauentreff Wahlsberg e.V.



Seit geraumer Zeit sind Sie schon als Mentorin für Bürgerbeteiligung und als Dozentin in der Erwachsenenbildung und in der Frauenpolitik aktiv. Den Frauentreff Wahlsberg haben Sie mit begründet und Sie sind Vorstandsfrau im Frauenforum Baden-Württemberg.



Die Entwicklungen in der Innenstadt betrachten Sie mit großem Interesse. Auch im Frauentreff haben Sie diese immer wieder diskutiert. Besonders der Konflikt zwischen Sicherheit und Freiheit wurde hier intensiv diskutiert.



In diesen Diskussionen haben Sie selbst einen Prozess durchlaufen: waren Sie anfangs vor allem auf die Sicherheitsinteressen bedacht, wurde Ihnen in den Diskussionen klar, wie wichtig das Gut der Freiheit ist. 



Deshalb lehnen Sie die Beschlussvorlage ab. Die Forderung nach einer Sperrzeitverlängerung halten Sie für widersinnig, ein Alkoholverbot im Innenstadtbereich für zu weitreichend und eine Videoüberwachung als nicht zumutbar. Sie sind nicht bereit, einer solchen Vorlage zuzustimmen, solange andere Lösungsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind: Hier denken Sie beispielsweise an die Einrichtung von Präventionsprogrammen unter Einbindung lokaler Vereine und Gruppierungen. Dies wäre eine Lösung die von der Zivilgesellschaft ausgeht und würde die Stadtkasse weiter weniger belasten als die anderen Maßnahmen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Normen Krüger

Alter: 42

Beruf: Rettungsassistent

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Mitgliedschaften: Malteser Hilfsdienst e.V.



Nach Ihrer Schulzeit entschlossen Sie sich, den Wehrdienst zu verweigern und leisteten stattdessen Zivildienst. Diesen machten Sie am kommunalen Krankenhaus in Wahlsberg. In dieser Zeit entwickelte sich auch Ihre Leidenschaft für den Rettungsdienst. Im Anschluss an den Zivildienst machten Sie die Ausbildung zum Rettungssanitäter und später dann zum Rettungsassistenten. Ihr ursprüngliches Ziel war es, im Anschluss ein Medizinstudium zu absolvieren. Wider Erwarten erhielten Sie sogar einen Studienplatz. Allerdings wehrte Ihre Freude nur kurz, denn weit weg von der Heimat und Tag ein Tag aus auf der Studierbank bzw. im Labor merkten Sie schnell, dass das nicht das Leben war, was Sie sich wünschten. Nach vier Semestern brachen Sie Ihr Studium ab und sind seit dieser Zeit mit ganzem Herzen im Rettungsdienst aktiv.



Aus Ihrer Arbeit kennen Sie die Probleme der Innenstadt und die „Früchte“, die diese tragen. Alkoholvergiftungen, Platzwunden und Knochenbrüche: das sind häufig die Einsatzgründe am Wochenende. 



Dennoch richten Sie sich vehement gegen die Maßnahmen in der Beschlussvorlage. Denn keine der genannten Vorschläge kann aus Ihrer Sicht die Situation grundlegend verändern oder gar lösen. Nicht Sperrzeiten, Alkohol oder fehlende Technik sind das Problem. Vielmehr müssten die jugendlichen Menschen verstehen lernen, dass sie die Verantwortung für Ihr Handeln tragen. Staatliche Reglementierungen halten Sie für den falschen Weg. Sie treten für einen offenen Dialog in der Bürgerschaft ein. Hier gelte es, die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Einrichtung von Bürgerforen zu schaffen, um die Einwohnerinnen und Einwohner in die politischen Entscheidungen mit einzubeziehen.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Name: Anne Mühl

Alter: 32

Beruf: Sozialarbeiterin, Kulturredakteurin und Literaturwissenschaftlerin

Familienstand: ledig

Mitgliedschaften: Literaturkreis



Nach Ihrem Abitur entschieden Sie, einen entwicklungspolitischen Auslandsdienst zu machen. Neue Länder, Kulturen, Traditionen, Sitten, Sprachen und Bräuche reizten Sie ungemein. Was heute weit verbreitet ist, war damals eine absolute Ausnahme. In dieser Zeit reisten Sie sehr viel in Südamerika. Diese Erfahrungen haben Ihr Weltbild nachhaltig geprägt.



Nach Ihrem zweijährigen Auslandsaufenthalt absolvierten Sie ein Studium der Sozialen Arbeit und sind heute als Sozialarbeiterin an verschiedenen Schulen aktiv.



Sie wissen um die Probleme in der Innenstadt aus zahlreichen Erzählungen und Berichten der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräften. Zwar halten Sie die Probleme für wichtig, wissen aus Ihrer „globalen“ Perspektive aber, dass es in der Welt weitreichendere Herausforderungen (z .B. Armut, Umweltschutz, etc.) gibt.



In der Beschlussvorlage sehen Sie keine adäquate Problemlösung. Sollte die Freiheit der Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger in der Innenstadt eingeschränkt werden, so müssten solche Vorschläge aus der Bürgerschaft selbst entspringen. Dies sei aber nicht der Fall. Deshalb gilt für Sie: Freiheit geht vor Sicherheit.





		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein
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Rollenprofil Oberbürgermeister

Name: Dr. David König

Alter: 58

Beruf: Jurist

Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder



Sie sind Oberbürgermeister von Wahlsberg. Dieses Amt haben Sie nun seit über fünf Jahren inne und glauben, in dieser Zeit schon viel für die Stadt erreicht zu haben.



Sie stammen gebürtig nicht aus Wahlsberg, sondern aus einem kleinen Städtchen in Oberschwaben. In Ihrer Jugend war nicht absehbar, dass Sie einmal eine so vielversprechende politische Karriere einschlagen würden. Nach der mittleren Reife absolvierten Sie erfolgreich eine Ausbildung zum Rechtsanwaltsgehilfen. Nach zwei Jahren Berufserfahrung entschieden Sie sich für die Weiterbildung zum Rechtsfachwirt. In diesem Beruf arbeiteten Sie dann für drei Jahre in einer Kanzlei in Wahlsberg. Hier lernten Sie die Stadt kennen und lieben. Nach dieser Zeit entschlossen Sie sich schweren Herzens, Wahlsberg zu verlassen, um Jura zu studieren. Erst in dieser Zeit entdeckten Sie Ihr Interesse an der Politik. Für das Referendariat kamen Sie nach Wahlsberg zurück. Nach dem Zweiten Staatsexamen nahmen Sie eine Stelle im Innenministerium Baden-Württembergs an, bevor Sie dann schließlich vor rund fünf Jahren für das Oberbürgermeisteramt in Wahlsberg erfolgreich kandidierten. Sie sind parteilos.



Sie unterstützen den Maßnahmenkatalog zur Lösung des Nutzungskonfliktes in der Innenstadt, wie er in der Beschlussvorlage ausformuliert ist. Die Probleme in der Wahlsberger Innenstadt sind Ihrer Meinung nach gravierend und es besteht dringender Handlungsbedarf. Es ist Ihr großes Ziel, die Beschlussvorlage durch den Gemeinderat zu bringen. Allerdings sind Sie in den Details durchaus kompromissbereit. Sie wissen um die Brisanz der Vorschläge und die juristischen Fragezeichen, die dahinter stehen. Mit dieser Beschlussvorlage soll Wahlsberg ein Ausrufezeichen setzen – für viele andere Städte in Baden-Württemberg, aber auch für die Landespolitik. Lärmstreit, Gewaltdelikte und Vandalismus unter Alkoholeinfluss sind keine spezifischen Probleme von Wahlsberg, sondern ein Phänomen, das in vielen Gemeinden und Städten Baden-Württembergs existiert. Die Kommunen fühlen sich mit diesen Problemen von den Gerichten und der Landespolitik im Stich gelassen. Ihre Beschlussvorlage soll hier ein Zeichen setzen und die politischen Entwicklungen vorantreiben.



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		












Ihre Aufgaben:

Als Oberbürgermeister von Wahlsberg haben Sie mehrere Aufgaben.

Zum Ersten sind Sie dafür zuständig, die Gemeinderatssitzungen zu leiten. Wenn Sie Unterstützung benötigen, können Sie jederzeit Hilfe von Seiten des Hauptamtes (Spielleitung) einfordern.

Des Weiteren tragen Sie auch die Verantwortung für eine fruchtbare Arbeit des Gemeinderates. Als Oberbürgermeister sollten Sie für alle Fraktionen ein vertrauensvoller und kompetenter Ansprechpartner sein, um die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt zu wissen. Vielmehr als parteipolitische Spielchen ist für Sie das Wohl der Stadt und seiner Bürgerschaft handlungsweisend. Deshalb sollten Sie sich in der Phase der Fraktionssitzungen die Zeit nehmen, alle Fraktionen zu besuchen und deren Befindlichkeiten und Positionen zu erfragen. Machen Sie sich hierzu Notizen, um mögliche Kompromissmöglichkeiten aufzuzeigen. Sollten die Fraktionen keinen Redebedarf mit Ihnen haben, sollten Sie dies akzeptieren.

Eine weitere Aufgabe ist die Leitung des Hauptausschusses während der Ausschusssitzungsphase. Hier sind Sie für das Gelingen der Ausschussarbeit hauptverantwortlich.

In der zweiten Gemeinderatssitzung ist es Ihre Aufgabe, die eingereichten Anträge zusammen mit der Spielleitung zu sichten, ein einleitendes Statement zur Beschlussvorlage zu präsentieren sowie die Diskussion und die abschließende Abstimmung zu leiten.

[bookmark: _GoBack]Ihr Ziel ist es, die Beschlussvorlage auch gegen Widerstände durch den Gemeinderat zu bringen. Deshalb sollten Sie gut informiert sein und nützliche Argumente auf Ihrer Seite haben. Lesen Sie hierfür gegebenenfalls die Hintergrundinformationen, die Sie bei der Spielleitung erhalten können.

Sollten sich Widerstände, z. B. durch eine Bürgerinitiative, gegen Ihre Beschluss-Vorlage regen, ist es Ihre Aufgabe, die Menschen mit guten Argumenten von der Richtigkeit der Maßnahmen, die in der Beschlussvorlage genannt werden, zu überzeugen.
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Anzahl der Rollen pro Partei nach der Gesamtzahl der Teilnehmenden

		[bookmark: _GoBack]Gesamt*

		CVP

		FUL

		APD

		ÖSP

		LRP

		BI**

		OB



		21

		5

		4

		3

		3

		3

		2

		1



		22

		6

		4

		3

		3

		3

		2

		1



		23

		6

		5

		3

		3

		3

		2

		1



		24

		7

		5

		3

		3

		3

		2

		1



		25

		7

		5

		4

		3

		3

		2

		1



		26

		7

		6

		4

		3

		3

		2

		1



		27

		7

		6

		5

		3

		3

		2

		1



		28

		7

		6

		5

		4

		3

		2

		1



		29

		8

		6

		5

		4

		3

		2

		1



		30

		8

		7

		5

		4

		3

		2

		1



		31

		8

		7

		6

		4

		3

		2

		1



		32

		8

		7

		6

		5

		3

		2

		1



		33

		8

		7

		6

		5

		3

		3

		1



		34

		9

		7

		6

		5

		3

		3

		1



		35

		9

		8

		6

		5

		3

		3

		1



		36

		10

		8

		6

		5

		3

		3

		1



		37

		10

		9

		6

		5

		3

		3

		1



		38

		10

		9

		7

		5

		3

		3

		1



		39

		11

		9

		7

		5

		3

		3

		1



		40

		11

		10

		7

		5

		3

		3

		1



		41

		11

		10

		8

		6

		3

		3

		1



		42

		12

		10

		8

		6

		3

		3

		1



		43

		12

		11

		8

		6

		3

		3

		1



		44

		13

		11

		8

		6

		3

		3

		1



		45

		13

		11

		8

		6

		4

		3

		1



		46

		13

		12

		8

		6

		4

		3

		1



		47

		13

		12

		9

		6

		4

		3

		1



		48

		14

		12

		9

		6

		4

		3

		1



		49

		14

		13

		9

		6

		4

		3

		1



		50

		15

		13

		9

		6

		4

		3

		1



		51

		15

		13

		10

		6

		4

		3

		1



		52

		15

		13

		10

		7

		4

		3

		1



		53

		15

		13

		10

		7

		5

		3

		1



		54

		15

		13

		10

		7

		5

		4

		1



		55

		15

		13

		11

		7

		5

		4

		1



		56

		15

		13

		11

		8

		5

		4

		1



		57

		15

		13

		11

		9

		5

		4

		1



		58

		15

		13

		11

		9

		6

		4

		1



		59

		15

		13

		11

		9

		6

		5

		1



		60

		15

		13

		11

		9

		6

		6

		1







* durch Pressegruppe (oder Vergrößerung der BI) erweiterbar.

** optional
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Ablaufplan Wahlsberg: Erweiterung „Bürgerentscheid“ (Spielleitung) ‒ Seite 4



		Uhrzeit

		Dauer

		Raum

		Handlung 

		Aufgabe TN

		Aufgabe Spielleitung



		

		45 min

		Plenum

		Begrüßung/Einführung

Vorstellung des Aktionsbündnisses

Warm-up

Einführung in die Kommunalpolitik

Einführung in die Planspielmethode

Ablaufplan vorstellen

		

		Begrüßung

Vorstellung des Aktionsbündnisses

Warm-up anleiten

Einführung in die Kommunalpolitik

Basisinformationen zur Planspielmethode (Szenario, Rolle, Ergebnisoffenheit)

Erläuterung des Planspielablaufs

Klärung wesentlicher Grundbegriffe

Plenum, Ausschuss, Fraktion, etc.

Erläuterung der Sonderfunktionen (Bürgermeister/in, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende)

Ablaufplan vorstellen und austeilen

· Ablaufplan



		

		15

		Plenum

		Stadtbegehung mit der Gemeindeverwaltung (Szenario).

		

		Stadtbegehung mit PowerPoint und Szenario präsentieren



		

		20

		Individuell

		Einlesen

		Einarbeitung in die Rolle (und Position); Bestimmung der persönlichen Position;

Einlesen in die Beschlussvorlage

		Verteilen der Namensschilder (Zufallsprinzip)

Materialien an alle austeilen: 

· Rollenprofile

· Beschluss-Vorlage

· (jeweilige Fraktionsposition)



Die Spielleitung steht für Fragen zur Verfügung.








		

		45

		Fraktionen

















Bürgerinitiative

		Erste Fraktionssitzung

















Erste Sitzung

		Fraktionen:

Informationsaustausch über

Rolleneigenschaften;

Wahl des/der Fraktionsvorsitzenden;

Aufteilung auf die verschiedenen Ausschüsse;



Erarbeitung von Leitlinien und Zielen für die Arbeit in den Ausschüssen.



Bürgerinitiative:

Festlegung des Themas; Planung einer öffentlichkeitswirksamen Aktion.

		Als Vertretung der Gemeinderatsverwaltung:

Materialien an jeweilige Fraktion austeilen:

· Fraktionsaufträge (1)



Namen der Fraktionsvorsitzenden 

in das Redemanuskript für den OB (1) eintragen und diesem das Skript übergeben und erläutern.

· Bürgerinitiative-Arbeitsauftrag (1)



Unterstützung bei den Planungen.



		

		20

		Plenum

		Erste Gemeinderatssitzung

		Eröffnung der Gemeinderatssitzung (OB);

Darstellung der verschiedenen Fraktionspositionen;

Einsetzung der Ausschüsse;

Überweisung der Beschlussvorlage an die Ausschüsse zur Vorberatung mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen.



Aktion „Bürgerinitiative“

		Als Mitglied der Gemeinderatsverwaltung: 

Unterstützung des/der  OB  (bei Bedarf).








		


		45

		Ausschüsse

















































Bürgerinitiative

		Beratungen

















































Zweite Sitzung

		Ausschüsse:

Evtl. Wahl eines oder einer Vorsitzenden;

Erarbeitung von Beschlussempfehlungen zur Beschlussvorlage.







































Vorbereitung eines Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids.

		Als Vertreter/in der Gemeinderatsverwaltung:

Materialien an jeweiligen Ausschuss austeilen: 

· Arbeitsaufträge in die Ausschüsse geben

· Ggf. Hintergrundinformationen

· Vorlage/n für die Beschlussempfehlung 

· Bei Bedarf Anregungen zu taktischen Fragen und Kompromissen

· Sicherstellung einer erfolgreichen Arbeit der Ausschüsse 

· Unterstützung (bei Bedarf!) bei der Formulierung von Beschlussempfehlungen.

Nach Fertigstellung der Beschlussempfehlungen sollten diese für jede Fraktion kopiert werden

Unterstützung bei Bedarf.



· Bürgeninitiative-Arbeitsauftrag (2), Hintergrundinformationen und Infomaterial zu Beteiligungsformen

· Formblatt für Unterschriftenliste



		


		30













		Fraktion













		Zweite Fraktionssitzung

und











		Erarbeitung einer gemeinsamen Position zur Beschlussvorlage;

Gegebenenfalls Erarbeitung von alternativen Anträgen;

Abgabe der Anträge bei der Gemeinderatsverwaltung;

Beauftragen einer Sprecherin oder eines Sprechers zur Darstellung der Fraktionsposition im Plenum;

		Als Vertretung der Gemeinderatsverwaltung:

· Fraktionsaufträge (2)

· Formulare für Anträge an die Fraktionen 

Bei Bedarf: 

· Hilfestellung bei der Formulierung von Anträgen





		

		15

		Individuell









Bürgerinitiative

		Externe Verhandlungsrunde







Dritte Sitzung

		Letzte Verhandlungen mit anderen Fraktionen oder Mitgliedern des Gemeinderats.





Erstellung von Flyern, Plakaten und einer Kurzpräsentation über direkte Demokratie auf kommunaler Ebene und ihr Bürgerbegehren;

Unterschriften sammeln für Bürgerbegehren (während externer Verhandlungsrunde).

		· Ermutigung zu Verhandlungen und Absprachen zwischen den Fraktionen; Namen der Fraktionsrednerinnen in das Redemanuskript für den OB (2) eintragen.



· Arbeitsauftrag für Bürgerinitiative (3)

	Materialien für Flyer, Plakate, 	etc.



		

		30

		Plenum

		Zweite Gemeinderatssitzung

		Öffentliche Darstellung der Fraktionspositionen zur Beschlussvorlage durch Sprecherin oder Sprecher der Fraktion evtl. mit Anträgen.



Diskussion und Abstimmung über die Anträge bzw. Beschlussvorlage.



		Vor Beginn: Besprechung des Redemanuskripts mit dem

Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin:

· gemeinsame Sichtung der eingereichten Änderungsanträge

· Notiz der Anträge in einer strukturierten  Reihenfolge auf Flipchart/Overheadfolie

Erläuterung des Abstimmungsmodus (einfache Mehrheit) für das gesamte Plenum.



Als Mitglied der Gemeinderatsverwaltung: Unterstützung des/der Oberbürgermeisters/Oberbürgermeisterin (bei Bedarf)



		

		45

		Bürgerentscheid 

		Bürgerentscheid

		Übergabe der Unterschriftenliste durch die Bürgerinitiative an Gemeinderatsverwaltung/OB;

Kurzpräsentation der Bürgerinitiative über direkte Demokratie auf kommunaler Ebene und eigene Position;

Prüfung der Unterschriftenliste und des Quorums;

[bookmark: _GoBack]Ggf. Durchführung eines Bürgerentscheids

		· Prüfung der Unterschriftenliste und des Quorums des Bürgerbegehrens

· Wahlbenachrichtigungen austeilen

· Ausfüllen des amtlichen Stimmzettels

· Aufbau des Wahllokals

· Durchführung der Wahl

· Auszählung der Wahl

 Feststellen des Quorums des Bürgerentscheides

· Verkündigung des Ergebnisses



		

		30

		

		Auswertung und Reflexion

		

		Entlassen der Teilnehmenden aus Ihren Rollen.

Leitung und Moderation der Auswertungs- und Reflexionsphase;
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Ablaufplan Wahlsberg (Erweiterungsmodul „Bürgerentscheid“)

		Zeitbedarf

		Raum / Ort

		Aktivitäten/Handlung



		Vorbereitungsphase



		45 Minuten

		Plenum

		Begrüßung und Einführung:


Vorstellung des Aktionsbündnisses

Warm-up und Kennenlernen

Einführung in die Kommunalpolitik

Einführung in die Planspielmethode

Ablaufplan vorstellen



		15 Minuten

		Plenum

		Stadtbegehung mit der Gemeindeverwaltung (Szenario)



		Simulationsphase



		20 Minuten

		Individuell

		Einarbeitung in die Rolle (und Position) Bestimmung der persönlichen Position

Einlesen in die Beschlussvorlage



		45 Minuten

		Fraktionen / Bürgerinitiative

		Erste Fraktionssitzung



		20 Minuten

		Plenum

		Erste Gemeinderatssitzung



		45 Minuten

		Ausschüsse / Bürgerinitiative

		Ausschusssitzungen



		30 Minuten

		Fraktionen / Bürgerinitiative

		Zweite Fraktionssitzung



		15 Minuten

		Individuell

		Externe Verhandlungen



		30 Minuten

		Plenum

		Zweite Gemeinderatssitzung



		45 Minuten

		Plenum / individuell

		Bürgerentscheid



		Auswertungsphase



		30 Minuten

		Plenum

		Reflexion, Auswertung und Feedback
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Arbeitsauftrag Bürgerinitiative (Erste Sitzung)

1. Organisatorische Fragen (10 Minuten)

a. Stellen Sie sich einander vor.

b. Wählen Sie eine Sprecherin oder einen Sprecher für die Vertretung nach außen.

2. Inhaltliche Arbeit (35 Minuten)

a. Bestimmen Sie Ihre gemeinsame Position zum Nutzungskonflikt in der Innenstadt und zu den Maßnahmen der Beschlussvorlage G-140/252. 

Sind Sie für oder gegen eine Verlängerung der Sperrzeit? 

Unterstützen Sie ein Alkoholverbot in der Innenstadt oder lehnen Sie es ab? Befürworten Sie eine Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche oder sind Sie dagegen?

b. Überlegen Sie sich einen Namen für Ihre Bürgerinitiative.

c. Versuchen Sie, den Gemeinderat auf Ihr Anliegen aufmerksam zu machen: Planen Sie eine öffentlichkeitswirksame Aktion (z.B. Sit-in, Blockade, Demonstration, Plakate, Flyer, etc.), die Sie vor, während oder nach der ersten Gemeinderatssitzung durchführen.



		Wie stehen Sie gemeinsam zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein



		







[bookmark: _GoBack]
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Mat3d_Wahlsberg_Erweiterung-Buergerentscheid/04_BI_Arbeitsauftrag_2.doc
Arbeitsauftrag Bürgerinitiative (Zweite Sitzung)




Planungssitzung (45 Minuten)


1. Legen Sie sich auf einen Schwerpunkt (Sperrzeit, Alkoholverbot, Videobeobachtung) Ihrer Bürgerinitiative fest. Lesen Sie hierfür die Hintergrundinformationen zu den einzelnen Punkten aufmerksam durch.


2. Informieren Sie sich über die direktdemokratischen Beteiligungsformen (v.a. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid) auf kommunaler Ebene. Was müssen Sie tun, um erfolgreich einen Bürgerentscheid durchführen zu können?


3. Bereiten Sie ein Bürgerbegehren vor. 


a. Bedenken Sie die Voraussetzungen für ein Bürgerbegehren.


b. Erstellen Sie einen schriftlichen Antrag für ein Bürgerbegehren (siehe Formblatt Unterschriftenliste). Bedenken Sie, dass Sie darin eine mit Ja oder Nein zu beantwortende Frage, über die entschieden werden soll und eine Begründung formulieren müssen.


c. Überlegen Sie sich eine Strategie, wie Sie das Bürgerbegehren erfolgreich gestalten können:


· Welche Fraktionen und/oder Gemeinderatsmitglieder können Sie für sich gewinnen? Können Sie mit der Presse zusammenarbeiten?


· Wie können Sie die Menschen von Ihrem Anliegen überzeugen? Welche Argumente sprechen für Ihre Position, welche Gegenargumente könnten von Ihren Gegnern angeführt werden?
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Mat3d_Wahlsberg_Erweiterung-Buergerentscheid/05_BI_Arbeitsauftrag_3.doc
Arbeitsauftrag Bürgerinitiative (Dritte Sitzung)




Durchführung des Bürgerbegehrens 


1. Werbung und Information (30 Minuten):


a. Erstellen Sie Informations- und Werbematerial (z.B. Flyer und Plakate) für Ihr Bürgerbegehren, auf dem Sie Informationen über die Beteiligungsform Bürgerbegehren/ Bürgerentscheid und Argumente für Ihre Position darstellen.


b. Erstellen Sie eine kurze Präsentation (ca. drei Minuten) für einen Vortrag, den Sie nach der zweiten Gemeinderatssitzung halten werden, sollte der Gemeinderat dort nicht in Ihrem Sinne entscheiden und Ihr Bürgerbegehren erfolgreich sein. Der Kurzvortrag sollte Informationen über die Beteiligungsform Bürgerbegehren/ Bürgerentscheid und Argumente für Ihre Position enthalten.


2. Sammeln Sie Unterschriften (15 min):


a. Sie können unterschiedliche Methoden zur Unterschriftensammlung wählen: Sprechen Sie Menschen direkt an und/oder machen Sie einen zentralen Stand. Verteilen Sie Ihre Werbe- und Informationsmaterial.


b. Sammeln Sie auf Ihrer Liste (siehe Formblatt für Unterschriftenliste) die Namen und Unterschriften Ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer.


c. Denken Sie an das zu erfüllende Quorum.


3. Einleitung des Bürgerentscheides (nach der zweiten Gemeinderatssitzung):


a. Sollte der Gemeinderat in der zweiten Gemeinderatssitzung in Ihrem Sinne entscheiden, ist dies auch Ihr Verdienst und Erfolg.


b. Sollte der Gemeinderat nicht in Ihrem Sinne entschieden haben, können Sie Ihre Unterschriftenliste des Bürgerbegehrens beim Oberbürgermeister einreichen und so gegebenenfalls einen Bürgerentscheid erzwingen.


c. Präsentieren Sie Ihren Kurzvortrag (ca. drei Minuten) mit Informationen über die Beteiligungsform Bürgerbegehren/ Bürgerentscheid und den Argumenten für Ihre Position im Plenum.
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Die Bürgerinitiative

Wahlsberg ist eine schöne und lebenswerte Stadt: Sie übt mit ihrem Angebot an Gastronomie, Konzerten, kulturellen Angeboten, Diskotheken etc. eine besondere Anziehungskraft auf ihre Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf die Bewohnerinnen und Bewohner des weiteren Umlands aus. Außer dem entsprechenden gastronomischen Angebot verdankt Wahlsberg seine Beliebtheit auch der Atmosphäre mit den historischen Gebäuden, dem südländischen Flair und dem angenehmen Klima, welches es in den Sommermonaten ermöglicht, sich bis in die Nachtstunden im Freien aufzuhalten. Dies macht Wahlsbergs Charakter als offene und lebendige Stadt aus. Die Innenstadt ist seit langem Ziel zahlreicher freizeitorientierter Personen und Gruppen aus Wahlsberg und dem Umland, welche die kulturellen und gastronomischen Einrichtungen sowie die öffentlichen Plätze in Wahlsberg besuchen.

Lange Jahre war das Verhältnis zwischen den Gästen und der Anwohnerschaft der Innenstadt offen und rücksichtsvoll. Dies hat sich aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren sehr stark verändert: Es herrscht eine angespannte Stimmung zwischen den Besucherinnen und Besuchern und der Bevölkerung in der Innenstadt. Seit einigen Jahren beobachten Sie diese Entwicklung mit großer Sorge. Die Politik scheint unfähig, den Konflikt zu lösen. Es ist Zeit, selbst aktiv zu werden und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in die Hand zu nehmen! Deshalb haben Sie beschlossen, eine Bürgerinitiative zu gründen. 

Ihre Aufgabe:

· Geben Sie der Initiative einen Namen und überlegen Sie sich eine Kurzbeschreibung.

· Lesen Sie sich die Beschlussvorlage G-140/252 aufmerksam durch.

· Bestimmen Sie Ihre persönliche Position zum Nutzungskonflikt in der Innenstadt und zu den Maßnahmen der Beschlussvorlage G-140/252. Sind Sie für oder gegen eine Verlängerung der Sperrzeit? Unterstützen Sie ein Alkoholverbot in der Innenstadt oder lehnen Sie es ab? Befürworten Sie eine Videobeobachtung risikobehafteter Innenstadtbereiche oder sind Sie dagegen?



		Wie stehen Sie zu den aktuellen Themen in Wahlsberg?



		Thema

		Antwort

		Bemerkungen / Alternative



		Sperrzeitverlängerung

		Ja



		Nein



		





		Alkoholverbot

		Ja



		Nein



		





		Videoüberwachung

		Ja



		Nein
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		Bürgerbegehren 



		Antrag

		

		

		

		

		



		Die Unterzeichnenden beantragen einen Bürgerentscheid über die Frage:



		Begründung

		

		

		

		

		



		



		Die Unterzeichnenden berechtigen die unten genannten Vertrauenspersonen, das benannte Bürgerbegehren zu vertreten und im Falle eines Kompromisses zurückzunehmen oder abzuändern, soweit dies für die Zulässigkeit erforderlich ist. Des Weiteren werden alle zukünftigen Unterzeichnenden des Bürgerbegehrens berechtigt, die auf dieser Liste bereits eingeschriebenen Daten einzusehen.



		



		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Vertrauenspersonen

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Person A:

		Person B:

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Nr.

		Name

		Vorname

		Straße

		Geburtsdatum

		Datum

		Unterschrift



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		



		8
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Infomaterial Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

In Baden-Württemberg sind die Elemente direkter Demokratie auf kommunaler Ebene in der Gemeindeordnung (GemO) verankert. So besteht beispielsweise die Möglichkeit eines Referendums in Form eines Bürgerentscheids über Sachfragen (§ 21 GemO). Ein Bürgerentscheid unterstellt eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, für die der Gemeinderat zuständig ist, der Entscheidung der Bürger. Damit ein Bürgerentscheid stattfinden kann, muss zuvor ein Bürgerbegehren erfolgreich durchgeführt werden.

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Das Bürgerbegehren (§ 21,3 GemO), das einen Bürgerentscheid einleitet, gehört zum traditionellen Instrumentarium direkt-demokratischer Willensbildung. Damit ein Bürgerbegehren zu Stande kommt, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

· es muss ein Quorum von 10 % (Mindestbeteiligung) der Wahlberechtigten erreicht werden;

· das Bürgerbegehren muss schriftlich eingereicht werden;

· das Bürgerbegehren muss die Frage, über die entschieden werden soll, eine Begründung und einen Vorschlag über die Kostendeckung enthalten.

Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. Ein Bürgerentscheid kann aber auch vom Gemeinderat selbst herbeigeführt werden. Hierzu ist eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat notwendig.

Ein Bürgerentscheid ist zu Stande gekommen, wenn er eine Mehrheit erhalten hat und diese Mehrheit mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten ausmacht (§ 21,6 GemO). Ein erfolgreicher Bürgerentscheid entspricht einem „endgültigen Gemeinderatsbeschluss“ 
(§ 21,7 GemO). Er kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden.

[bookmark: _GoBack]Die Zahl kommunaler Bürgerbegehren in Baden-Württemberg ist deutlich gestiegen und hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht. Verantwortlich dafür sind unter anderem erfolgreiche Abstimmungen wie die in Freiburg gegen den Verkauf städtischer Wohnungen oder die in Metzingen gegen den Bau eines Hochregallagers der Firma Boss, die Signalcharakter haben. Es ist zu vermuten, dass sich dieser Trend fortsetzt.

In Baden-Württemberg sind auf kommunaler Ebene alle Deutschen und EU-Angehörigen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr wahlberechtigt, sobald sie in der Gemeinde seit drei Monaten gemeldet sind.
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Wahllokal
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AMTLICHE WAHLBENACHRICHTIGUNG





Bürgerentscheid





Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,


Sie sind in das Wählerverzeichnis der Stadt Wahlsberg eingetragen und können im unten angegebenen Wahlraum wählen.


Bitte bringen Sie diese Benachrichtigung zur Abstimmung mit!


Ihr Wahlraum: 





Stadt Wahlsberg


Bürgerbüro ‒ Wahlamt





AMTLICHE WAHLBENACHRICHTIGUNG





Bürgerentscheid





Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,


Sie sind in das Wählerverzeichnis der Stadt Wahlsberg eingetragen und können im unten angegebenen Wahlraum wählen.


Bitte bringen Sie diese Benachrichtigung zur Abstimmung mit!


Ihr Wahlraum: 





Stadt Wahlsberg


Bürgerbüro ‒ Wahlamt
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Amtlicher Stimmzettel


für den


Bürgerentscheid in Wahlsberg





Sie haben eine Stimme.


Bitte nur das Wort „Ja“ oder „Nein“ durch ein Kreuz oder auf sonst eindeutige Weise im Kreis kennzeichnen.





Frage:

















		JA				NEIN





Amtlicher Stimmzettel


für den


Bürgerentscheid in Wahlsberg





Sie haben eine Stimme.


Bitte nur das Wort „Ja“ oder „Nein“ durch ein Kreuz oder auf sonst eindeutige Weise im Kreis kennzeichnen.





Frage:

















		JA				NEIN








[Text eingeben]





